
Berufsunfähigkeitsversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (GN319030_202107)

Unternehmen: NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
Produkt: SBU3120DCV
Mitgliedstaat: Bundesrepublik Deutschland

Dieses Produktinformationsblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.  
Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (zum Beispiel 
Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind,  
lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Was ist versichert? 
 Monatliche Rente:

 Wenn die versicherte Person berufsunfähig 
wird, zahlen wir für die Dauer der Berufs-
unfähigkeit die vereinbarte monatliche Rente. 
In diesem Fall brauchen Sie für die Dauer der 
Berufsunfähigkeit keine Beiträge zu zahlen. 

 Die versicherte Person gilt als berufsunfähig, 
wenn sie gesundheitlich beeinträchtigt ist und 
entweder infolge Krankheit, Verletzung des 
Körpers bzw. Kräfteverfalls oder infolge eines 
vollständigen Tätigkeitsverbots aufgrund einer 
Infektion ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so 
wie er ohne die Beeinträchtigung ausgestaltet 
war, zu mindestens 50 % entweder 6 Monate 
nicht mehr ausüben konnte oder voraussicht-
lich 6 Monate nicht mehr ausüben kann.

 Die versicherte Person gilt ebenfalls als 
berufsunfähig, wenn sie berufsunfähig infolge 
Pflegebedürftigkeit wird. Dies ist dann der 
Fall, wenn sie pflegebedürftig gemäß Art und 
Umfang der Beeinträchtigung der Alltagskom-
petenz (ADL-Score) ist oder ein Autonomiever-
lust wegen Demenz vorliegt.

 Die versicherte Person gilt nicht als berufsun-
fähig, wenn sie eine andere Tätigkeit ausübt, 
die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

 Zeitlich befristete Rente:
 Bei speziellen Beeinträchtigungen (ständiger 

Rollstuhlbedarf, hochgradige Schwerhörigkeit, 
hochgradige Sehbehinderung), die mindestens 
6 Monate andauern, erbringen wir für maximal  
24 Monate die vereinbarte monatliche Rente. 
Für den Zeitraum, in dem Sie eine zeitlich 
befristete Rente erhalten, brauchen Sie keine 
Beiträge zahlen.

 Einmalige Kapitalleistung:
 Im Rahmen einer Umorganisation eines 

Selbstständigen, einer Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt und einer Rehabilitations-
maßnahme leisten wir eine einmalige Kapital-
leistung. Die Voraussetzungen und die 
maximale Höhe der jeweiligen Leistungen 
können Sie den Versicherungsbedingungen 
entnehmen.

Was ist nicht versichert?
 Individuell ausgeschlossene  

Vorerkrankungen.
 Bei Tod wird keine Leistung fällig.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Wenn Sie beim Antrag falsche oder unvollständige 
Angaben machen, kann Ihr Versicherungsschutz 
vollständig oder teilweise, für die Zukunft oder 
rückwirkend entfallen. 
Wenn Ihr Vertrag im Rahmen einer Direktversiche-
rung geführt wird, sind die einmaligen Kapitalleis-
tungen (Umorganisationshilfe, Wiedereingliede-
rungshilfe, Rehabilitationshilfe) sowie die zeitlich 
befristeten Rentenleistungen bei speziellen 
Beeinträchtigungen nicht versichert.
Zudem kann der Versicherungsschutz in bestimm-
ten Fällen ausgeschlossen sein. Dazu zählt zum 
Beispiel, wenn die Berufsunfähigkeit auf den 
folgenden Umständen beruht:
! Vorsätzliche Ausführung oder Versuch einer 

Straftat durch die versicherte Person.
! Absichtliche Herbeiführung des Leistungsfalls.
! Innere Unruhen oder kriegerische Ereignisse.
! Einsatz oder Freisetzen von ABC-Waffen bzw. 

-Stoffen.
Gegebenenfalls haben Sie für Ihren Vertrag eine 
Karenzzeit vereinbart (siehe Versicherungs-
schein). Das bedeutet für Sie: Tritt ein Versiche-
rungsfall ein, haben Sie während der Karenzzeit 
keinen Anspruch auf Versicherungsleistungen. Die 
Karenzzeit beginnt mit Eintritt des Versicherungs-
falls. 
Einmalige Kapitalzahlungen bei Umorganisation 
und Wiedereingliederung sind insgesamt auf  
eine Höhe von maximal 6 Monatsrenten und bei  
Rehabilitationsmaßnahmen auf maximal 
1.000 EUR beschränkt.
Eine zeitlich befristete Rente aufgrund spezieller 
Beeinträchtigung kann nur einmalig in Anspruch 
genommen werden.
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Wo bin ich versichert?
 Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 

– Sie müssen alle Fragen, die wir Ihnen vor Abschluss des Vertrags (zum Beispiel im Antragsformular)  stellen, 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.

– Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
– Sie müssen die Berufsunfähigkeit ärztlich nachweisen. Die versicherte Person muss sich gegebenenfalls von 

weiteren Ärzten untersuchen lassen.
– Während der Dauer einer Berufsunfähigkeit müssen Sie uns die Wiederaufnahme bzw. Änderung der 

 beruflichen Tätigkeit anzeigen. 
– Zur Nachprüfung können wir jederzeit sachdienliche Auskünfte anfordern und verlangen, dass sich die 

 versicherte Person in der Bundesrepublik Deutschland durch von uns beauftragte Ärzte umfassend unter-
suchen lässt.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zahlen, jedoch nicht vor dem verein-
barten Vertragsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) müssen Sie je nach vereinbarter Zahlweise (jähr-
lich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich) jeweils im Voraus zahlen. Sie können die Beiträge über weisen 
oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, frühestens jedoch am vereinbarten Versiche-
rungsbeginn. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen. 
Sie sind versichert, wenn die Berufsunfähigkeit bis zum vereinbarten Ablauftermin der Versicherungsdauer 
eintritt. Den Beginn- und den Ablauftermin Ihrer Versicherung können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (d. h. bis zur nächsten 
 Beitragsfälligkeit) in Textform (zum Beispiel Papierform, E-Mail) kündigen. Bei Kündigung erlischt der Vertrag 
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode. Es erfolgt keine Zahlung eines Rückkaufswerts.

Bitte beachten Sie, dass die Begriffe „Berufs-
unfähigkeit“ und „Pflegebedürftigkeit“ in der 
 Sozialversicherung und in der Krankentagegeld-
versicherung einen abweichenden Inhalt haben.
Die Tarife sehen gegebenenfalls eine garantierte 
jährliche Steigerung im Rentenbezug vor. Der 
genaue Prozentsatz wird im Versicherungsschein 
ausgewiesen.
Wir erbringen unsere Leistungen längstens bis 
zum Ablauf der Leistungsdauer, den Sie dem 
Versicherungsschein entnehmen können.
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Allgemeine Bedingungen für die NÜRNBERGER Selbstständige Berufsunfähigkeits-
versicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (Komfort-Schutz)
(GN311086_202107)

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Begriffsbestimmungen

Leistung

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

§ 5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

§ 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht
und welche Folgen hat ihre Verletzung?

§ 7 Welche Anzeige- und Mitwirkungspflichten sind zu
beachten und welche Folgen hat eine Pflichtverlet-
zung?

§ 8 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leis-
tungspflicht ab?

§ 9 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?

§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten im Rahmen der Nachprüfung?

§ 11 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

§ 12 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

§ 13 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung be-
achten?

§ 14 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen?

§ 15 Was gilt für Erhöhungen des Beitrags und der Leis-
tungen?

Kündigung und Umwandlung in eine prämienfreieVer-
sicherung

§ 16 Welche anderen Möglichkeiten als eine Kündigung
oder eine Umwandlung in eine prämienfreie Versi-
cherung haben Sie bei Zahlungsschwierigkeiten?

§ 17 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und
welche Leistungen erbringen wir?

§ 18 Wann können Sie Ihren Vertrag in eine prämien-
freie Versicherung umwandeln und welche Auswir-
kungen hat dies?

Kosten

§ 19 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart?

§ 20 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in
Rechnung?

Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 21 Was gilt, wenn sich Ihre Postanschrift und/oder Ihr
Name ändern?

§ 22 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie?

§ 23 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwen-
dung?

§ 24 Streitschlichtungsstelle, Aufsichtsbehörde und Ge-
richtsstand

 

Einführung

Bitte beachten Sie, dass die in den nachfolgenden Bedin-
gungen verwendeten Begriffe der Berufsunfähigkeit, Pfle-
gebedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit nicht mit den Be-
griffen der Berufsunfähigkeit, Erwerbsminderung, Pflege-
bedürftigkeit oder Arbeitsunfähigkeit im sozialrechtlichen
Sinne oder den entsprechenden Begriffen im Sinne der
Versicherungsbedingungen der privaten Krankentagegeld-
versicherung übereinstimmen.

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vertragsdaten: Die Allgemeinen Vertrags-
daten finden Sie im Versicherungsschein und gegebenen-

falls in den Ihnen übermittelten Nachträgen. Diese Infor-
mation weist unter anderem die versicherungstechnischen
Daten sowie die vertraglichen Leistungen aus.

AVB: Damit sind diese Allgemeinen Bedingungen ge-
meint.

Beitragsfreie Versicherung: Die beitragsfreie Versiche-
rung ist ein Oberbegriff, der unter anderem den Unterfall
der prämienfrei umgewandelten Versicherung umfasst.
Unter einer beitragsfreien Versicherung im Sinne dieser
Bedingungen verstehen wir folgende Unterfälle:

• eine Versicherung mit bereits abgelaufener Beitragszah-
lungsdauer;

NÜRNBERGER
Lebensversicherung AG
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Allgemeine Bedingungen für die NÜRNBERGER Selbstständige Berufsunfähigkeits-
versicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (Komfort-Schutz)
(GN311086_202107)

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Begriffsbestimmungen

Leistung

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

§ 5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

§ 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht
und welche Folgen hat ihre Verletzung?

§ 7 Welche Anzeige- und Mitwirkungspflichten sind zu
beachten und welche Folgen hat eine Pflichtverlet-
zung?

§ 8 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leis-
tungspflicht ab?

§ 9 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?

§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten im Rahmen der Nachprüfung?

§ 11 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

§ 12 Wer erhält die Leistung?

Beitrag

§ 13 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung be-
achten?

§ 14 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen?

§ 15 Was gilt für Erhöhungen des Beitrags und der Leis-
tungen?

Kündigung und Umwandlung in eine prämienfreieVer-
sicherung

§ 16 Welche anderen Möglichkeiten als eine Kündigung
oder eine Umwandlung in eine prämienfreie Versi-
cherung haben Sie bei Zahlungsschwierigkeiten?

§ 17 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und
welche Leistungen erbringen wir?

§ 18 Wann können Sie Ihren Vertrag in eine prämien-
freie Versicherung umwandeln und welche Auswir-
kungen hat dies?

Kosten

§ 19 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart?

§ 20 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in
Rechnung?

Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 21 Was gilt, wenn sich Ihre Postanschrift und/oder Ihr
Name ändern?

§ 22 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie?

§ 23 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwen-
dung?

§ 24 Streitschlichtungsstelle, Aufsichtsbehörde und Ge-
richtsstand

Einführung

Bitte beachten Sie, dass die in den nachfolgenden Bedin-
gungen verwendeten Begriffe der Berufsunfähigkeit, Pfle-
gebedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit nicht mit den Be-
griffen der Berufsunfähigkeit, Erwerbsminderung, Pflege-
bedürftigkeit oder Arbeitsunfähigkeit im sozialrechtlichen
Sinne oder den entsprechenden Begriffen im Sinne der
Versicherungsbedingungen der privaten Krankentagegeld-
versicherung übereinstimmen.

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vertragsdaten: Die Allgemeinen Vertrags-
daten finden Sie im Versicherungsschein und gegebenen-

falls in den Ihnen übermittelten Nachträgen. Diese Infor-
mation weist unter anderem die versicherungstechnischen
Daten sowie die vertraglichen Leistungen aus.

AVB: Damit sind diese Allgemeinen Bedingungen ge-
meint.

Beitragsfreie Versicherung: Die beitragsfreie Versiche-
rung ist ein Oberbegriff, der unter anderem den Unterfall
der prämienfrei umgewandelten Versicherung umfasst.
Unter einer beitragsfreien Versicherung im Sinne dieser
Bedingungen verstehen wir folgende Unterfälle:

• eine Versicherung mit bereits abgelaufener Beitragszah-
lungsdauer;
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Prämienfrei umgewandelte Versicherung: Hierunter ver-
steht man eine Versicherung, die ursprünglich gegen lau-
fende Beitragszahlung abgeschlossen wurde und sodann
umgewandelt worden ist. Der Versicherungsvertrag bleibt
durch die Umwandlung als solcher bestehen, wird jedoch
dahingehend umgestaltet, dass die Pflicht zur Beitragszah-
lung entfällt und sich unsere Leistungspflicht auf die prämi-
enfreie Versicherungsleistung reduziert. Bitte prüfen Sie
vor der Beantragung der Prämienfreistellung, ob Ihrem In-
teresse nicht durch eine der in § 16 genannten Möglich-
keiten besser entsprochen werden kann.

Rehabilitationshilfe: Wir helfen Ihnen bei einem berufli-
chen Neustart und leisten eine einmalige Rehabilitations-
hilfe in Höhe von maximal 1.000,00 EUR (Details siehe § 1
Absatz 9 sowie § 7 Absatz 4 Buchstabe d).

Spezielle Beeinträchtigungen (ständiger Rollstuhlbe-
darf, hochgradige Schwerhörigkeit , hochgradige Seh-
behinderung): Sollte eine solche Beeinträchtigung aus-
nahmsweise nicht bereits zu Leistungen wegen Berufsun-
fähigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit führen, dann erbringen
wir zumindest einmalig auf 24 Monate begrenzte Leis-
tungen (Details siehe § 1 Absatz 5 sowie § 2 Absatz 9).

Strahlentherapie: Krebsbehandlung durch ionisierende
Strahlung oder Teilchenstrahlung (Radiotherapie)

Umorganisationshilfe: Wir helfen Selbstständigen und
Gesellschaftern bei einer beruflichen Umorganisation und
leisten eine Umorganisationshilfe in Höhe von 6 monatli-
chen Berufsunfähigkeitsrenten als einmalige Kapitalleis-
tung, maximal 15.000,00 EUR (Details siehe § 2 Absatz 2).

VAG: Versicherungsaufsichtsgesetz

Versicherte Person: Das ist die Person, auf deren Berufs-
unfähigkeit die Versicherung abgeschlossen ist. Sind Sie
versicherte Person, aber nicht Versicherungsnehmer (z. B.
weil Ihr Arbeitgeber die Versicherung abgeschlossen hat),
dann sprechen wir Sie in den Bedingungen und anhän-
genden Textteilen nicht unmittelbar an. Die dort festge-
legten Rechte und Pflichten betreffen nämlich vorrangig
nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertrags-
partner.

Versicherungsdauer: Zeitraum, innerhalb dessen Versi-
cherungsschutz besteht

Versicherungsjahr: Damit ist der Zeitraum eines Jahres
umfasst, beginnend jeweils an dem Monatsersten eines
jeden Jahres, mittags 12 Uhr, der dem Datum des in den
Allgemeinen Vertragsdaten dokumentierten "Ablaufs der
Versicherung" entspricht.

Versicherungsmonat: Dieser dauert jeweils von einem
Monatsersten, mittags 12 Uhr, bis zum nächsten Monats-
ersten, mittags 12 Uhr.

Versicherungsnehmer: Das ist die natürliche oder juristi-
sche Person bzw. rechtsfähige Personengesellschaft, die
die Versicherung beantragt hat und unser Vertragspartner
wird. Er wird als solcher in den Allgemeinen Vertragsdaten
genannt.

Versicherungsperiode: Diese entspricht bei laufender
Beitragszahlung dem Zeitraum zwischen zwei Beitragsfäl-
ligkeiten, beginnend und endend jeweils mittags 12 Uhr.
Die Versicherungsperiode kann je nach vertraglich verein-
barter Beitragszahlweise einen Monat, ein Vierteljahr, ein
halbes Jahr oder ein Jahr betragen. Die vereinbarte Bei-
tragszahlweise ist in den Allgemeinen Vertragsdaten abge-
druckt. Bei einer prämienfreien Versicherung entspricht
eine Versicherungsperiode einem Versicherungsmonat.

Verzinsliche Ansammlung: Überschussverwendungs-
form, bei der die Überschüsse konventionell angelegt und
einmal jährlich verzinst werden.

VVG: Versicherungsvertragsgesetz

Wiedereingliederungshilfe: Wir helfen bei einer berufli-
chen Wiedereingliederung und leisten eine Wiedereinglie-
derungshilfe in Höhe von 6 monatlichen Berufsunfähig-
keitsrenten als einmalige Kapitalleistung, maximal
15.000,00 EUR (Details siehe § 1 Satz 6 sowie § 1 Ab-
satz 10).

Leistung

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistungspflicht setzt den Eintritt eines Versiche-
rungsfalls (Berufsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit, spezielle Beeinträchtigung, Wiederein-
gliederung, Umorganisation, Rehabilitation) während der
Versicherungsdauer voraus. Die Versicherungsdauer ist
der Zeitraum, innerhalb dessen Versicherungsschutz be-
steht.

Die Leistungsdauer bezeichnet den Zeitraum, bis zu
dessen Ablauf eine während der Versicherungsdauer an-
erkannte Leistung längstens erbracht wird. Bei unseren
Leistungen bei Berufsunfähigkeit sowie Berufsunfähigkeit
infolge Pflegebedürftigkeit (siehe Absätze 1 bis 3) ent-
spricht die Leistungsdauer der Versicherungsdauer. Bei
unseren Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen
(siehe Absätze 5 bis 8) ist die Leistungsdauer auf maximal
24 Monate begrenzt. Bei der Wiedereingliederungshilfe,
der Umorganisationshilfe sowie der Rehabilitationshilfe
handelt es sich jeweils um eine einmalige Kapitalleistung
(ohne Leistungsdauer).

Unsere Leistungen bei Berufsunfähigkeit

(1) Wird die versicherte Person während der Versiche-
rungsdauer entweder

• berufsunfähig (siehe § 2 Absätze 1 bis 5) oder

NÜRNBERGER
Lebensversicherung AG
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• berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (siehe § 2 Ab-
sätze 6 und 7), ohne dass Berufsunfähigkeit im Sinne
von § 2 Absätze 1 bis 5 vorliegt,

erbringen wir folgende Leistungen:

• Wir zahlen die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente,
längstens für die Versicherungsdauer. Wenn Sie eine ga-
rantierte Rentensteigerung eingeschlossen haben, erhöht
sich unsere Berufsunfähigkeits-Rentenzahlung nach dem
Eintritt des Versicherungsfalls bis zu dessen Ende garan-
tiert zum Beginn jedes Versicherungsjahres um den in
den Allgemeinen Vertragsdaten genannten Prozentsatz
(garantierte Rentensteigerung nach Rentenbeginn). Mit
dem Ende des Versicherungsfalls wird die Erhöhung auf
Null gesetzt. Bei Eintritt eines weiteren Versicherungsfalls
beginnt die Rentenzahlung also wieder mit der nicht er-
höhten Rente und steigert sich von da aus neu bis zum
Ende des weiteren Versicherungsfalls um den in den All-
gemeinen Vertragsdaten genannten Prozentsatz; frühere
Rentensteigerungen bleiben unberücksichtigt. Endet ein
Versicherungsfall und tritt innerhalb von 24 Monaten ein
neuer Versicherungsfall aufgrund derselben Ursache ein,
beginnt die Rentenzahlung mit der aus dem ersten Versi-
cherungsfall erreichten Rente und steigert sich von da
aus weiter.

• Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht für die
Berufsunfähigkeitsversicherung, längstens für die verein-
barte Beitragszahlungsdauer.

Im vorliegenden Tarif gilt: Bei Berufsunfähigkeit nach § 2
Absätze 1 bis 5 erbringen wir unterhalb eines Grades der
Berufsunfähigkeit von 50 % keine Leistungen. Bei Berufs-
unfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit nach § 2 Absätze 6
und 7 erbringen wir unsere Leistungen auch unterhalb
eines Grades der Berufsunfähigkeit von 50 %.

(2) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Berufsunfähig-
keits-Rentenzahlung entsteht

• mit Ablauf des Versicherungsmonats, in dem die Berufs-
unfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen eingetreten ist;

• im Fall einer vereinbarten Karenzzeit mit Ablauf des Ver-
sicherungsmonats, in dem die Karenzzeit abläuft. Der
Ablauf der Karenzzeit setzt voraus, dass die Berufsunfä-
higkeit im Sinne dieser Bedingungen während der Ka-
renzzeit ununterbrochen bestanden hat und bei deren
Ablauf noch andauert. Endet ein Versicherungsfall und
tritt innerhalb von 24 Monaten ein neuer Versicherungs-
fall aufgrund derselben Ursache ein, werden bereits zu-
rückgelegte Karenzzeiten berücksichtigt.

(3) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Berufsunfähig-
keits-Rentenzahlung endet in folgenden Fällen mit Ablauf
des jeweiligen Versicherungsmonats:

• Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
nicht mehr vor. War unsere Leistungspflicht anerkannt
oder gerichtlich festgestellt, ist die Anspruchsbeendigung
an die Voraussetzungen und Fristen nach § 9 gebunden.

• Die versicherte Person stirbt.
• Die Versicherungsdauer läuft ab.

Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als die
Versicherungsdauer, endet der Anspruch auf Beitragsbe-
freiung spätestens mit dem Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer.

(4) Wird die versicherte Person erst nach dem Ablauf der
Versicherungsdauer berufsunfähig, besteht kein Anspruch
auf eine Versicherungsleistung.

Unsere Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen

(5) Ist die versicherte Person weder berufsunfähig noch
berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit und tritt bei ihr
während der Versicherungsdauer eine spezielle Beein-
trächtigung im Sinne des § 2 Absatz 9 ein, erbringen wir
folgende Leistungen mit einer auf längstens 24 Monate be-
grenzten Leistungsdauer.

• Wir zahlen die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente,
längstens für die Versicherungsdauer und längstens bis
zum Ablauf der auf 24 Monate begrenzten Leistungs-
dauer für spezielle Beeinträchtigungen. Wenn Sie eine
garantierte Rentensteigerung eingeschlossen haben, er-
höht sich diese Berufsunfähigkeitsrente nach Eintritt der
speziellen Beeinträchtigung und bis zu deren Ende,
längstens 24 Monate, und zwar zu Beginn eines jeden
Versicherungsjahres, um den in den Allgemeinen Ver-
tragsdaten genannten Prozentsatz (garantierte Renten-
steigerung nach Rentenbeginn). Nach dem Ende der
speziellen Beeinträchtigung, längstens aber nach 24 Mo-
naten, wird die Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente zu-
rückgesetzt. Das bedeutet, dass bei jedem danach wäh-
rend der Versicherungsdauer eintretenden Versiche-
rungsfall die Berufsunfähigkeits-Rentenzahlung wieder in
Höhe der ursprünglich versicherten Berufsunfähigkeits-
rente beginnt; in der Vergangenheit eventuell bereits er-
folgte garantierte Rentensteigerungen werden nicht an-
gerechnet.

• Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht für die
Berufsunfähigkeitsversicherung, längstens für die verein-
barte Beitragszahlungsdauer und längstens bis zum Ab-
lauf der auf 24 Monate begrenzten Leistungsdauer.

(6) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Berufsunfähig-
keits-Rentenzahlung wegen einer speziellen Beeinträchti-
gung entsteht

• mit Ablauf des Versicherungsmonats, in dem die spezi-
elle Beeinträchtigung (siehe § 2 Absatz 9) eingetreten ist;

• im Fall einer vereinbarten Karenzzeit mit Ablauf des Ver-
sicherungsmonats, in dem die Karenzzeit abläuft. Der
Ablauf der Karenzzeit setzt voraus, dass die spezielle Be-
einträchtigung während der Karenzzeit ununterbrochen
bestanden hat und bei deren Ablauf noch andauert. Die
maximale Leistung von 24 Monatsrenten verkürzt sich
um die Zahl an Monatsrenten, die auf die Karenzzeit ent-
fallen.
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(7) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Berufsunfähig-
keits-Rentenzahlung wegen einer speziellen Beeinträchti-
gung endet in folgenden Fällen mit Ablauf des jeweiligen
Versicherungsmonats:

• Die 24-monatige Leistungsdauer läuft ab.
• Die spezielle Beeinträchtigung im Sinne des § 2 Absatz 9

liegt nicht mehr vor oder die versicherte Person wird be-
rufsunfähig bzw. berufsunfähig infolge Pflegebedürftig-
keit. War unsere Leistungspflicht wegen spezieller Beein-
trächtigung anerkannt oder gerichtlich festgestellt, ist
eine Anspruchsbeendigung vor Ablauf der 24-monatigen
Leistungsdauer an die Voraussetzungen und Fristen
nach § 9 gebunden.

• Die versicherte Person stirbt.
• Die Versicherungsdauer läuft ab.

Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als die
Versicherungsdauer, endet der Anspruch auf Beitragsbe-
freiung spätestens mit dem Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer.

(8) Leistungen nach den Absätzen 5 bis 7 können nur ein-
malig in Anspruch genommen werden. Mit der Anspruchs-
beendigung nach Absatz 7 erlischt die Leistungspflicht aus
den Absätzen 5 bis 7 insgesamt und endgültig. Dies gilt
auch dann, wenn die 24-monatige Leistungsdauer bis zur
Beendigung noch nicht voll ausgeschöpft war.

Unsere Leistung bei Rehabilitationsmaßnahmen

(9) Wurde die versicherte Person während der Versiche-
rungsdauer berufsunfähig (siehe §2 Absätze 1 bis 5) oder
berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (siehe § 2 Absät-
ze 6 und 7) und hat sie deswegen freiwillig einen oder
mehrere Rehabilitations-Dienst(e) auf eigene Kosten in
Anspruch genommen, zahlen wir eine Rehabilitationshilfe
von bis zu maximal 1.000,00 EUR. Voraussetzung ist,
dass die Inanspruchnahme des Rehabilitations-Dienstes
geeignet ist, zu einer schnelleren Wiederherstellung der
Berufsfähigkeit beizutragen. Ihnen steht die freie Wahl aus
allen am Markt verfügbaren entsprechenden Dienstleistern
offen. Wenn Sie sich bereits im Vorfeld einer Inanspruch-
nahme an uns wenden, prüfen wir gerne vorab, ob wir eine
entsprechende Eignung anerkennen. Ob die Maßnahmen
tatsächlich den beabsichtigten Erfolg erzielen, ist für un-
sere Leistung ohne Bedeutung.

Die Rehabilitationshilfe kann einmalig oder mehrfach in
Anspruch genommen werden, insgesamt jedoch maximal
in Höhe einer Gesamtleistung von 1.000,00 EUR für alle
bei der NÜRNBERGER Versicherung auf die versicherte
Person abgeschlossenen Berufsunfähigkeits-(Zusatz)-ver-
sicherungen.

Unsere Leistung bei Wiedereingliederung

(10) Wurde die versicherte Person während der Versiche-
rungsdauer berufsunfähig (siehe § 2 Absätze 1 bis 5) und
stellen wir unsere anerkannte oder gerichtlich festgestellte

Leistungspflicht nach § 9 ein, zahlen wir eine Wiederein-
gliederungshilfe, wenn außerdem die beiden folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind:

• Die versicherte Person hat eine Umschulungsmaßnahme
durch das Arbeitsamt oder einen anderen Träger erfolg-
reich abgeschlossen und übt wieder eine Tätigkeit aus,
die sie aufgrund der bisherigen und/oder der neu erwor-
benen beruflichen Fähigkeiten und/oder Ausbildungen
ausüben kann und die ihrer Lebensstellung bei Eintritt
der Berufsunfähigkeit entspricht.

• Bei Entstehen des Anspruchs auf Wiedereingliederungs-
hilfe, das heißt zum Zeitpunkt der Einstellung der Zah-
lungen im Nachprüfungsverfahren nach § 9, beträgt die
verbleibende Versicherungsdauer noch mindestens
12 Monate.

Die Wiedereingliederungshilfe ist eine einmalige Kapital-
leistung in Höhe von 6 monatlichen Berufsunfähigkeits-
renten, insgesamt maximal 15.000,00 EUR für alle bei der
NÜRNBERGER Versicherung auf die versicherte Person
abgeschlossenen Berufsunfähigkeits-(Zusatz)versiche-
rungen. Eine Monatsrente entspricht dabei der zuletzt vor
Leistungseinstellung gezahlten Monatsrente. Bei erneuter
Leistungspflicht wegen Berufsunfähigkeit bzw. spezieller
Beeinträchtigung innerhalb von 6 Monaten wird eine ge-
leistete Wiedereingliederungshilfe dann auf neu entste-
hende Rentenansprüche zu deren Tilgung angerechnet,
wenn die erneute Leistungspflicht auf dem im Wesentli-
chen gleichen medizinischen Grund beruht.

Keine Leistung bei Tod (allenfalls Überschüsse)

(11) Stirbt die versicherte Person bei laufender Beitrags-
zahlung, wird Ihr Versicherungsvertrag zur nächsten Bei-
tragsfälligkeit beendet. War Ihr Versicherungsvertrag zuvor
prämienfrei umgewandelt oder war die Beitragszahlungs-
dauer bereits abgelaufen, wird er in diesem Fall zum
nächsten Monatsersten - mittags 12 Uhr - beendet. Es er-
folgt jeweils keine Auszahlung eines Rückkaufswerts aus
der Hauptversicherung. Auch eine Rückzahlung der Bei-
träge können Sie nicht verlangen. Falls als Überschussver-
wendung "verzinsliche Ansammlung" oder "Invest-Bonus"
vereinbart war, erhalten Sie jedoch - wenn und soweit vor-
handen - Leistungen aus den Überschüssen und Bewer-
tungsreserven (siehe § 3 Absatz 5).

Sonstige Regelungen für alle Leistungen

(12) Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

(13) Eine Meldefrist besteht nicht (siehe § 7 Absatz 1).
Eine frühzeitige Anzeige des Versicherungsfalls erleichtert
jedoch die Prüfung Ihrer Ansprüche und verringert bzw.
vermeidet etwaige Feststellungsschwierigkeiten.

(14) Die jeweilige Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

(15) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsbe-
rechtigten auf seine Kosten auf das uns angegebene
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Konto. Bei Überweisungen in Länder außerhalb des Euro-
Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) trägt der Empfangsbe-
rechtigte auch die damit verbundene Gefahr. Eine Auszah-
lung in anderer Weise, insbesondere in bar oder per
Scheck, ist ausgeschlossen.

(16) Ein entstandener Anspruch wird in der Regel erst
fällig, wenn Sie Ihre Mitwirkungspflichten (siehe § 7 Absät-
ze 3 bis 7) erfüllt haben und wir daraufhin unsere Erhe-
bungen abschließen konnten (siehe § 7 Absatz 8). Wir ent-
scheiden dann über die Leistungspflicht. Bis zu dieser Ent-
scheidung müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter
bezahlen; wir werden sie jedoch bei Anerkennung der
Leistungspflicht zurückzahlen.

Sie können in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) bean-
tragen, dass Ihnen die Beiträge bis zur endgültigen Ent-
scheidung über die Leistungspflicht zinslos gestundet
werden. Stellt sich heraus, dass die Leistungsvorausset-
zungen nicht vorliegen, sind gestundete Beiträge unver-
zinst nachzuzahlen, entweder

• in Form einer einmaligen Zahlung oder
• in maximal 48 Monatsraten (Einzelrate mindestens

25,00 EUR) oder
• - sofern ein ausreichendes Deckungskapital vorhanden

ist - durch eine Verrechnung mit diesem Deckungska-
pital, was nach Ihrer Wahl entweder zu einer Verringe-
rung der Versicherungsleistungen oder zu einer Erhö-
hung des zukünftigen Beitrags führt.

Bei Vereinbarung einer Karenzzeit werden die Beiträge für
die Karenzzeit weder zurückerstattet noch gestundet, da
während der Karenzzeit Beitragszahlungspflicht besteht.

Vorschuss bei Krebserkrankung (Krebsklausel)

(17) Bei einer Krebserkrankung leisten wir abweichend von
Absatz 16 bereits vor dem Abschluss unserer Erhebungen
zum Vorliegen des bedingungsgemäßen Versicherungs-
falls Vorschüsse auf unsere noch nicht fälligen Leistungen
nach den Absätzen 1 bis 3, wenn die beiden folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind:

• Die versicherte Person erkrankt während der Versiche-
rungsdauer an Krebs im Sinne des § 2 Absatz 8 und es
werden deswegen bei uns Leistungen nach Absatz 1
bis 3 beantragt. Zwischen der ersten Diagnose und dem
Leistungsantrag liegen nicht mehr als sechs Monate.

• Der Vertrag muss zum Zeitpunkt der ersten Diagnose der
Krebserkrankung bereits mindestens 6 Monate be-
standen haben und eine etwaige Karenzzeit bereits ab-
gelaufen sein.

Wir leisten die Vorschüsse monatlich mit Beginn des fol-
genden Monatsersten, nachdem der Krebs diagnostiziert
und Leistungen nach Absatz 1 bis 3 beantragt wurden. Die
Vorschüsse umfassen sowohl die Zahlung der monatlichen
Berufsunfähigkeitsrente als auch die Befreiung von der

Pflicht zur Zahlung der Beiträge zur Berufsunfähigkeitsver-
sicherung.

Wir leisten die Vorschüsse solange bis die Erhebungen zur
Feststellung der Berufsunfähigkeit abgeschlossen sind,
maximal jedoch für einen Zeitraum von 15 Monaten.

Sollten unsere Erhebungen ergeben, dass Berufsunfähig-
keit im Sinne dieser Bedingungen vorliegt, zahlen wir die
vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente und befreien Sie von
der Beitragszahlungspflicht; in diesem Fall werden die Vor-
schüsse mit dem Anspruch nach Absatz 1 bis 3 ver-
rechnet. Vorschüsse und bedingungsgemäße Leistungen
nach Absatz 1 - 10 werden nicht doppelt gezahlt.

Sollten unsere Erhebungen ergeben, dass eine Berufsun-
fähigkeit im Sinne dieser Bedingungen nicht vorliegt, ver-
zichten wir auf die Rückforderung der erbrachten Vor-
schüsse, sofern mit der Krebserkrankung eine dauerhafte
(mindestens 6-monatige) Einschränkung der Berufsfähig-
keit von mindestens 1 % verbunden ist.

Bessert sich der Gesundheitszustand der versicherten
Person während des Vorschussbezuges, leisten wir die
Vorschüsse längstens bis zum Ablauf der 15 Monate
weiter, sofern mit der Krebserkrankung eine dauerhafte
(mindestens 6-monatige) Einschränkung der Berufsfähig-
keit von mindestens 1 % verbunden ist.

Mit der Vorschusszahlung ist keine Verschiebung unserer
Erhebungen zum Vorliegen der Berufsunfähigkeit und un-
serer Leistungspflicht nach den Absätzen 1 bis 3 ver-
bunden. Diese Erhebungen werden von uns unverzüglich
begonnen und durchgeführt.

Der Anspruch auf Vorschusszahlung endet in folgenden
Fällen:

• Wir erkennen unsere Leistungspflicht nach Absatz 1 bis 3
an (oder diese wird festgestellt).

• Wir lehnen unsere Leistungspflicht nach Absatz 1 bis 3
ab und haben 15 Monatsvorschüsse (Rente und Bei-
tragsbefreiung) geleistet.

• Mit Ende des Monats, in dem die versicherte Person
stirbt.

• Mit Ende der Versicherungsdauer.

(18) Wir beteiligen Sie an den Überschüssen und an den
Bewertungsreserven (siehe § 3).

§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Berufsunfähigkeit

(1) Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte
Person infolge Krankheit, Verletzung des Körpers oder
Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, gesundheit-
lich beeinträchtigt ist und
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• voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen au-
ßerstande ist oder

• bereits 6 Monate ununterbrochen außerstande gewesen
ist,

ihren vor Eintritt des Versicherungsfalls zuletzt ausgeübten
Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung
ausgestaltet war, zu mindestens 50 % auszuüben, und sie
auch keine andere Tätigkeit ausübt, zu der sie aufgrund
ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die
ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht (konkrete Ver-
weisung). In beiden Fällen liegt bedingungsgemäße Be-
rufsunfähigkeit bereits von Beginn der Sechs-Monats-Frist
an vor.

Als eine der Ausbildung und den Fähigkeiten sowie der
bisherigen Lebensstellung entsprechende andere Tätigkeit
wird nur eine solche Tätigkeit angesehen, die keine deut-
lich geringeren Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und
die in wirtschaftlicher Hinsicht (Vergütung) und sozialer
Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der bislang
ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt. Unzumutbar ist
dabei jedenfalls eine Einkommensminderung von 20 %
oder mehr gegenüber dem Bruttoeinkommen im zuletzt
ausgeübten Beruf. Sollte der Bundesgerichtshof nachhaltig
einen niedrigeren Prozentsatz als im Regelfall unzumut-
bare Einkommensminderung festlegen, werden wir diesen
zu Ihren Gunsten anwenden. Im begründeten Einzelfall
kann aber auch bereits heute eine unter 20 % liegende
Einkommensminderung unzumutbar in diesem Sinne sein.

Zu Gunsten von Studenten, die sich in der zweiten Hälfte
der gesetzlich vorgesehenen oder im Durchschnitt übli-
chen Studienzeit befinden, berücksichtigen wir sowohl hin-
sichtlich der Vergütung als auch hinsichtlich der sozialen
Wertschätzung diejenige Lebensstellung, die normaler-
weise mit erfolgreichem Abschluss des Studiums erreicht
wird. Zu Gunsten von Auszubildenden, die sich in der
zweiten Hälfte der gesetzlich vorgesehenen oder im
Durchschnitt üblichen Ausbildungszeit befinden, berück-
sichtigen wir sowohl hinsichtlich der Vergütung als auch
hinsichtlich der sozialen Wertschätzung diejenige Lebens-
stellung, die normalerweise mit erfolgreichem Abschluss
der Ausbildung erreicht wird.

Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung, das heißt
wir prüfen nicht, ob die versicherte Person noch irgendeine
andere Tätigkeit ausüben könnte.

Ist die versicherte Person Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apo-
theker, Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater und/oder Wirt-
schaftsprüfer, beschränken wir uns bei einer konkreten
Verweisung auf andere für die versicherte Person in
diesem konkreten Beruf zulässige Tätigkeiten (d. h. wir
verweisen z. B. einen Tierarzt konkret nur auf andere für
Tierärzte zulässige Tätigkeiten, einen Rechtsanwalt nur
auf andere für Rechtsanwälte zulässige Tätigkeiten, usw.).

Selbstständige/Gesellschafter und Umorganisationshilfe

(2) Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn ein Selbststän-
diger oder Gesellschafter über seinen Einfluss auf die be-
triebliche Situation durch zumutbare Umorganisation eine
Tätigkeit ausüben kann, durch die er eine unveränderte
Stellung als Betriebsinhaber innehat.
Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn sie wirtschaftlich
und betrieblich zweckmäßig ist. Die konkret ausgeübte
oder im Rahmen der Umorganisation ausübbare Tätigkeit
muss aufgrund der Gesundheitsverhältnisse sowie der
Ausbildung und Fähigkeiten zumutbar sein und der bishe-
rigen Lebensstellung entsprechen (siehe Absatz 1 Unter-
absatz 2). Bei der Einkommensminderung ist der Gewinn
vor Steuern maßgeblich.

Wir verzichten darauf, die Zumutbarkeit einer Umorganisa-
tion abstrakt zu prüfen, wenn die versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat
und in ihrer täglichen Arbeitszeit mindestens zu 90 % kauf-
männische oder organisatorische Tätigkeiten ausübt.

Ist die Umorganisation zumutbar und liegt nur deshalb
keine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit vor, beteiligen
wir uns an den Kosten der Umorganisation: Wir zahlen
Ihnen in diesem Fall eine Umorganisationshilfe in Höhe
von 6 monatlichen Berufsunfähigkeitsrenten als einmalige
Kapitalleistung, maximal 15.000,00 EUR für alle bei der
NÜRNBERGER Versicherung auf die versicherte Person
abgeschlossenen Berufsunfähigkeits-(Zusatz)versiche-
rungen. Voraussetzung ist, dass die verbleibende Versi-
cherungsdauer für eine eingeschlossene Berufsunfähig-
keitsrente zum Zeitpunkt des Beginns der ohne die Mög-
lichkeit der Umorganisation andernfalls gegebenen Berufs-
unfähigkeit noch mindestens 12 Monate beträgt. Tritt in-
nerhalb eines Jahres nach Zahlung der Umorganisations-
hilfe bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit ein, wird die
Umorganisationshilfe mit neu entstehenden Rentenansprü-
chen zu deren Tilgung verrechnet.

(3) Bei der Prüfung der Berufsunfähigkeit ist grundsätzlich
der zuletzt ausgeübte Beruf maßgebend, so wie er ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, mit fol-
genden Maßgaben:

Berufswechsel

a) Ein Berufswechsel ist uns nicht anzuzeigen. Es genügt,
wenn uns ein Berufswechsel nach Anzeige eines eingetre-
tenen Versicherungsfalls im Rahmen der dann abzuge-
benden Beschreibung des zuletzt ausgeübten Berufs be-
kannt wird (siehe § 7 Absatz 4 Buchstabe b).

Hat die versicherte Person infolge einer fortschreitenden
Krankheit oder Kräfteverfalls ihren Beruf leidensbedingt
gewechselt, legen wir bei der Prüfung der Berufsunfähig-
keit den bei Eintritt des Leidens ausgeübten Beruf als
maßgebend zu Grunde, sofern sich dies zu Gunsten der
versicherten Person auswirkt.

Hausfrauen/-männer
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b) Bei Hausfrauen/-männern kommt es bei der Prüfung der
Berufsunfähigkeit

• allein auf die von ihr/ihm vor Eintritt der Berufsunfähigkeit
als Hausfrau/-mann in ihrem/seinem Haushalt konkret
ausgeübten Aufgaben- und Tätigkeitsfelder an. Voraus-
setzung für die Zugrundelegung dieses Berufsbildes ist,
dass der Versicherungsschutz für den Fall der Berufsun-
fähigkeit als Hausfrau/-mann ohne anderweitige Berufs-
ausübung abgeschlossen wurde und dieser Status bis
zum Eintritt der Berufsunfähigkeit ununterbrochen vorge-
legen hat.

• Hat die Hausfrau/der Hausmann hingegen nach Ab-
schluss der Versicherung zwischenzeitlich oder bis zu-
letzt eine oder mehrere anderweitige Berufstätigkeiten
ausgeübt, kommt es bei der Prüfung der Berufsunfähig-
keit allein auf die letzte dieser anderweitigen Berufstätig-
keiten an.

Ausscheiden aus dem Berufsleben

c) Scheidet die versicherte Person vor Eintritt der Berufs-
unfähigkeit zeitweise oder endgültig aus dem Berufsleben
aus, wird Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung dadurch
nicht beendet, sondern bis zum Ablauf der Versicherungs-
dauer von uns fortgeführt.

Ab dem Zeitpunkt und solange die versicherte Person aus
dem Berufsleben ausgeschieden ist, kommt es bei der
Prüfung der Berufsunfähigkeit auf den vor dem Aus-
scheiden zuletzt ausgeübten Beruf an, so wie er ohne ge-
sundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war. Berufsun-
fähigkeit liegt dann nicht vor, wenn die versicherte Person
eine andere Tätigkeit ausübt, zu der sie aufgrund ihrer
Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer
bisherigen Lebensstellung zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus dem Berufsleben entspricht (siehe Absatz 1 Un-
terabsatz 2). Wir verzichten auf eine abstrakte Verwei-
sung, das heißt wir prüfen nicht, ob die versicherte Person
nach dem Ausscheiden noch irgendeine andere Tätigkeit
ausüben könnte. Zu Gunsten von Studenten und Auszubil-
denden sowie von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothe-
kern, Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern und/oder
Wirtschaftsprüfern gelten die in Absatz 1 genannten Spezi-
alregelungen für diese Berufe entsprechend.

Infektionsklausel

(4) Verbietet eine auf Rechtsvorschriften beruhende be-
hördliche Anordnung es der versicherten Person wegen In-
fektionsgefahr, ihre berufliche Tätigkeit auszuüben (voll-
ständiges Tätigkeitsverbot), und erstreckt sich dieses voll-
ständige Tätigkeitsverbot auf einen Zeitraum von mindes-
tens 6 Monaten, gilt dies als bedingungsgemäße Berufsun-
fähigkeit. Die Anordnung ist uns im Original oder in amtlich
beglaubigter Kopie vorzulegen.

Berufsunfähigkeit im Sinne der Infektionsklausel liegt nicht
vor, wenn die versicherte Person eine andere Tätigkeit

ausübt, zu der sie aufgrund ihrer Ausbildung und Fähig-
keiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstel-
lung zum Zeitpunkt der behördlichen Anordnung entspricht
(siehe Absatz 1 Unterabsatz 2). Wir verzichten auf eine
abstrakte Verweisung, das heißt wir prüfen nicht, ob die
versicherte Person noch irgendeine andere Tätigkeit aus-
üben könnte. Zu Gunsten von Studenten und Auszubil-
denden sowie von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothe-
kern, Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern und/oder
Wirtschaftsprüfern gelten die in Absatz 1 genannten Spezi-
alregelungen für diese Berufe entsprechend.

Vorübergehende Umstände

(5) Bei der Bemessung der Berufsunfähigkeit und deren
Grades bleiben vorübergehende akute Erkrankungen oder
vorübergehende Besserungen unberücksichtigt. Eine Er-
krankung oder Besserung gilt dann nicht als vorüberge-
hend, wenn sie nach 3 Monaten noch anhält.

Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit

Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen ist auch
die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit. Sie ist bei
Pflegebedürftigkeit nach Art und Umfang der Beeinträchti-
gung der Alltagskompetenz (sogenannter ADL-Score,
siehe Absatz 6) gegeben. Ausreichend ist auch ein Auto-
nomieverlust wegen Demenz (Absatz 7). Absatz 5 gilt im
Rahmen der Absätze 6 und 7 entsprechend.

Pflegebedürftigkeit nach ADL-Score

(6) Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte
Person infolge Krankheit, Verletzung des Körpers oder
Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, gesundheit-
lich beeinträchtigt ist und

• voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen so
hilflos ist, oder

• bereits 6 Monate ununterbrochen so hilflos gewesen ist,

dass sie für mindestens einen Punkt der nachfolgend ge-
nannten gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens täglich in er-
heblichem Umfang der Hilfe einer anderen Person bedarf,
und zwar selbst bei Einsatz technischer und medizinischer
Hilfsmittel. In beiden Fällen liegt bedingungsgemäße Pfle-
gebedürftigkeit bereits von Beginn der Sechs-Monats-Frist
an vor.

Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefalls ist
die Art und der Umfang der erforderlichen täglichen Hilfe
durch eine andere Person. Bei der Bewertung muss ein
Punkt aus der nachstehenden Punktetabelle erfüllt sein:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt
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Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch
bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Roll-
stuhls - die Unterstützung einer anderen Person für die
Fortbewegung im Zimmer benötigt.

Aufstehen und Zubettgehen 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit
Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das
Bett gelangen kann.

Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch
bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trink-
gefäße - nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder
trinken kann. Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte
Person - auch bei Benutzung krankengerechter Essbe-
stecke und Trinkgefäße - nicht ohne Hilfe einer anderen
Person essen oder trinken kann.

Verrichten der Notdurft 1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Un-
terstützung einer anderen Person benötigt, weil sie sich
nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann, ihre Not-
durft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel verrichten
kann oder weil der Darm bzw. die Blase nur mit fremder
Hilfe entleert werden kann. Besteht allein eine Inkontinenz
des Darms bzw. der Blase, die durch die Verwendung von
Windeln oder speziellen Einlagen ausgeglichen werden
kann, liegt hinsichtlich des Verrichtens der Notdurft keine
Pflegebedürftigkeit vor.

Autonomieverlust wegen Demenz

(7) Pflegebedürftigkeit liegt außerdem auch dann von Be-
ginn an vor, wenn bei der versicherten Person mindestens
6 Monate ununterbrochen ein Autonomieverlust wegen
Demenz vorliegt. Der Autonomieverlust wegen Demenz ist
ärztlich nachzuweisen und setzt voraus, dass die versi-
cherte Person infolge einer demenzbedingten Hirnleis-
tungsstörung entweder

• tägliche Beaufsichtigung oder Anleitung bei mindestens
zwei Punkten der in Absatz 6 aufgeführten Verrichtungen
des täglichen Lebens oder

• kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich
oder andere sonst in erheblichem Umfang gefährden
würde.

Als Demenz im Sinne dieser Bedingungen gelten "mittel-
schwere Leistungseinbußen" ab dem Schweregrad 5, er-
mittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5) nach
Reisberg, oder ab einem entsprechenden Schweregrad
einer alternativen, anerkannten Demenzbeurteilungsskala.

Krebs

(8) Krebs im Sinne der Vorschussregelung gemäß § 1 Ab-
satz 17 liegt vor, wenn bei der versicherten Person ein
bösartiger Tumor (Krebs, Blutkrebs) diagnostiziert wurde
und ein Onkologe einen der folgenden Punkte bestätigt:

• Die versicherte Person hat wegen Krebs bereits mit einer
Chemotherapie oder einer Strahlentherapie begonnen
oder diese steht unmittelbar bevor;

• Bei der versicherten Person wurde eine operative Be-
handlung der Krebserkrankung durchgeführt und auf-
grund der Krebserkrankung ist eine der folgenden Vor-
aussetzungen zusätzlich gegeben:
- eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie wurde

begonnen oder steht unmittelbar bevor
- der operativen Behandlung wird sich eine voraussicht-

lich 6 Monate ununterbrochen andauernde vollständige
Arbeitsunfähigkeit anschließen.

• Die versicherte Person befindet sich wegen der Schwere
der Krebserkrankung in einer palliativen Therapie (keine
heilende, sondern nur lindernde Behandlung möglich).

Spezielle Beeinträchtigungen (ständiger Rollstuhlbe-
darf, hochgradige Schwerhörigkeit , hochgradige Seh-
behinderung)

(9) Eine spezielle Beeinträchtigung der versicherten
Person im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn auf-
grund einer ärztlich nachgewiesenen Gesundheitsstörung.

• sie voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen
bei der Fortbewegung ständig auf einen Rollstuhl ange-
wiesen oder dies bereits 6 Monate ununterbrochen ge-
wesen ist; in diesem Fall liegt eine spezielle Beeinträchti-
gung bereits von Beginn der Sechs-Monats-Frist an vor;

• die Hörfähigkeit beider Ohren sehr stark eingeschränkt ist
und der Hörverlust und dessen Ausmaß nicht durch zu-
mutbare Hilfsmittel (z. B. Hörgerät) gebessert werden
kann (der Hörverlust für gesprochene Wörter [500 Hz -
3 kHz] muss auf beiden Ohren jeweils mindestens 80 De-
zibel [>= 80 db] betragen);

• die Sehfähigkeit beider Augen sehr stark eingeschränkt
ist und der Sehverlust und dessen Ausmaß nicht durch
zumutbare Hilfsmittel (z. B. Brillen/Kontaktlinsen) gebes-
sert werden kann (Alternative 1: Das Restsehvermögen
[Restsehschärfe/Visus] beträgt insgesamt nicht mehr als
0,05 oder 3/60; Alternative 2: Das Gesichtsfeld für die
Schwarz-Weiß-Wahrnehmung ist auf weniger als
15 Grad Abstand vom Zentrum in alle Richtungen einge-
schränkt).

Ausschlüsse

(10) Wenn wir mit Ihnen Ausschlüsse vereinbart haben
oder besondere Vereinbarungen zu Art und Umfang des
Versicherungsschutzes getroffen wurden, gelten diese für
die Leistungen bei Berufsunfähigkeit einschließlich Berufs-
unfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit und für die Leis-
tungen bei spezieller Beeinträchtigung sowie für die Umor-
ganisations-, die Wiedereingliederungs- sowie die Rehabi-
litationshilfe.
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§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

(1) Sie erhalten nach § 153 VVG eine Überschussbeteili-
gung. Diese umfasst eine Beteiligung an den Über-
schüssen und den Bewertungsreserven. Die Überschüsse
und die Bewertungsreserven ermitteln wir nach handels-
und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und veröffentlichen
sie jährlich im Geschäftsbericht.

Wir erläutern Ihnen,

• wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Über-
schuss unseres Unternehmens ermitteln und wie wir
diesen verwenden (Absatz 2),

• wie die Überschussbeteiligung Ihres konkreten Vertrags
erfolgt (Absatz 3),

• warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht ga-
rantieren können (Absatz 4) sowie

• wann wir die Überschüsse Ihres Vertrags gutbringen und
wie wir sie je nach der von Ihnen gewählten Variante ver-
wenden (Absatz 5).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstan-
denen Überschuss unseres Unternehmens und wie
verwenden wir diesen?

(2) Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss
unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir
nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit
der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest,
welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbe-
teiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfü-
gung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen
Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung
(Mindestzuführungsverordnung).

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüber-
schusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrücker-
stattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmit-
telbar den überschussberechtigten Versicherungsver-
trägen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für
Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Über-
schusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für
die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer ver-
wenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen
können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde
abweichen.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres
Vertrags an den Überschüssen und den Bewertungsre-
serven ergeben sich hieraus noch nicht.

Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Rentenversi-
cherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen) zu Be-
standsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen
bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Ri-
siken zu berücksichtigen.

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung Ihres Vertrags?

(3) a) Die Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Be-
standsgruppen nach einem verursachungsorientierten Ver-
fahren und zwar in dem Maß, wie die Bestandsgruppen
zur Entstehung von Überschüssen beigetragen haben.

Hat eine Bestandsgruppe nicht zur Entstehung von Über-
schüssen beigetragen, bekommt sie keine Überschüsse
zugewiesen. Ihr Vertrag erhält Anteile an den Über-
schüssen der Bestandsgruppe, die in den Allgemeinen
Vertragsdaten genannt ist. Voraussetzung hierfür ist, dass
der Bestandsgruppe Überschüsse zugewiesen werden.
Die Höhe der Überschussanteilsätze legen wir jedes Jahr
fest. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in un-
serem Geschäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfor-
dern.

b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalan-
lagen im Geschäftsbericht ausgewiesen sind. Da für diese
Versicherung keine oder allenfalls geringfügige Beträge
zur Verfügung stehen, um Kapital zu bilden, entstehen
auch keine oder nur geringfügige Bewertungsreserven.
Dennoch entstehende Bewertungsreserven, die nach ge-
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Be-
teiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ermitteln
wir monatlich neu und ordnen den ermittelten Wert den
Verträgen nach einem verursachungsorientierten Ver-
fahren anteilig rechnerisch zu.

Bei Vertragsbeendigung gilt Folgendes: Wir teilen Ihrem
Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil
an den Bewertungsreserven nach den jeweils geltenden
gesetzlichen Regelungen zu; derzeit sieht § 153 Absatz 3
VVG eine Beteiligung in Höhe der Hälfte der zugeordneten
Bewertungsreserven vor. Aufsichtsrechtliche Regelungen
können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Der Beteiligungsfaktor für die Zuteilung von Bewertungsre-
serven zu Ihrem Vertrag wird jährlich nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren festgelegt. Für die Berech-
nung des Beteiligungsfaktors wird eine Maßzahl für Ihren
Vertrag ermittelt, die den individuellen Beitrag Ihres Ver-
trags an der Entstehung der Bewertungsreserven misst.
Das Verhältnis dieser Maßzahl zur Summe der für den ge-
samten Versichertenbestand ermittelten Maßzahlen ergibt
den Beteiligungsfaktor. Die Bewertungsreserven werden
bei Vertragsbeendigung zusammen mit den verzinslich an-
gesammelten Überschussanteilen fällig (vergleiche Ab-
satz 5 Buchstabe e).
Die absolute Höhe der Beteiligung an den Bewertungsre-
serven zum Fälligkeitstermin ergibt sich durch Multiplika-
tion des für Ihren Vertrag gültigen Beteiligungsfaktors mit
den für diesen Termin ermittelten Bewertungsreserven.
Weitere Informationen zur Berechnung des Beteiligungs-
faktors sowie die Höhe der für das jeweilige Jahresende
ermittelten Bewertungsreserven können Sie unserem Ge-
schäftsbericht entnehmen.
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Warum können wir die Höhe der Überschussbeteili-
gung nicht garantieren?

(4) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen
Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur be-
grenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die
Entwicklung des versicherten Risikos. Aber auch die Ent-
wicklung der Kosten und die Zinsentwicklung des Kapital-
markts sind von Bedeutung. Die Höhe der künftigen Über-
schussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie
kann auch null Euro betragen.

Welche Überschüsse gibt es und wie werden sie ver-
wendet?

(5) Es gibt nachstehende Überschüsse, die wir für Sie
- gegebenenfalls je nach der von Ihnen gewählten Vari-
ante - folgendermaßen verwenden:

a) Beitragspflichtige Versicherungen vor Rentenbezug
(nicht leistungspflichtige Versicherung)

aa) Für beitragspflichtige Versicherungen werden zu Be-
ginn eines jeden Versicherungsjahres laufende Über-
schussanteile in Prozent der Beitragssumme eines Jahres
(ohne Risikozuschläge) zugewiesen. Diese laufenden
Überschussanteile werden für den Teil des Versicherungs-
jahres, für den die Beiträge gezahlt wurden, gutge-
schrieben und entsprechend Ihrer vorherigen Wahl nach
einer der folgenden Varianten verwendet:

• Verrechnung mit den Beiträgen (Abzug vom Beitrag) Die
Verrechnung hat zur Folge, dass im jeweiligen Versiche-
rungsjahr nicht der volle Tarifbeitrag (Bruttobeitrag), son-
dern nur der entsprechend ermäßigte Nettobeitrag ge-
zahlt werden muss;

• verzinsliche Ansammlung bis zum Vertragsende;
• Invest-Bonus (Anlage in einem Investmentfonds bzw.

Fondsdepot bzw. Managed Fund). Haben Sie Invest-
Bonus vereinbart, finden Sie weitere Einzelheiten dazu in
den beigefügten Besonderen Bedingungen für den In-
vest-Bonus.

bb) Alternativ zu den laufenden Überschussanteilen kann
die Überschussbeteiligung in Form einer Bonusrente ge-
wählt werden.

Die Bonusrente wird in Prozent der versicherten Berufsun-
fähigkeitsrente bei Beginn der Leistungspflicht bemessen
und erhöht im Berufsunfähigkeitsfall die fällige Rente. Die
Höhe der Bonusrente bemisst sich stets nach dem bei Be-
ginn der Leistungspflicht geltenden Bonusrentensatz. So-
lange die versicherte Person ununterbrochen Berufsunfä-
higkeitsleistungen erhält, bleibt der Bonusrentensatz für
diesen Vertrag unverändert. Werden keine Berufsunfähig-
keitsleistungen gezahlt, wird keine Leistung aus der Bo-
nusrente erbracht.

Endet ein Versicherungsfall und tritt innerhalb von 24 Mo-
naten ein neuer Versicherungsfall aufgrund derselben Ur-

sache ein, gilt der Bonusrentensatz aus dem ersten Versi-
cherungsfall auch für den neuen Versicherungsfall.

Wird der Bonusrentensatz nach Versicherungsbeginn her-
abgesetzt, können Sie beantragen, die vertragliche Bar-
rente ohne erneute Gesundheitsprüfung mit Wirkung zum
Beginn der nächsten Versicherungsperiode (d. h. bei bei-
tragspflichtigen Verträgen zur nächsten Beitragsfälligkeit,
mittags 12 Uhr) so aufzustocken, dass insgesamt wieder
der bei Versicherungsbeginn gültige Berufsunfähigkeits-
schutz erreicht wird. Der Antrag muss uns in Textform
(z. B. Papierform, E-Mail) zugehen, und die versicherte
Person darf bei der Beantragung sowie zum Zeitpunkt der
Aufstockung weder berufsunfähig noch berufsunfähig in-
folge Pflegebedürftigkeit sein noch darf bereits ein entspre-
chender Leistungsantrag gestellt worden sein.

cc) Ist die Überschussvariante "Bonusrente" vereinbart,
kann jederzeit ein Wechsel auf die Überschussvariante
"Abzug vom Beitrag" beantragt werden.

dd) Ist die Überschussvariante "Abzug vom Beitrag" ver-
einbart, haben Sie bei folgenden, die versicherte Person
betreffenden Ereignissen das Recht, innerhalb einer Frist
von 12 Monaten ab dem Ereignis einen Wechsel ohne er-
neute Gesundheitsprüfung auf die Überschussvariante
"Bonusrente" zu beantragen. Das Recht besteht nicht,
wenn die Versicherung mit vereinfachter oder ohne Ge-
sundheitsprüfung zustande gekommen ist.

• Heirat bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft nach
dem LPartG;

• Ehescheidung bzw. Löschung einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft;

• Tod des Ehegatten bzw. des eingetragenen Lebenspart-
ners;

• Geburt oder Adoption eines Kindes;
• Existenzgründung (Wechsel in die berufliche Selbststän-

digkeit im Hauptberuf) in den ersten 10 Jahren der Versi-
cherungsdauer;

• erfolgreicher Abschluss einer allgemein anerkannten Be-
rufsausbildung;

• Aufnahme der beruflichen Tätigkeit nach Erreichen eines
akademischen Abschlusses;

• Abschluss einer akademischen Weiterqualifizierung (z. B.
Facharzt, Bachelor, Master, Staatsexamen) eines Akade-
mikers, der eine seiner Ausbildung entsprechende beruf-
liche Tätigkeit ausübt;

• erfolgreicher Abschluss einer Höherqualifikation, ver-
bunden mit einer Verbesserung der beruflichen Stellung
oder des Einkommens;

• Einkommenserhöhung um mindestens 250,00 EUR
brutto monatlich, die mit einem Karrieresprung (z. B. hö-
here Position in der Hierarchie eines Unternehmens) ver-
bunden ist;

• Erhalt der Prokura;
• Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze in der Ge-

setzlichen Rentenversicherung;
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• Finanzierung (Immobilienerwerb oder Finanzierung im
gewerblichen Bereich) mit einer Finanzierungssumme
von mindestens 25.000,00 EUR;

• Wegfall des Berufsunfähigkeitsschutzes aus der Gesetzli-
chen Rentenversicherung;

• bei Selbstständigen und Handwerkern: Wegfall des Be-
rufsunfähigkeitsschutzes aus einem berufsständischen
Versorgungswerk oder einer betrieblichen Altersversor-
gung.

Der Wechselantrag und alle erforderlichen Nachweise
müssen uns auf Ihre Kosten binnen 12 Monaten ab dem
Ereignis in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) zuge-
gangen sein. Außerdem müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein:

• Die versicherte Person hat das 46. Lebensjahr noch nicht
vollendet. Maßgeblich ist nicht der Zeitpunkt der Beantra-
gung, sondern der Wechseltermin.

• Das Ereignis tritt erst nach dem Versicherungsbeginn ein.
• Bei dem das Wechselrecht begründenden Ereignis wird

keine Leistungserhöhung im Rahmen der Nachversiche-
rungsgarantie nach § 15 Absätze 2 und 3 vorgenommen.

• Zum Zeitpunkt der Beantragung des Wechsels ist die ver-
sicherte Person weder berufsunfähig noch berufsunfähig
infolge Pflegebedürftigkeit noch ist ein entsprechender
Leistungsantrag gestellt worden.

• Zum Zeitpunkt der Beantragung des Wechsels besteht
für die versicherte Person weder eine teilweise oder volle
Erwerbsminderung noch ist ein entsprechender Antrag
auf Erwerbsminderungsrente gestellt worden noch wird
eine Erwerbsminderungsrente bezogen.

• Die versicherte Person war innerhalb der letzten 12 Mo-
nate vor Stellung des Wechselantrags nicht länger als
2 Wochen durchgehend arbeitsunfähig.

b) Beitragsfreie Versicherungen vor Rentenbezug (nicht
leistungspflichtige Versicherung)

Beitragsfreie Versicherungen (nicht jedoch Versicherungen
nach Ablauf der Beitragszahlungsdauer, wenn bei Ablauf
der Beitragszahlungsdauer die Überschussbeteiligung in
Form einer Bonusrente vereinbart war) erhalten zu Beginn
eines jeden Versicherungsjahres laufende Überschussan-
teile in Prozent eines zum Ende des Versicherungsjahres
eventuell vorhandenen Deckungskapitals. Ist zum Ende
eines Versicherungsjahres kein Deckungskapital vor-
handen, erhält die beitragsfreie Versicherung für dieses
Jahr keine laufenden Überschüsse. Die laufenden Über-
schussanteile werden verzinslich angesammelt oder bei
Vereinbarung von Invest-Bonus in einem Investmentfonds
bzw. in einem Fondsdepot bzw. Managed Fund angelegt.

War zum Ablauf der Beitragszahlungsdauer Bonusrente
vereinbart, gilt diese Überschussverwendung auch für die
beitragsfreie Zeit vor Rentenbezug.

c) Versicherungen während eines Rentenbezugs (leis-
tungspflichtige Versicherung)

Für Zeiten des Rentenbezugs gutgebrachte Überschuss-
anteile bewirken zusätzlich zur garantierten Rentensteige-
rung (falls diese vereinbart wurde) eine jährliche Steige-
rung der fälligen Berufsunfähigkeitsrente (gegebenenfalls
einschließlich Bonusrente). Die Erhöhung aus der Über-
schussbeteiligung erfolgt zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres, frühestens nach einem vollen Rentenbezugs-
jahr.

d) Bewertungsreserven (nicht leistungspflichtige und leis-
tungspflichtige Versicherungen)

Werden die Überschüsse verzinslich angesammelt, hat Ihr
Vertrag nach Absatz 3 Buchstabe b Anspruch auf Bewer-
tungsreserven.

e) Bei Vertragsbeendigung

Bei Vertragsbeendigung (Ablauf, Kündigung oder Tod der
versicherten Person) werden gegebenenfalls vorhandene
verzinslich angesammelte Überschussanteile und die zu-
gehörige Beteiligung an den Bewertungsreserven bzw. bei
Vereinbarung von Invest-Bonus der Zeitwert der Fondsan-
teile ausgezahlt. Zusätzlich wird der Überschussanteil des
laufenden Versicherungsjahres anteilig bis zum Abrech-
nungstermin der beitragsfreien Versicherung gutgebracht.

(6) Aufgrund eines ungünstigen Risikoverlaufs kann eine
Zuteilung von Überschüssen entfallen.

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit
uns abgeschlossen haben. Jedoch besteht vor dem in den
Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versicherungs-
beginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere
Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen (siehe § 13 Absätze 2 und 3 sowie
§ 14).

§ 5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn die Berufsun-
fähigkeit bzw. spezielle Beeinträchtigung verursacht ist

a) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Ver-
such eines Verbrechens oder Vergehens durch die versi-
cherte Person. Abweichend hiervon leisten wir jedoch bei
vorsätzlichen Verstößen der versicherten Person im Stra-
ßenverkehr, wenn diese keinerlei unmittelbaren oder mit-
telbaren Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum
haben (Drogenkonsum meint Konsum von Rauschdrogen
sowie den schädlichen Arzneidrogenmissbrauch ohne Indi-
kation (sog. Medikamentenmissbrauch); nicht gemeint ist
die medizinisch indizierte Einnahme von Arzneidrogen
(Medikamenten)).
Wir leisten zudem bei allen einfach und grob fahrlässigen
Verstößen (z. B. im Straßenverkehr);
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b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, sofern
die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilge-
nommen hat;

c) durch folgende Handlungen, die durch Sie und/oder den
insoweit Anspruchsberechtigten (z. B. Bezugsberechtigter,
Abtretungsgläubiger) und/oder die versicherte Person vor-
genommen wurden:

• absichtliche Herbeiführung von Krankheit der versi-
cherten Person;

• absichtliche Herbeiführung von Kräfteverfall der versi-
cherten Person;

• absichtliche Verletzung des Körpers der versicherten
Person;

• absichtliche Herbeiführung einer speziellen Beeinträchti-
gung (§ 2 Absatz 9) der versicherten Person;

• versuchte Tötung bzw. Selbsttötung.

Wir werden jedoch leisten, wenn uns nachgewiesen wird,
dass der Handelnde diese Handlungen in einem die freie
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter
Störung der Geistestätigkeit begangen hat;

d) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie oder
der insoweit Anspruchsberechtigte (z. B. Bezugsberech-
tigter, Abtretungsgläubiger) oder die versicherte Person
vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der versicherten Person
herbeigeführt haben bzw. hat;

e) durch Strahlen, die das Leben oder die Gesundheit
zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass zu ihrer Abwehr oder Be-
kämpfung der Einsatz einer Katastrophenschutzbehörde
oder vergleichbaren Einrichtung nötig ist;

f) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse. Un-
sere Leistungen sind nicht ausgeschlossen, wenn die ver-
sicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang mit kriegerischen Ereignissen berufsunfähig
wird, denen sie während eines Aufenthalts außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie
nicht aktiv beteiligt war;

g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Ein-
satz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen
oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Frei-
setzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen
Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf ge-
richtet ist, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl
von Personen zu gefährden und zu einer nicht vorherseh-
baren Veränderung des Leistungsbedarfs gegenüber den
technischen Berechnungsgrundlagen führt, so dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen nicht
mehr gewährleistet ist und dies von einem unabhängigen
Treuhänder gutachterlich bestätigt wird. Unsere Leis-
tungen sind nicht ausgeschlossen, wenn die versicherte
Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
mit kriegerischen Ereignissen berufsunfähig wird, denen
sie während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepu-

blik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war.

§ 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht
und welche Folgen hat ihre Verletzung?

(1) Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung ver-
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stände, nach denen wir in Textform (z. B. Papierform,
E-Mail) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig
anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für
unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind. Diese An-
zeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme, in Textform stellen.

(2) Soll eine andere Person versichert werden, ist auch
diese - neben Ihnen - zu wahrheitsgemäßer und vollstän-
diger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

(3) Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrer-
heblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese
Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arg-
listig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst
davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

(4) Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Vor-
aussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

• vom Vertrag zurücktreten,
• den Vertrag kündigen,
• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten

können.

Rücktritt

(5) Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird,
können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht
besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine
grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst
wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird,
haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Ver-
trag - möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. hö-
herer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz) -
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen
Umstände geschlossen hätten.

(6) Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender
Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung der An-
zeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Um-
stand, der

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls
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• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorste-
henden Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt
worden ist.

(7) Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, er-
folgt keine Zahlung eines Rückkaufswerts. Auch eine
Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.
Eventuell vorhandene Überschüsse und Bewertungsre-
serven werden ausgezahlt (siehe § 3 Absatz 5).

Kündigung

(8) Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil
die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht (§ 19 Absätze 3 und 4 VVG) ver-
zichten wir, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht
schuldlos war.

(9) Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir
den Vertrag - möglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche-
rungsschutz) - auch bei Kenntnis der nicht angezeigten ge-
fahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

(10) Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich nach
Maßgabe des § 18 in eine prämienfreie Versicherung um.
Wird der in § 18 Absatz 1 genannte Mindestbetrag nicht
erreicht, erlischt der Vertrag zum Schluss der laufenden
Versicherungsperiode (d. h. bei beitragspflichtigen Ver-
trägen zur nächsten Beitragsfälligkeit, mittags 12 Uhr).

Vertragsänderung

(11) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir
den Vertrag - möglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche-
rungsschutz) - auch bei Kenntnis der nicht angezeigten ge-
fahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (siehe Ab-
satz 5 Satz 3 und Absatz 9), werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Auf dieses Änderungsrecht verzichten wir, wenn
die Verletzung der Anzeigepflicht schuldlos war.

(12) Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats,
nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung
erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

• wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um
mehr als 10 % erhöhen oder

• wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten
Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die
Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

(13) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Papierform,
E-Mail) auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

(14) Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung
oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht ange-
zeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten.

(15) Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Mo-
nats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem wir von der Anzeigepflichtverletzung, die das von
uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-
langen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Um-
stände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist.

(16) Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erlö-
schen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder
zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf
dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach
Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist
10 Jahre.

Anfechtung

(17) Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere
Entscheidung zur Annahme des Vertrags durch unrichtige
oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beein-
flusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versi-
cherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfech-
tung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ab-
satz 7 gilt entsprechend.

Irrtümliche Risikoeinschätzung

(18) Wir halten uns an unsere Erklärung gebunden, mit der
wir den Antrag angenommen haben, wenn der für die Ent-
scheidung zuständige Sachbearbeiter das Risiko falsch
eingeschätzt oder die Angaben des Antragstellers nicht
berücksichtigt hat.

Nachgewiesene Abrechnungsdiagnosen

(19) Fehlerhafte Patientendokumentationen von Ärzten
und Kliniken sowie fehlerhafte Krankenversicherungsaus-
künfte gehen nicht zu Ihren Lasten. Wenn Sie nachweisen,
dass Umstände (z. B. Diagnosen, Arbeitsunfähigkeits-
Zeiträume) von Dritten (Ärzte, Kliniken, Krankenkassen,
etc.) fehlerhaft dokumentiert bzw. gespeichert wurden und
die Daten nicht den Tatsachen entsprechen (z. B. andere
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Erkrankung, anderer Befund), so werden wir auf die fehler-
haften Daten weder einen Rücktritt noch eine Kündigung
noch eine Vertragsänderung noch eine Anfechtung
stützen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versiche-
rung

(20) Die Absätze 1 bis 19 gelten entsprechend, wenn der
Versicherungsschutz nachträglich erweitert oder wieder-
hergestellt und deshalb eine erneute Risikoprüfung vorge-
nommen wird. Die Fristen nach Absatz 16 beginnen mit
der Änderung oder Wiederherstellung des Vertrags bezüg-
lich des geänderten oder wiederhergestellten Teiles neu.

Erklärungsempfänger

(21) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Ver-
tragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine
schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber ab-
geben. Befinden Sie sich in einem seiner Natur nach nicht
nur vorübergehenden, die freie Willensbildung ausschlie-
ßenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit,
gilt ein Bezugsberechtigter für die Erlebensfallleistungen
als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen, in
Ermangelung eines solchen ein für die Todesfallleistung
Bezugsberechtigter. Sofern Sie uns keine andere Person
als Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod
ein für die Todesfallleistung Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist in den
Fällen der Sätze 2 und 3 kein Bezugsberechtigter vor-
handen oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber eines als Urkunde ausgestellten
Versicherungsscheins (siehe § 11 Absatz 1) als bevoll-
mächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

§ 7 Welche Anzeige- und Mitwirkungspflichten sind zu
beachten und welche Folgen hat eine Pflichtverlet-
zung?

Anzeige des Versicherungsfalls

(1) Für die Anzeige des Versicherungsfalls und die Bean-
tragung von Leistungen besteht keine Meldefrist.
Wenn Sie uns später informieren, leisten wir deshalb ge-
gebenenfalls bereits rückwirkend von Beginn der Sechs-
Monats-Frist an (siehe § 2 Absatz 1).

(2) Eine frühzeitige Anzeige des Versicherungsfalls verrin-
gert bzw. vermeidet etwaige Feststellungsschwierigkeiten
in Bezug auf unsere Leistungspflicht.

Mitwirkungspflichten

Nach der Anzeige des Versicherungsfalls beginnen wir mit
unseren Erhebungen und benötigen zu deren Durchfüh-
rung Ihre Mitwirkung (siehe Absätze 3 bis 7). Ohne hinrei-
chende Mitwirkung tritt in der Regel keine Fälligkeit der
Versicherungsleistungen ein, und je nach dem Grad Ihres
Verschuldens kann eine unterlassene Mitwirkung au-

ßerdem Ihren Versicherungsschutz gefährden (siehe Ab-
sätze 8 und 9). Bitte kommen Sie den Mitwirkungspflichten
deshalb in Ihrem eigenen Interesse nach. Im Folgenden
erläutern wir Ihnen, welche Mitwirkungspflichten allgemein
(Absatz 3) sowie bei Berufsunfähigkeit (Absatz 4), im Fall
des Vorschusses bei Krebserkrankung (Absatz 5), bei Tod
(Absatz 6) und bei Kündigung bzw. Vertragsablauf (Ab-
satz 7) bestehen. Wir stellen Ihnen außerdem dar, welche
Folgen eine Verletzung dieser Mitwirkungspflichten haben
kann (Absätze 8 und 9).

(3) Zu operativen Behandlungen, die der untersuchende
oder behandelnde Arzt anordnet, um die Heilung zu för-
dern und/oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, ist die
versicherte Person nicht verpflichtet. Eine Nichtdurchfüh-
rung einer solchen Operation steht unserer Leistungs-
pflicht nicht entgegen.

Einfachen ärztlichen Empfehlungen muss die versicherte
Person folgen.
Dies gilt für:

• Einsatz von Hilfsmitteln des täglichen Lebens (z. B. Seh-
oder Hörhilfen);

• Gefahrlose Heilbehandlungen, die nicht mit besonderen
Schmerzen verbunden sind und eine sichere Aussicht
auf Verbesserung des Gesundheitszustands bieten. Die
versicherte Person ist nicht verpflichtet, Diäten einzu-
halten oder einen Suchtentzug vorzunehmen, selbst
wenn dies vom behandelnden Arzt angeordnet wurde
und medizinisch indiziert ist.

Klarstellung zu § 2 Absatz 9: Die fehlende Möglichkeit zur
Besserung der hochgradigen Schwerhörigkeit bzw.
der hochgradigen Sehbehinderung durch ein zumutbares
Hilfsmittel (Hörgerät, Brille, Kontaktlinsen etc.) ist keine
Mitwirkungspflicht (Obliegenheit), sondern tatbestandliche
Voraussetzung des Versicherungsfalls der speziellen Be-
einträchtigung. D. h., es liegt bereits kein bedingungsge-
mäßer Versicherungsfall vor, wenn eine (hypothetische)
Verwendung des Hilfsmittels dazu führte, dass die Schwer-
hörigkeit bzw. die Sehbehinderung nicht mehr hochgradig
im Sinne des § 2 Absatz 9 wäre.

(4) Berufsunfähigkeit, Wiedereingliederung, Umorganisa-
tion, spezielle Beeinträchtigung, Rehabilitation:

a) Wir sind befugt, die Leistungsvoraussetzungen unab-
hängig von Attesten und Bescheiden zu prüfen und wei-
tere Erhebungen vorzunehmen. Hierzu sind Sie ver-
pflichtet, uns die in den folgenden Absätzen genannten
Unterlagen auf Ihre Kosten in deutscher Sprache bzw. in
amtlich beglaubigter Übersetzung zur Verfügung zu
stellen. Außerdem können wir verlangen, dass uns die
Auskünfte nach § 22 vorgelegt werden.

Unabhängig davon können wir außerdem - allerdings auf
unsere Kosten - weitere ärztliche Untersuchungen sowie
weitere notwendige Nachweise - auch über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse und ihre Veränderungen - verlangen,
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insbesondere zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen,
und zudem weitere Erhebungen selbst anstellen. Die versi-
cherte Person hat sich durch von uns beauftragte Ärzte
untersuchen zu lassen; der versicherten Person werden
für die Anreise(n) und Wahrnehmung der Untersuch-
ung(en) entstehende übliche Kosten, insbesondere übliche
Reise- und Übernachtungskosten, erstattet; dies gilt auch,
wenn sie ihren Wohnsitz im Ausland hat und von dort an-
reist. Weitere im Einzelfall notwendige Kosten über-
nehmen wir ebenfalls. Wir können verlangen, dass die Un-
tersuchung in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. Hat
die versicherte Person ihren Wohnsitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union, Großbritannien, Island,
Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz, prüfen wir auf
Ihren Wunsch hin, ob dort eine qualitativ gleichwertige Un-
tersuchung möglich und eine Reise vermeidbar ist.

b) Bei Berufsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit infolge Pflege-
bedürftigkeit und/oder spezieller Beeinträchtigung der ver-
sicherten Person sind uns auf Kosten des Anspruchstellers
einzureichen:

• der Versicherungsschein;
• eine Geburtsurkunde, die Namen und Geburtsort der ver-

sicherten Person enthält;
• eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufs-

unfähigkeit bzw. der speziellen Beeinträchtigung;
• ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte

Person gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder un-
tersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und
voraussichtliche Dauer des Leidens der versicherten
Person sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit oder
der Pflegebedürftigkeit. Wenn sich die versicherte Person
im Ausland befindet, akzeptieren wir auch die Berichte
eines dort tätigen Arztes;

• eine Beschreibung des Berufs der versicherten Person,
deren Stellung und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der
Berufsunfähigkeit sowie über danach eingetretene Ver-
änderungen;

• Nachweise über Einkommen aus beruflicher Tätigkeit;
• eine Aufstellung der Versicherungsgesellschaften, Sozial-

versicherungsträger oder sonstiger Versorgungsträger,
bei denen die versicherte Person ebenfalls Leistungen
wegen Berufsunfähigkeit geltend machen könnte;

• eine Aufstellung über den derzeitigen Arbeitgeber und
frühere Arbeitgeber der versicherten Person;

• bei Berufsunfähigkeit entsprechend § 2 Absatz 4 (Infekti-
onsklausel) die behördliche Anordnung im Original oder
in amtlich beglaubigter Kopie.

c) Bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit sind
uns auf Kosten des Anspruchstellers zusätzlich zu Buch-
stabe b einzureichen:

• eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Pflege-
bedürftigkeit;

• ausführliche Berichte der Ärzte und anderer Heilbe-
handler, die die versicherte Person gegenwärtig behan-
deln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer

des Leidens sowie über Art und Umfang der Pflegebe-
dürftigkeit;

• eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die
mit der Pflege betraut ist, über Art und Umfang der
Pflege;

• gegebenenfalls der Leistungsbescheid des Versiche-
rungsträgers der gesetzlichen oder privaten Pflegeversi-
cherung sowie das dem Bescheid zugrunde liegende
Gutachten;

• eine Aufstellung der Ärzte, Krankenhäuser, Krankenan-
stalten, Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war, ist oder
- sofern bekannt - sein wird.

d) Für die Rehabilitationshilfe sind uns zusätzlich einzurei-
chen:

• Darstellung der Rehabilitationsmaßnahmen
• Kostenbelege (amtlich beglaubigte Kopien oder Origi-

nale)

(5) Vorschüsse bei Krebs

Für eine Vorschusszahlung bei Krebs nach § 1 Absatz 17
ist uns binnen 6 Monaten nach der ersten Diagnose ein
onkologischer Bericht eines Facharztes oder der Entlas-
sungsbericht des Krankenhauses mit folgendem Inhalt ein-
zureichen:

• Zeitpunkt der ersten Diagnose
• Art und Ausbreitung der Krebserkrankung
• Behandlungsplan
• Umfang einer durchgeführten bzw. unmittelbar bevorste-

henden Operation/Therapie
• voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit, die sich

einer operativen Behandlung anschließt

Bitte beachten Sie: Wenn wir unsere Erhebungen zu den
Vorschüssen bei Krebs abgeschlossen haben, sind da-
durch in der Regel noch nicht unsere Erhebungen zum
Versicherungsfall abgeschlossen. Wir stellen weitere Erhe-
bungen an, an denen Sie weiter im Sinne der Absätze 1
bis 4 mitwirken müssen. Dies ist notwendig, damit die Er-
hebungen zur Feststellung der Berufsunfähigkeit abge-
schlossen werden können und ein lückenloser Übergang
zur Fälligkeit der Berufsunfähigkeitsleistungen gewähr-
leistet ist.

(6) Im Todesfall der versicherten Person sind uns zur Aus-
zahlung eines etwa vorhandenen Überschussguthabens
(siehe § 3 Absatz 5) auf Kosten des Anspruchstellers ein-
zureichen:

• der Versicherungsschein;
• eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort

der versicherten Person enthält.

(7) Bei Kündigung oder Vertragsablauf sind uns zur Aus-
zahlung eines etwa vorhandenen Überschussguthabens
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(siehe § 3 Absatz 5) auf Kosten des Anspruchstellers ein-
zureichen:

• der Versicherungsschein;
• ein Nachweis über die letzte Beitragszahlung.

(8) Unsere Leistungen werden erst fällig, nachdem wir die
Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung
des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leis-
tungspflicht notwendig sind. Wenn Sie eine der in den Ab-
sätzen 3 bis 7 genannten Mitwirkungspflichten nicht er-
füllen, kann dies unter anderem zur Folge haben, dass wir
nicht feststellen können, ob oder in welchem Umfang wir
leistungspflichtig sind. Eine Verletzung der Mitwirkungs-
pflicht kann somit unter anderem dazu führen, dass unsere
Leistung nicht fällig wird, selbst wenn die Mitwirkung
schuldlos unterbleibt. Bitte erfüllen Sie alle Mitwirkungs-
pflichten deshalb zuvorderst in Ihrem eigenen Interesse.

(9) Solange eine Mitwirkungspflicht nach den Absätzen 3
bis 7 von Ihnen, der versicherten Person oder dem An-
sprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, leisten wir
nicht. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungs-
pflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) auf diese
Rechtsfolgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob
fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht
bestehen.

Die Ansprüche bleiben auch bestehen, soweit Sie uns
nachweisen, dass die Verletzung ohne Einfluss auf die
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist.
Das gilt nicht, wenn die Mitwirkungspflicht arglistig verletzt
wird.

Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab
Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Be-
dingungen zur Leistung verpflichtet, bei Vereinbarung
einer Karenzzeit jedoch frühestens nach Ablauf der Ka-
renzzeit.

§ 8 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leis-
tungspflicht ab?

(1) Nach Eingang der zur Prüfung vorgelegten Unterlagen
werden wir Ihnen innerhalb von 10 Arbeitstagen mitteilen,
ob und in welchem Umfang und für welchen Zeitraum wir
eine Leistungspflicht anerkennen bzw. Sie über den Sach-
stand der Leistungsprüfung informieren. Bis zur Beendi-
gung der zur Feststellung des Versicherungsfalls und des
Umfangs der Leistung notwendigen Erhebungen werden
wir Sie spätestens alle 4 Wochen über den Fortgang der
Leistungsprüfung informieren. Wenn zur Leistungsent-
scheidung weitere Unterlagen notwendig sind, fordern wir
diese unverzüglich an. Bei Vereinbarung einer Karenzzeit

geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht erst
nach Ablauf der Karenzzeit ab. Liegen uns die Unterlagen
für die Vorschusszahlungen nach § 2 Absatz 8 vollständig
vor, entscheiden wir innerhalb von fünf Arbeitstagen, ob
wir Vorschüsse nach § 1 Absatz 17 erbringen.

(2) Wenn wir Leistungen wegen Berufsunfähigkeit bzw.
Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit (siehe § 1 Ab-
sätze 1 bis 3) zusagen, gilt dies jeweils zeitlich unbegrenzt.
Wir sprechen dann keine zeitlich befristeten Anerkennt-
nisse aus und leisten solange die versicherte Person be-
rufsunfähig bzw. berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit
ist oder bis diese Leistungen nach einem der in § 1 ge-
nannten Gründe enden.

(3) Bei unseren Leistungen wegen spezieller Beeinträchti-
gung nach § 2 Absatz 9 beträgt die Leistungsdauer 24 Mo-
nate. Unsere Leistungspflicht endet aus diesem Grund
spätestens nach Ablauf dieser 24 Monate, ohne dass es
einer Befristung unseres Anerkenntnisses bedürfte.

§ 9 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?

Nachprüfung

(1) Wenn wir unsere Leistungspflicht anerkannt haben
oder sie gerichtlich festgestellt worden ist, sind wir berech-
tigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit und deren
Grad oder das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit bzw. das Fortbestehen einer speziellen
Beeinträchtigung nachzuprüfen. Dabei sind Gesundheits-
veränderungen zu berücksichtigen. In Bezug auf eine Be-
rufsunfähigkeit können wir auch erneut prüfen, ob die ver-
sicherte Person eine andere Tätigkeit im Sinne des § 2
ausübt, die aufgrund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten
ausgeübt werden kann und ihrer Lebensstellung bei Eintritt
der Berufsunfähigkeit entspricht. Dabei sind neu erwor-
bene berufliche Fähigkeiten und/oder neue Ausbildungen
zu berücksichtigen.

Auch im Rahmen der Nachprüfung verzichten wir auf eine
abstrakte Verweisung. Das heißt wir prüfen nicht, ob die
versicherte Person irgendeine andere Tätigkeit ausüben
könnte.

Haben wir unsere Leistungspflicht wegen Berufsunfähig-
keit nach § 2 Absatz 4 infolge einer behördlichen Anord-
nung wegen Infektionsgefahr (vollständiges Tätigkeits-
verbot) anerkannt, sind wir berechtigt nachzuprüfen, ob
diese Anordnung nach wie vor gilt.

Mitwirkungspflichten

(2) Zur Nachprüfung können wir jederzeit sachdienliche
Auskünfte anfordern und einmal jährlich verlangen, dass
sich die versicherte Person durch von uns beauftragte
Ärzte umfassend untersuchen lässt. Sie haben die Aus-
künfte zu erteilen und an den Untersuchungen mitzu-
wirken. Hierbei anfallende Kosten sind von uns zu tragen.
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Untersuchungen erfolgen durch von uns beauftragte Ärzte.
Der versicherten Person werden für die Anreise(n) und
Wahrnehmung der Untersuchung(en) entstehende übliche
Kosten, insbesondere übliche Reise- und Übernachtungs-
kosten, erstattet; dies gilt auch, wenn sie ihren Wohnsitz
im Ausland hat und von dort anreist. Weitere im Einzelfall
notwendige Kosten übernehmen wir ebenfalls. Wir können
verlangen, dass die Untersuchung in der Bundesrepublik
Deutschland erfolgt. Hat die versicherte Person ihren
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union,
Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der
Schweiz, prüfen wir auf Ihren Wunsch hin, ob dort eine
qualitativ gleichwertige Untersuchung möglich und eine
Reise vermeidbar ist.

Die Bestimmungen des § 7 Absätze 3 und 4 gelten ent-
sprechend.

(3) Sie müssen uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes
Zögern) mitteilen, wenn eine berufliche Tätigkeit aufge-
nommen wird bzw. sich diese ändert. Verbesserungen des
Gesundheitszustandes müssen uns nicht ungefragt mitge-
teilt werden.

Änderungen einer behördlichen Anordnung wegen Infekti-
onsgefahr (§ 2 Absatz 4) müssen Sie uns ebenfalls unver-
züglich mitteilen.

Leistungsfreiheit

(4) Wir sind leistungsfrei, wenn wir feststellen, dass die in
§ 1 und § 2 genannten Voraussetzungen der Leistungs-
pflicht entfallen sind und wir Ihnen diese Veränderung in
Textform (z. B. Papierform, E-Mail) darlegen. Unsere Leis-
tungen bei Berufsunfähigkeit oder bei Berufsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit bzw. wegen spezieller Beein-
trächtigung können wir mit Ablauf des dritten Monats nach
Zugang unserer Erklärung bei Ihnen einstellen. Ab diesem
Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufge-
nommen werden, sofern für den Vertrag noch Beitragszah-
lungspflicht besteht.

Unter den in § 1 Absatz 10 genannten Voraussetzungen
zahlen wir Ihnen im Zuge der Einstellung die dort näher
dargestellte Wiedereingliederungshilfe.

§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten im Rahmen der Nachprüfung?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 9 von Ihnen, der
versicherten Person oder dem Ansprucherhebenden vor-
sätzlich nicht erfüllt wird, leisten wir nicht. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur,
wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B.
Papierform, E-Mail) auf diese Rechtsfolgen hingewiesen
haben.

Weisen Sie nach, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob
fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht
bestehen.

Die Ansprüche bleiben auch bestehen, soweit Sie uns
nachweisen, dass die Verletzung ohne Einfluss auf die
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist.
Das gilt nicht, wenn die Mitwirkungspflicht arglistig verletzt
wird.

Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab
Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Be-
dingungen zur Leistung verpflichtet.

§ 11 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Wir können Ihnen den Versicherungsschein sowie
Nachträge in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) übermit-
teln. Stellen wir diesen als Dokument in Papierform aus,
liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung als Ur-
kunde verlangen.

(2) Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt an-
sehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, ins-
besondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können
aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine
Berechtigung nachweist.

§ 12 Wer erhält die Leistung?

(1) Als unser Versicherungsnehmer können Sie be-
stimmen, wer die jeweilige Leistung erhält. Gegebenenfalls
bedarf es hierzu zusätzlich einer Zustimmung Dritter.
Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie
bzw. im Fall Ihres Todes eine etwa vorhandene Über-
schussbeteiligung an Ihre Erben.

Bezugsberechtigung

(2) Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine
andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll
(Bezugsberechtigter).

Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts sind
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen
Berechtigten in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) ange-
zeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Re-
gelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es können
aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits zuvor
eine unwiderrufliche Bezugsberechtigung verfügt haben.

a) Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, er-
wirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung
erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls.
Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des
jeweiligen Versicherungsfalls jederzeit widerrufen. Wenn
wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein
eigener Versicherungsfall ein.
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b) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die
Leistung erhält. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben,
kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des
unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

(3) Ansprüche auf Rentenleistungen können Sie nicht ab-
treten oder verpfänden. Soweit darüber hinaus eine Abtre-
tung oder Verpfändung sonstiger Ansprüche rechtlich
möglich ist, wird diese wirksam, wenn sie uns in Textform
(z.B. Papierform, E-Mail) angezeigt wird.

Beitrag

§ 13 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung be-
achten?

(1) Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach der
ursprünglichen Vereinbarung monatlich, viertel-, halbjähr-
lich oder jährlich zahlen. (Falls Sie die Zahlweise Ihres
Vertrags ändern möchten, bitten wir Folgendes zu be-
achten: Die Beiträge sind entsprechend der vereinbarten
Zahlweise kalkuliert, so dass auch ein Zinseffekt berück-
sichtigt ist. Beispielsweise ist bei Umstellung von jährlicher
auf monatliche Zahlweise der sich ergebende Monatsbei-
trag höher als ein Zwölftel des Jahresbeitrags. Umgekehrt
ist der Jahresbeitrag niedriger als 12 Monatsbeiträge.) Die
Möglichkeit zur Zahlung eines Einmalbeitrags besteht
nicht.

(2) Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich (d. h.
ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrags
zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in
den Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge)
werden jeweils zu den in den Allgemeinen Vertragsdaten
genannten Terminen fällig. Die Beiträge sind bis zum Ab-
lauf der vereinbarten Beitragszahlungsdauer zu bezahlen,
längstens jedoch bis zum Eintritt des Leistungsfalls; bei
Vertragsbeendigung aufgrund von Tod bis zur nächsten
Beitragsfälligkeit.

Bei Vereinbarung einer Karenzzeit sind nach Eintritt der
Berufsunfähigkeit die Beiträge noch bis zum Ablauf der
Karenzzeit weiter zu bezahlen. Grundsätzlich ist die Bei-
tragszahlung bis zur Entscheidung über die Leistungs-
pflicht fortzusetzen (siehe § 1 Absatz 16, dort auch zur
Stundung).

(3) Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis
zum Fälligkeitstag (siehe Absatz 2) alles getan haben,
damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung
des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die
Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

• Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden
und

• Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widerspro-
chen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsauffor-
derung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berech-
tigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah-
rens zu verlangen.

(4) Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre
Kosten zahlen.

(5) Wenn eine Leistung fällig wird, werden wir etwaige Bei-
tragsrückstände verrechnen.

§ 14 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag

(1) Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen,
können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom
Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir von Ihnen
die Kosten für ärztliche Untersuchungen im Rahmen einer
Gesundheitsprüfung verlangen. Wir sind nicht zum Rück-
tritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

(2) Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z. B. Papierform, E-Mail) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht
bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass
Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

(3) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können
wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (z. B. Papierform,
E-Mail) eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss
mindestens 2 Wochen betragen.

(4) Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der ge-
setzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich
der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des
Versicherungsfalls noch mit der Zahlung in Verzug be-
finden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der
Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

(5) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen,
Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist,
dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung be-
reits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automa-
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tisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem
Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf
diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen.

Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich nach
Maßgabe des § 18 in eine prämienfreie Versicherung um.
Wird der in § 18 Absatz 1 genannte Mindestbetrag nicht
erreicht, erlischt der Vertrag zum Schluss der laufenden
Versicherungsperiode (d. h. bei beitragspflichtigen Ver-
trägen zur nächsten Beitragsfälligkeit, mittags 12 Uhr).

(6) Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch
nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden
ist. Nachzahlen können Sie nur

• innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
• wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung ver-

bunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung
unwirksam und der Vertrag besteht fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und
der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein vermin-
derter Versicherungsschutz.

§ 15 Was gilt für Erhöhungen des Beitrags und der
Leistungen?

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche Möglich-
keiten Sie haben, um Ihren Versicherungsschutz ohne er-
neute Gesundheitsprüfung oder mit vereinfachter Gesund-
heitsprüfung im Rahmen unserer für den jeweiligen Beruf
gültigen Annahmerichtlinien zu erhöhen.

• Dies ist durch planmäßige Erhöhungen nach
NÜRNBERGER Plus möglich, die Sie bei Vertragsbeginn
und unter bestimmten Umständen auch noch während
der Vertragsdauer vereinbaren können. Für diese ent-
halten die Besonderen Bedingungen für NÜRNBERGER
Plus detaillierte Regelungen.

• Bei bestimmten Ereignissen besteht innerhalb von
12 Monaten ab dem Ereignis die Möglichkeit zu außer-
planmäßigen Erhöhungen ohne erneute Gesundheitsprü-
fung. Die Voraussetzungen hierfür finden Sie in den Ab-
sätzen 2 und 5.

• Innerhalb der ersten 3 Jahre nach Vertragsbeginn be-
steht auch ohne bestimmte Ereignisse einmalig die Mög-
lichkeit zu einer außerplanmäßigen Erhöhung ohne er-
neute Gesundheitsprüfung. Die Voraussetzungen hierfür
finden Sie in den Absätzen 3 und 5.

• Ist Ihr Vertrag mit vereinfachter Gesundheitsprüfung
durch eine DOE zustande gekommen, besteht die Mög-
lichkeit zu außerplanmäßigen Erhöhungen mit erneuter
vereinfachter Gesundheitsprüfung. Die Voraussetzungen
hierfür finden Sie in den Absätzen 4 und 5.

• Sollten Sie unsicher sein, welche Art der Gesundheits-
prüfung Ihrem Vertrag zugrunde liegt, können Sie diese
Information gern bei uns abfragen.

• Wünschen Sie unabhängig von diesen Voraussetzungen
eine außerplanmäßige Erhöhung, prüfen wir gerne eine
entsprechende Möglichkeit und nehmen dann eine er-
neute Risikoprüfung vor. Informationen hierzu finden Sie
in Absatz 6.

Planmäßige Erhöhung von Beitrag und Leistung ohne
erneute Gesundheitsprüfung ( NÜRNBERGER Plus)

(1) Haben Sie mit uns Erhöhungen nach NÜRNBERGER
Plus vereinbart, erhöhen sich Beiträge und Leistungen
planmäßig ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Erhö-
hung betrifft die versicherten Leistungen der Hauptversi-
cherung bei Berufsunfähigkeit. Die detaillierten Rege-
lungen finden Sie in den Besonderen Bedingungen für
NÜRNBERGER Plus.

Außerplanmäßige Erhöhung von Beitrag und Leistung
ohne erneute Gesundheitsprüfung (Nachversiche-
rungsgarantie)

(2) Ereignisabhängige Nachversicherungsgarantie

Sie haben bei folgenden, die versicherte Person betref-
fenden Ereignissen das Recht, innerhalb einer Frist von
12 Monaten ab dem Ereignis und vor Vollendung des
46. Lebensjahres der versicherten Person die Leistungen
der Berufsunfähigkeitsversicherung ohne erneute Gesund-
heitsprüfung im Rahmen unserer für den jeweiligen Beruf
gültigen Annahmerichtlinien um maximal 50 % der zuletzt
geltenden Monatsrente zu erhöhen, höchstens auf eine
Rente von 2.500,00 EUR pro Monat (30.000,00 EUR pro
Jahr):

• Heirat bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft nach
dem LPartG;

• Ehescheidung bzw. Löschung einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft;

• Tod des Ehegatten bzw. des eingetragenen Lebenspart-
ners;

• Geburt oder Adoption eines Kindes;
• Existenzgründung (Wechsel in die berufliche Selbststän-

digkeit im Hauptberuf) in den ersten 10 Jahren der Versi-
cherungsdauer;

• Erfolgreicher Abschluss einer allgemein anerkannten Be-
rufsausbildung;

• Aufnahme der beruflichen Tätigkeit nach Erreichen eines
akademischen Abschlusses;

• Abschluss einer akademischen Weiterqualifizierung (z. B.
Facharzt, Bachelor, Master, Staatsexamen) eines Akade-
mikers, der eine seiner Ausbildung entsprechende beruf-
liche Tätigkeit ausübt;

• Erfolgreicher Abschluss einer Höherqualifikation, ver-
bunden mit einer Verbesserung der beruflichen Stellung
oder des Einkommens;

• Einkommenserhöhung um mindestens 250,00 EUR
brutto monatlich, die mit einem Karrieresprung (z. B. hö-
here Position in der Hierarchie eines Unternehmens) ver-
bunden ist;

• Erhalt der Prokura;
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• Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze in der Ge-
setzlichen Rentenversicherung;

• Finanzierung (Immobilienerwerb oder Finanzierung im
gewerblichen Bereich) mit einer Finanzierungssumme
von mindestens 25.000,00 EUR;

• Wegfall des Berufsunfähigkeitsschutzes aus der Gesetzli-
chen Rentenversicherung;

• Bei Selbstständigen und Handwerkern: Wegfall des Be-
rufsunfähigkeitsschutzes aus einem berufsständischen
Versorgungswerk oder einer betrieblichen Altersversor-
gung.

Dieses Recht besteht nicht, wenn die Versicherung mit
vereinfachter Gesundheitsprüfung (z. B. mit DOE) oder
ohne Gesundheitsprüfung zustande gekommen ist.

Der Erhöhungsantrag und alle erforderlichen Nachweise
müssen uns auf Ihre Kosten binnen 12 Monaten ab dem
Ereignis in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) zuge-
gangen sein. Die Erhöhung wird zum nächsten Monats-
ersten (mittags 12 Uhr) nach Zugang vorgenommen.

Für das Erhöhungsrecht maßgeblich ist das Alter der versi-
cherten Person zum Erhöhungszeitpunkt. Zudem darf das
betreffende Ereignis erst nach dem Versicherungsbeginn
eingetreten sein.

Außerdem müssen die unter Absatz 5 genannten weiteren
Voraussetzungen erfüllt sein.

(3) Ereignisunabhängige Nachversicherungsgarantie

Der Versicherungsnehmer hat ohne besonderes Ereignis
innerhalb der ersten 3 Jahre nach Versicherungsbeginn
und vor Vollendung des 35. Lebensjahres der versicherten
Person einmalig das Recht, die Leistung der Berufsunfä-
higkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung im
Rahmen unserer für den jeweiligen Beruf gültigen Annah-
merichtlinien um maximal 50 % der zuletzt geltenden Mo-
natsrente zu erhöhen, höchstens auf eine Rente von
2.500,00 EUR pro Monat (30.000,00 EUR pro Jahr).

Dieses Recht besteht nicht, wenn die Versicherung mit
vereinfachter Gesundheitsprüfung (z. B. mit DOE) oder
ohne Gesundheitsprüfung zustande gekommen ist.

Die Erweiterung der Leistung muss mindestens 6 Monate
vorher bei uns in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) bean-
tragt werden.

Für das Erhöhungsrecht maßgeblich ist das Alter der versi-
cherten Person zum Erhöhungszeitpunkt. Zudem darf die
versicherte Person innerhalb der letzten 12 Monate vor
Stellung des Antrags auf Leistungserhöhung nicht länger
als 2 Wochen durchgehend arbeitsunfähig gewesen sein.

Außerdem müssen die unter Absatz 5 genannten weiteren
Voraussetzungen erfüllt sein.

Außerplanmäßige Erhöhung von Beitrag und Leistung
mit erneuter, vereinfachter Gesundheitsprüfung (Nach-
versicherungsgarantie mit DOE)

(4) Der Versicherungsnehmer hat bei Berufsunfähigkeits-
versicherungen, die mit vereinfachter Gesundheitsprüfung
im Rahmen einer Dienstobliegenheitserklärung (DOE) zu-
stande gekommen sind,
das Recht, die Leistung der Berufsunfähigkeitsversiche-
rung mit erneuter DOE im Rahmen unserer für den jewei-
ligen Beruf und für die DOE gültigen Annahmerichtlinien zu
erhöhen. Es müssen die unter Absatz 5 genannten wei-
teren Voraussetzungen erfüllt sein.

(5) Weitere Voraussetzungen und Regelungen für Erhö-
hungen nach den Absätzen 2, 3 und 4:

• Zum Zeitpunkt der Beantragung der Erhöhung ist die ver-
sicherte Person weder berufsunfähig noch berufsunfähig
infolge Pflegebedürftigkeit noch ist ein entsprechender
Leistungsantrag gestellt worden.

• Zum Zeitpunkt der Beantragung der Erhöhung besteht für
die versicherte Person weder eine teilweise oder volle Er-
werbsminderung noch ist ein entsprechender Antrag auf
Erwerbsminderungsrente gestellt worden noch wird eine
Erwerbsminderungsrente bezogen.

Die gesamte Monatsrente aller auf die versicherte Person
abgeschlossenen Berufsunfähigkeits-(Zusatz)versiche-
rungen (auch bei anderen Gesellschaften) darf nach er-
folgter Leistungserhöhung 80 % des Bruttoeinkommens
der versicherten Person nicht übersteigen. Maßgeblich ist
das durchschnittliche Bruttoeinkommen in den letzten
3 vollen Kalenderjahren vor dem Jahr der Erhöhung. Bei
Berufsanfängern, die noch keine 3 vollen Kalenderjahre
gearbeitet haben, ist das aktuelle Bruttogehalt maßgeblich.
Bei Personen, die länger als 1 Jahr keine berufliche Tätig-
keit ausgeübt und dann seit dem Wiedereinstieg noch
keine vollen 3 Kalenderjahre gearbeitet haben, ist das
durchschnittliche Bruttoeinkommen seit dem Wiederein-
stieg maßgeblich. Eine außerplanmäßige Erhöhung der
Versicherungsleistungen im Rahmen der Nachversiche-
rungsgarantie errechnet sich nach dem Erhöhungsbeitrag,
nach dem Alter der versicherten Person zum Erhöhungs-
termin, der restlichen Versicherungs- und Beitragszah-
lungsdauer und einem eventuell vereinbarten Beitragszu-
schlag, wobei der ursprüngliche Tarif herangezogen wird.

Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen
Vereinbarungen, insbesondere die Allgemeinen Bedin-
gungen sowie die Bezugsrechtsverfügungen, erstrecken
sich auch auf die Erhöhung der Versicherungsleistungen.
Eine außerplanmäßige Erhöhung der Versicherungsleis-
tungen im Rahmen der Nachversicherungsgarantie ohne
erneute Gesundheitsprüfung nach den Absätzen 2 und 3
setzt die Höchstfristen für einen Rücktritt oder eine Anfech-
tung wegen vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung
(siehe § 6) nicht erneut in Lauf.

NÜRNBERGER
Lebensversicherung AG

Seite 21BT4all 07.2021 SP2 R4.14.0|BAV_Direktversicherung|ON|GAN BG-Erfassung (BU ohne Scoring)|LV005_900_2021072|128303660|M 18.10.2021, 08:47:17 Seite 25 von 52



Die Erhöhungsbeiträge aus der Nachversicherung unter-
liegen auch künftigen planmäßigen Erhöhungen nach
NÜRNBERGER Plus, soweit die Regelungen der Beson-
deren Bedingungen für NÜRNBERGER Plus dem nicht
entgegenstehen.

Außerplanmäßige Erhöhung von Beitrag und Leistung
mit erneuter vollständiger Risikoprüfung

(6) Wünschen Sie unabhängig von den Absätzen 1 bis 4
eine Erhöhung des Versicherungsschutzes, haben Sie
hierauf keinen Rechtsanspruch. Wir werden Ihre Anfrage
aber gerne prüfen. Es wird dabei unter anderem eine er-
neute Risikoprüfung stattfinden, und möglicherweise
können wir Ihrem Wunsch dann allenfalls dadurch entspre-
chen, dass wir Ihnen den Neuabschluss eines zusätzlichen
Versicherungsvertrags nach einem dann verkaufsoffenen
Tarif anbieten.

Kündigung und Umwandlung in eine prämienfreie Ver-
sicherung

§ 16 Welche anderen Möglichkeiten als eine Kündi-
gung oder eine Umwandlung in eine prämienfreie Ver-
sicherung haben Sie bei Zahlungsschwierigkeiten?

Entnahme der Beiträge aus etwaigem Überschussgut-
haben

(1) Bei Zahlungsschwierigkeiten können Sie beantragen,
dass die Beiträge für die Versicherung aus dem Über-
schussguthaben bzw. aus den Fondsanteilen entnommen
und verrechnet werden, solange das Überschussguthaben
bzw. der Wert der Fondsanteile hierfür ausreicht. Der Ver-
rechnungswunsch muss mit uns vor Beginn in Textform
(z. B. Papierform, E-Mail) vereinbart werden und kommt im
vorliegenden Tarif nur dann in Betracht, wenn als Über-
schussverwendung "verzinsliche Ansammlung" oder "In-
vest-Bonus" vereinbart war. Das Überschussguthaben
bzw. die Anzahl der Fondsanteile wird entsprechend ge-
mindert.

Befristete Umwandlung mit automatischer Wiederin-
kraftsetzung

(2) Bei Zahlungsschwierigkeiten können Sie beantragen,
für maximal 12 Monate die Beitragszahlung auszusetzen.
Dies muss mit uns vor Beginn in Textform (z. B. Papier-
form, E-Mail) vereinbart werden und hat zur Vorausset-
zung, dass die herabgesetzte prämienfreie Jahresrente
den Mindestbetrag von 1,00 EUR nicht unterschreitet.

Ihr Vertrag wird für 12 Monate befristet im Sinne des § 18
umgewandelt. In dieser Zeit besteht nur reduzierter Versi-
cherungsschutz in Höhe der prämienfreien Monatsrente
nach Maßgabe des § 18. Nach 12 Monaten werden der
volle Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprü-
fung und die Beitragspflicht automatisch wieder in Kraft ge-
setzt. Sie können zudem jederzeit binnen der 12 Monate in
Textform (z. B. Papierform, EMail) beantragen, dass die

Wiederinkraftsetzung bereits früher zum Beginn des
nächsten Versicherungsmonats erfolgt. Die automatische
Wiederinkraftsetzung erfordert eine Vertragsänderung.
Nach der Wiederinkraftsetzung ist in der Regel ein höherer
Beitrag erforderlich. Alternativ kann der Vertrag auch mit
der ursprünglichen Beitragshöhe wieder in Kraft gesetzt
werden, wodurch sich der Versicherungsschutz reduziert.
Sie haben auch die Möglichkeit, den nach anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik ermittelten Fehlbe-
trag zum Wiederinkraftsetzungstermin nachzuzahlen, so-
dass der volle Versicherungsschutz und die ursprüngliche
Beitragshöhe beibehalten werden können.

Beitragsstundung

(3) Sie können für den Zeitraum von maximal 24 Monaten
eine Stundung oder Teilstundung der Beiträge unter Auf-
rechterhaltung des vereinbarten Versicherungsschutzes
verlangen, wenn der Vertrag bereits 3 Jahre besteht.

Hierfür fallen Stundungszinsen an. Die Höhe der Stun-
dungszinsen richtet sich nach unseren zum Beginn der
Stundung gültigen Zinssätzen. Die Stundung ist zinslos,
wenn und solange Sie uns anhand eines Bescheids oder
Leistungsnachweises eines gesetzlichen Sozialversiche-
rungsträgers oder Versorgungswerks nachweisen, dass
Sie bzw. die versicherte Person

• arbeitslos sind,
• sich in der gesetzlichen Elternzeit befinden oder
• erwerbsgemindert oder pflegebedürftig sind.

Wenn die genannten Anlässe enden, müssen Sie uns dies
anzeigen. Eine weitere Stundung ist wieder zinspflichtig.

Die gestundeten Beiträge einschließlich der darauf entfal-
lenden Stundungszinsen können Sie nach Ablauf des
Stundungszeitraums in Form einer einmaligen Zahlung
oder in maximal 48 gleichbleibenden Monatsraten (Einzel-
rate mindestens 25,00 EUR) nachzahlen. Sofern Sie es
wünschen, kann der Ausgleich gegebenenfalls auch durch
eine Verrechnung mit einem eventuell vorhandenen De-
ckungskapital erfolgen. Hierbei können Sie gegebenenfalls
zwischen einer Verringerung der Versicherungsleistungen
und einer Erhöhung des Beitrags wählen. Für eine Stun-
dung der Beiträge ist eine vorherige Vereinbarung in Text-
form (z. B. Papierform, E-Mail) mit uns erforderlich.

Stundung der Beiträge bei ruhendem Arbeitsverhältnis

(4) Sie können eine zinslose Stundung oder Teilstundung
der Beiträge

• für maximal 36 Monate, wenn sich die versicherte Person
in der gesetzlichen Elternzeit befindet oder

• für maximal 24 Monate, wenn Ihr Arbeitsverhältnis mit
der versicherten Person aus sonstigen Gründen ruht

verlangen.
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Die Elternzeit oder das ruhende Arbeitsverhältnis müssen
Sie uns anhand eines Bescheids oder Leistungsnach-
weises eines gesetzlichen Sozialversicherungsträgers
oder Versorgungswerks nachweisen.

Wenn die genannten Anlässe enden, müssen Sie uns dies
anzeigen. Die Summe der in Anspruch genommenen
Stundungszeiträume aus den in diesem Absatz genannten
Anlässen darf 36 Monate nicht übersteigen.

Voraussetzung für die Stundung ist außerdem, dass der
Vertrag bereits 3 Jahre besteht und die Versicherungs-
dauer nach Ende des Stundungszeitraums mindestens
noch 15 Jahre beträgt. Während der Stundung bleibt der
Versicherungsschutz in vollem Umfang bestehen.

Die gestundeten Beiträge können Sie nach Ablauf des
Stundungszeitraums in Form einer einmaligen Zahlung
oder in maximal 60 gleichbleibenden Monatsraten (Einzel-
rate mindestens 25,00 EUR) nachzahlen. Sofern ein aus-
reichendes Deckungskapital vorhanden ist, können Sie die
Beitragsnachzahlung durch eine Verrechnung mit diesem
ausgleichen. Die Verrechnung hat zur Folge, dass sich
entweder die Versicherungsleistung reduziert oder der zu-
künftige Beitrag erhöht. Bitte teilen Sie uns mit, welche der
Varianten Sie wünschen und auf Wunsch beraten wir Sie
gerne darüber, welche Variante im Rahmen der konkreten
betrieblichen Altersvorsorge sinnvoll ist.

Für eine Stundung der Beiträge ist eine vorherige Verein-
barung in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) mit uns erfor-
derlich.

Stundung der Beiträge bei Wegfall der Entgeltfortzah-
lung aufgrund längerer Arbeitsunfähigkeit

(5) Erfolgt die Beitragszahlung ganz oder überwiegend
durch Entgeltumwandlung und ist die versicherte Person
während der Versicherungsdauer in Folge längerer Krank-
heit arbeitsunfähig, können Sie nach Wegfall der Entgelt-
fortzahlung eine Beitragsstundung beantragen. Hierfür
fallen keine Stundungszinsen an. Sofern innerhalb von
3 Monaten nach Wegfall der Entgeltfortzahlung eine Bei-
tragsstundung von Ihnen für den Zeitraum der Arbeitsunfä-
higkeit beantragt wird, besteht rückwirkend unverändert
Versicherungsschutz bis zum Ende des Monats, in dem
der max. Stundungszeitraum endet.

Der Stundungszeitraum endet nach dem Ende der Arbeits-
unfähigkeit, längstens aber nach 12 Monaten und spätes-
tens 5 Jahre vor Ablauf der Versicherungsdauer. Für wei-
tere Stundungen aus dem genannten Anlass gelten die
gleichen Regelungen.

Die gestundeten Beiträge können Sie nach Ablauf des
Stundungszeitraums in Form einer einmaligen Zahlung
oder in maximal 24 gleichbleibenden Monatsraten (Einzel-
rate mindestens 25,00 EUR) nachzahlen. Sofern ein aus-
reichendes Deckungskapital vorhanden ist, können Sie die
Beitragsnachzahlung durch eine Verrechnung mit diesem

ausgleichen. Die Verrechnung hat zur Folge, dass sich
entweder die Versicherungsleistung reduziert oder der zu-
künftige Beitrag erhöht. Bitte teilen Sie uns mit, welche der
Varianten Sie wünschen und auf Wunsch beraten wir Sie
gerne darüber, welche Variante im Rahmen der konkreten
betrieblichen Altersvorsorge sinnvoll ist.

Für eine Stundung der Beiträge ist eine vorherige Verein-
barung in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) mit uns erfor-
derlich.

Sonstige Möglichkeiten

(6) Darüber hinaus werden wir Sie bei bestehenden Zah-
lungsschwierigkeiten auf Wunsch über weitere Möglich-
keiten zum Erhalt des Versicherungsschutzes schriftlich in-
formieren.

§ 17 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und
welche Leistungen erbringen wir?

Kündigung

(1) Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode (d. h. bei beitragspflich-
tigen Verträgen zur nächsten Beitragsfälligkeit, mittags
12 Uhr) kündigen. Die Kündigung hat in Textform (z. B.
Papierform, E-Mail) zu erfolgen.

Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn
der verbleibende Jahresbeitrag den Mindestbetrag von
120,00 EUR und die verbleibende beitragspflichtige Mo-
natsrente den Mindestbetrag von 50,00 EUR nicht unter-
schreitet. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, hat
das zur Folge, dass Ihre Teilkündigung unwirksam ist.
Wenn Sie in diesem Fall Ihren Vertrag beenden wollen,
müssen Sie ihn also ganz kündigen.

Vertragsbeendigung und Auszahlung der Überschuss-
beteiligung

Bei Kündigung erlischt der Vertrag zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode (d. h. bei beitragspflichtigen
Verträgen zur nächsten Beitragsfälligkeit, mittags 12 Uhr).
Es erfolgt keine Zahlung eines Rückkaufswerts. Falls als
Überschussverwendung "verzinsliche Ansammlung" oder
"Invest-Bonus" vereinbart war, werden jedoch - wenn und
soweit vorhanden - Leistungen aus den Überschüssen und
Bewertungsreserven als einmalige Kapitalleistung ausge-
zahlt. Die Auszahlung ist durch den Versicherungsnehmer
zu beantragen.

Keine Beitragsrückzahlung

(2) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht ver-
langen.

§ 18 Wann können Sie Ihren Vertrag in eine prämien-
freie Versicherung umwandeln und welche Auswir-
kungen hat dies?
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Umwandlung

(1) Anstelle einer Kündigung können Sie bei einer bei-
tragspflichtigen Versicherung verlangen, dass die Versi-
cherung zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode
(d. h. zur nächsten Beitragsfälligkeit, mittags 12 Uhr) in
eine prämienfreie Versicherung umgewandelt wird.
Dies ist in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) zu bean-
tragen. Voraussetzung der Umwandlung ist, dass die her-
abgesetzte prämienfreie Monatsrente den Mindestbetrag
von 50,00 EUR nicht unterschreitet.

Wird der Mindestbetrag nicht erreicht, erlischt der Vertrag
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (d. h.
bei beitragspflichtigen Verträgen zur nächsten Beitragsfäl-
ligkeit, mittags 12 Uhr).

Bitte prüfen Sie vor der Beantragung, ob Ihrem tatsächli-
chen Interesse nicht durch eine der in § 16 genannten
Möglichkeiten besser entsprochen werden kann. Die Um-
wandlung hat zwar unter anderem zur Folge, dass Sie für
die Zukunft keine Beiträge mehr zahlen müssen. Gleich-
zeitig verringert sich aber der Versicherungsschutz.

Nach der Umwandlung haben Sie an sich keinen Anspruch
auf Wiederinkraftsetzung der Versicherung. Wir können
deshalb eine Wiederinkraftsetzung ablehnen oder an Be-
dingungen knüpfen, beispielsweise daran, dass sich Ihr
Gesundheitszustand seit Vertragsschluss nicht verschlech-
tert hat. Die Wiederinkraftsetzung erfordert eine Vertrags-
änderung. Nach einer Wiederinkraftsetzung ist in der
Regel ein höherer Beitrag erforderlich. Alternativ kann der
Vertrag auch mit der ursprünglichen Beitragshöhe wieder
in Kraft gesetzt werden, wodurch sich der Versicherungs-
schutz reduziert. Sie haben auch die Möglichkeit, den nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik ermit-
telten Fehlbetrag zum Wiederinkraftsetzungstermin nach-
zuzahlen, sodass der volle Versicherungsschutz und die
ursprüngliche Beitragshöhe beibehalten werden können.

(2) Die prämienfreie Versicherungsleistung wird von uns
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik für den nach Absatz 1 maßgeblichen Schluss der
laufenden Versicherungsperiode unter Zugrundelegung
des Deckungskapitals der Versicherung berechnet; Bei-
tragsrückstände werden abgesetzt. Bei der Berechnung
des Deckungskapitals wenden wir bis zur Höhe des auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersatzes zur Verrechnung der
Abschluss- und Vertriebskosten das sogenannte Zillmer-
verfahren an. Mindestens legen wir jedoch den Betrag des
Deckungskapitals zugrunde, der sich bei gleichmäßiger
Verteilung der unter Beachtung des aufsichtsrechtlichen
Höchstzillmersatzes angesetzten Abschluss- und Ver-
triebskosten auf die ersten 5 Jahre der Versicherungs-
dauer ergibt. Beträgt die vereinbarte Beitragszahlungs-
dauer weniger als 5 Jahre, werden diese Abschluss- und
Vertriebskosten gleichmäßig auf die vereinbarte Beitrags-
zahlungsdauer verteilt. Einen Stornoabzug nehmen wir
nicht vor.

Beachten Sie bitte: Die Bildung eines Kapitals ist kein Ver-
tragszweck Ihrer Versicherung. Das sogenannte
Deckungskapital einer Berufsunfähigkeitsversicherung er-
reicht bei bestimmten Vertragsgestaltungen nie einen posi-
tiven Wert. Wenn ein positiver Wert entsteht, dann nur vor-
übergehend, und zwar nur aus den Beitragsteilen, die nicht
sofort zur Bestreitung der Leistungsfälle sowie zur Abde-
ckung der Abschluss- und Verwaltungskosten benötigt
werden und für die Finanzierung der noch ausstehenden
Leistungen bestimmt sind. Das Deckungskapital dient nur
dazu, die Höhe des Bruttobeitrags möglichst konstant zu
halten. Die für die Bildung des Deckungskapitals zur Verfü-
gung stehenden Beitragsteile sind gemessen an den ge-
zahlten Beiträgen während der gesamten Vertragslaufzeit
sehr gering. Mit Ablauf der Versicherung ist das Deckungs-
kapital deswegen stets wieder völlig aufgebraucht.

(3) Bei einer Umwandlung in eine prämienfreie Versiche-
rung vermindern sich alle Leistungen in gleicher Weise wie
die Monatsrente. Die Regelungen aus § 1 gelten nach
einer Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung ent-
sprechend vermindert. Wenn Sie eine garantierte Renten-
steigerung vereinbart haben, gilt für die garantierte Ren-
tensteigerung nach Rentenbeginn bei einer umgewan-
delten Versicherung ebenfalls der in den Allgemeinen Ver-
tragsdaten genannte Prozentsatz.

Teilweise Umwandlung

(4) Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht ist nur möglich, wenn der verbleibende Jahresbei-
trag den Mindestbetrag von 120,00 EUR und die verblei-
bende beitragspflichtige Monatsrente den Mindestbetrag
von 50,00 EUR nicht unterschreitet.
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, hat das zur
Folge, dass Ihr Umwandlungsantrag unwirksam ist. In
diesem Fall müssen Sie die vollständige Umwandlung be-
antragen.

Garantiewerte

(5) Eine Übersicht über die prämienfreien Renten ist in den
Garantiewerten abgedruckt. Hier wird der Jahresbetrag der
Rente (Summe von 12 Monatsrenten) angegeben.

Kosten

§ 19 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart?

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind
von Ihnen zu tragen und in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es
handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie um
übrige in den Beitrag einkalkulierte Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbeson-
dere Abschlussprovisionen für den Versicherungsver-
mittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Vertriebs-
kosten die Kosten für die Antragsprüfung und Ausfertigung
der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zu-
sammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie
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Werbeaufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören ins-
besondere die Verwaltungskosten.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebs-
kosten sowie der übrigen Kosten und der darin enthal-
tenen Verwaltungskosten können Sie dem Produktinforma-
tionsblatt entnehmen.

(2) Wir wenden das sogenannte Zillmerverfahren an, nach
dem wir die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Ab-
schluss- und Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch
nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für die Leis-
tungen im Versicherungsfall und für die Kosten des Versi-
cherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode
und für die Bildung der Deckungsrückstellung nach § 25
Absatz 2 RechVersV in Verbindung mit § 169 Absatz 3
VVG bestimmt ist. Der nach dem Zillmerverfahren zur Til-
gung der Abschluss- und Vertriebskosten erforderliche Be-
trag ist auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit des
Vertrags zu zahlenden Beiträge beschränkt. Die restlichen
Abschluss- und Vertriebskosten werden über die gesamte
Beitragszahlungsdauer verteilt, die übrigen Kosten teils
über die gesamte Beitragszahlungsdauer, teils über die
gesamte Vertragslaufzeit.

(3) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge,
dass insbesondere in der Anfangszeit Ihrer Versicherung
nur geringe Beträge zur Bildung einer prämienfreien Be-
rufsunfähigkeitsrente vorhanden sind. Die Kostenverrech-
nung gemäß Absatz 2 findet im Falle einer Prämienfreistel-
lung jedoch nur eingeschränkt Anwendung, weil wir dann
Mindestbeträge nach einer abweichenden Kostenvertei-
lungsmethode berechnen und die prämienfreie Rente ge-
gebenenfalls entsprechend aufstocken (siehe § 18). Nä-
here Informationen zur prämienfreien Berufsunfähigkeits-
rente können Sie den Garantiewerten entnehmen.

§ 20 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in
Rechnung?

(1) In folgenden Fällen stellen wir Ihnen pauschal zusätz-
liche Kosten gesondert in Rechnung:

• Erstellung von Ersatzurkunden oder Abschriften des Ver-
sicherungsscheins oder eines Nachtrags;

• schriftliche Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebei-
trägen;

• Mahnung und/oder Kündigung wegen Verzugs mit Folge-
beiträgen;

• Rückläufer im Lastschriftverfahren;
• Durchführung von Vertragsänderungen (außer einfache

Bearbeitung).

(2) Wir haben uns bei der Bemessung der im Produktinfor-
mationsblatt ausgewiesenen Pauschalen an dem bei uns
regelmäßig entstehenden jeweiligen Aufwand orientiert.
Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zu-
grunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde
nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern Sie uns
nachweisen, dass der bei uns regelmäßig entstehende je-

weilige Aufwand der Höhe nach wesentlich niedriger zu
beziffern ist, werden wir die Pauschale entsprechend her-
absetzen.

Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 21 Was gilt, wenn sich Ihre Postanschrift und/oder
Ihr Name ändern?

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns un-
verzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. An-
dernfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind be-
rechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (z. B. Setzen
einer Zahlungsfrist) mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall
gilt unsere Erklärung 3 Tage nach Absendung des einge-
schriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn
Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen
und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

§ 22 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie?

(1) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und/oder Meldung von
Informationen und/oder Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet
sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informa-
tionen, Daten und Unterlagen

• bei Vertragsabschluss,
• bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
• auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfü-
gung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, so-
weit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Ver-
trag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maß-
geblich ist.

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind
derzeit beispielsweise alle Umstände, die für die Beurtei-
lung

• Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit und/oder
Steuerpflicht,

• der steuerlichen Ansässigkeit und/oder Steuerpflicht
dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben,
und

• der steuerlichen Ansässigkeit und/oder Steuerpflicht des
Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen derzeit insbesondere die deutsche oder aus-
ländische(n) Steuer-Identifikationsnummer(n), das Ge-
burtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Um-
stände dies nach der derzeitigen Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie der FATCA-USA-Umsetzungsver-
ordnung oder dem Finanzkonten-Informationsaustausch-
gesetz entnehmen.
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(3) Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten
und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung
stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzli-
chen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die
zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies
gilt auch dann, wenn gegebenenfalls keine steuerliche An-
sässigkeit im Ausland besteht.

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 kann dazu führen, dass wir unsere Leis-
tung nicht zahlen. Dies gilt so lange, bis Sie uns die für die
Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Infor-
mationen zur Verfügung gestellt haben.

§ 23 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwen-
dung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

§ 24 Streitschlichtungsstelle, Aufsichtsbehörde und
Gerichtsstand

Versicherungsombudsmann

(1) Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung
nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal
nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat,
können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden.

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Telefon 0800 3696000,
Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Tele-
fonnetz)

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen. Verbraucher, die diesen
Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail)
abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde
auch online an die Plattform

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform
an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Für Fragen können Sie sich auch per E-Mail an uns
wenden: info@nuernberger.de.

Versicherungsaufsicht

(2) Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder
treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwick-
lung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige
Aufsicht wenden.
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Auf-
sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108 53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Telefon 0228 4108-0,
Fax 0228 4108-1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Gerichtsstand

Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Rechtsweg zu
beschreiten. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung gilt:

(3) Für Klagen gegen uns ist das Gericht zuständig, in
dessen Bezirk unser Sitz liegt.
Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie
keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person
sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie
Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

(4) Klagen gegen Sie müssen wir bei dem Gericht er-
heben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie
keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person
sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren
Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

(5) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen die
Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz
haben. Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person
sind und Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung ins Ausland
verlegen.
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Zusätzliche Vereinbarung zur Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversiche-
rung im Rahmen der Direktversicherung gemäß § 3 Nr. 63 EStG (GN315225_202101)

Die vorliegenden Vertragsbedingungen stehen im Einklag mit den steu-
errechtlichen Regelungen des § 3 Nr. 63 EStG für Direktversicherungen
im Sinne des § 1b Absatz 2 BetrAVG.
Insbesondere wenn die Beiträge zu dieser Versicherung im Rahmen des
§ 3 Nr. 63 EStG steuerl ich geltend gemacht werden sol len, so gilt ab-
weichend von den vorstehenden Bedingungen Folgendes:
Steuerlich zulässige Hinterbliebene und Bezugsberechtigung
(1) Sofern Versicherungsleistungen für den Todesfal l des Arbeitnehmers
(Versorgungsberechtigter, versicherte Person) vereinbart sind, werden
diese an dessen Hinterbl iebene gezahlt.
Als steuerl ich zulässige Hinterbl iebene und damit bezugsberechtigt für
die Versicherungsleistungen gelten ausschl ießlich in nachstehender
Rangfolge, sofern keine andere Verfügung der Abfolge getroffen wurde
und der Versicherungsgesellschaft in Textform (z. B. Papierform, E-Mai l)
vor Eintritt des Versorgungsfal ls zugegangen ist:
- der Ehegatte des Arbeitnehmers (Versorgungsberechtigten), mit dem

dieser zum Zeitpunkt seines Todes in rechtsgültiger Ehe gelebt hat,
bzw. der Lebenspartner, mit dem zum Zeitpunkt des Todes eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft bestanden hat;

- die Kinder des Arbeitnehmers (Versorgungsberechtigten) nach § 32
Abs. 3 EStG zu gleichen Teilen, wenn das Kind das 18. Lebensjahr noch
nicht vol lendet hat bzw. das 25. Lebensjahr noch nicht vol lendet hat und
sich nachweisl ich noch in Schul- oder Berufsausbi ldung befindet oder
aber eine der übrigen in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bzw. Abs. 5 EStG
genannten Voraussetzungen erfül lt sind.

Davon abweichend kann im Todesfal l für die Versorgungsleistungen be-
günstigt sein, soweit dies der Versicherungsgesellschaft in Textform
(z. B. Papierform, E-Mai l) vor Eintritt des Versorgungsfal ls zugegangen
ist:
- die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte des Arbeitnehmers (Ver-

sorgungsberechtigten). Der Arbeitnehmer versichert dem Arbeitgeber,
dass ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushaltsfüh-
rung bzw. eine zivi lrechtliche Unterhaltspflicht gegenüber dem Be-
günstigten besteht und dass er dem Arbeitgeber unverzügl ich in Text-
form (z. B. Papierform, E-Mai l) mi tteilt, sofern sich an diesen Voraus-
setzungen etwas ändert. Diese Mitteilung muss der Versicherungsge-
sell schaft vor Eintritt des Versorgungsfal ls zugegangen sein.

Wird bedingungsgemäß eine Todesfal l leistung fäl l ig und sind keine
steuerl ich zulässigen Hinterbl iebenen vorhanden, wi rd ein einmaliges
Sterbegeld fäl l ig. Die Höhe des Sterbegeldes entspri cht der bedingungs-
gemäßen Todesfal l leistung der abgeschlossenen Versicherung, maximal
jedoch dem Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten gemäß
§ 150 VVG. Begünstigt für das Sterbegeld sind die Erben der versor-
gungsberechtigten Person, soweit uns die versorgungsberechtigte Person
nicht einen Begünstigten benannt hat.
Jede Änderung der hier getroffenen Begünstigung muss der Versiche-
rungsgesellschaft in Textform (z. B. Papierform, E-Mai l) vor Eintritt des
Versorgungsfal ls zugegangen sein.
Im Todesfal l sind uns bei der Überschussverwendung "verzinsl iche An-
sammlung" oder "Invest-Bonus" auf Kosten des Anspruchstellers einzu-
reichen:
- ein amtl icher Nachweis über eine bestehende Ehe bzw. eine eingetra-

gene Lebenspartnerschaft mit der versicherten Person oder
- Nachweise/Bescheinigungen, welche belegen, dass Kinder anspruchs-

berechtigt im Sinne dieser Bedingungen sind, oder
- im Falle der Zahlung an eine Lebensgefährtin oder an einen Lebensge-

fährten der Nachweis der Erfül lung der Voraussetzungen dieser Bedin-
gungen.

- Wird von der Kapitaloption nach Absatz 3 kein Gebrauch gemacht, sind
uns zusätzl ich Name, Geschlecht und Geburtsdatum des anspruchsbe-
rechtigten Hinterbl iebenen mitzuteilen.

Verrentung von Überschüssen
(2) Im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG müssen Alters- und Hinterbl iebenen-
leistungen grundsätzlich in Form einer lebenslangen Rente an den Be-
günstigten oder dessen steuerl ich zulässigen Hinterbl iebene erfolgen. Zur
Mögl ichkeit der Kapitalzahlung siehe Absatz 3.

Falls die Überschussverwendung "verzinsl iche Ansammlung" oder "In-
vest-Bonus" vereinbart war, werden bei Ablauf oder Kündigung die dann
fäl l igen Überschussanteile und Bewertungsreserven in eine lebenslange
Altersrente für die versicherte Person nach den dann für das Neugeschäft
gültigen Rechnungsgrundlagen der Gesell schaft umgewandelt. Die Höhe
der jeweil ig zu zahlenden Rente richtet sich nach dem Wert der zu ver-
rentenden Überschüsse. Sie ist insbesondere abhängig vom Alter der
versicherten Person bei Vertragsbeendigung.
Im Todesfal l der versicherten Person werden etwaige Überschüsse und
Bewertungsreserven nur dann ausgezahlt, sofern die versicherte Person
Hinterbl iebene im Sinne der steuerl ich zulässigen Hinterbl iebenen hin-
terlässt. Hinterlässt die versicherte Person mehrere gleichberechtigte
Hinterbl iebene im Sinne von Absatz 1 dieser Vereinbarung, wi rd die fäl-
l ige Todesfal l leistung zu gleichen Teilen unter diesen Berechtigten auf-
geteilt. Die jeweils fäl l ige Todesfal l leistung für jeden Berechtigten wi rd
nach den dann für das Neugeschäft gültigen Rechnungsgrundlagen der
Gesell schaft in eine lebenslange Hinterbl iebenenrente umgerechnet. Ihre
Höhe ist insbesondere abhängig vom Alter des Hinterbl iebenen zum
Zeitpunkt des Todes. Der bzw. die Hinterbl iebenen sind uns unter Angabe
des Namens, Geschlechts und Geburtsdatums anzugeben. Nach Beginn
der Hinterbl iebenen-Rentenzahlung kann ein uns einmal genannter Hin-
terbl iebener nicht mehr geändert werden.
Die erste Rente wi rd am ersten Monatsersten nach Tod der versicherten
Person fäl l ig. Die Hinterbl iebenenrente wi rd gezahlt, solange der uns
genannte Hinterbl iebene zum Personenkreis der Hinterbl iebenen im Sinne
der steuerl ich zulässigen Hinterbl iebenen gehört.
Stirbt der uns angegebene Hinterbl iebene nach Beginn der Hinterbl iebe-
nen- Rentenzahlung, wi rd keine weitere Leistung fäl l ig und der Vertrag
erl ischt. Eine Kündigung der Hinterbl iebenenrente ist nicht mögl ich.
Kapitalzahlung statt Verrentung von Überschüssen
(3) Im Falle einer Abfindung werden - wenn und soweit diese insbeson-
dere durch § 3 BetrAVG arbeitsrechtlich zulässig ist - die Leistungen aus
den Überschüssen und Bewertungsreserven als Einmalkapital ausbe-
zahlt. Die Abfindung ist durch den Versicherungsnehmer vor Zahlung der
ersten Alters- oder Hinterbl iebenenrente zu beantragen.
Wird eine einmalige Kapital leistung beantragt, sind vom Zeitpunkt der
Beantragung an die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG nicht mehr
erfül lt. Erfolgt die Ausübung des Wahlrechts innerhalb des letzten Jahres
vor dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, so wi rd es
von der Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet,
wenn die Beitragsleistung weiterhin nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei be-
lassen wi rd.
Überschussverwendung
(4) Bei einer selbstständigen Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeits-
versicherung erfolgt die Überschussbeteil igung grundsätzlich in Form
einer Bonusrente, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls die ver-
sicherte Rente erhöht. Ist die Überschussbeteil igung Bonusrente verein-
bart, kann ein Wechsel auf die Überschussbeteil igung Abzug vom Beitrag
beantragt werden, sofern die Versicherung nach Ausscheiden aus dem
Arbeitsverhäl tnis im Rahmen des § 2 Absatz 2 oder § 2 Absatz 6 BetrAVG
durch die versicherte Person mit eigenen Beiträgen fortgeführt wi rd. Wird
die Versicherung zu einem späteren Zeitpunkt wieder im Rahmen der
betrieblichen Altersversorgung durch einen Arbeitgeber geführt, wi rd
diese mit der Überschussverwendungsart Bonusrente ohne erneute Ge-
sundheitserk lärung fortgesetzt. Bei Erleben des Vertragsablaufs oder bei
Tod werden keine Leistungen aus der Bonusrente fäl l ig.
Ausschluss von Kapitalleistungen im Rahmen der Berufsunfähig-
keitsversicherung
(5) Wiedereingl iederungshi lfe-, Umorganisationshi lfe-, Rehabilitations-
hilfe- Leistungen und Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen, die in
den Al lgemeinen Bedingungen für die NÜRNBERGER Selbstständige Be-
rufsunfähigkeitsversicherung als Kapital leistungen vorgesehen sind, sind
im Rahmen der Direktversicherung, deren Beiträge im Rahmen des § 3
Nr. 63 EStG steuerl ich geltend gemacht werden sol len, ausgeschlossen.
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Zusätzliche Vereinbarung zur Direktversicherung - Bezugsrecht
für den Todesfall (GN225240_201708)

Der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer überträgt der versicherten
Person unwiderrufl ich das Recht zur Benennung der für den Todesfal l
bezugsberechtigten Personen.

Zusätzliche Vereinbarung zur Berufsunfähigkeits- und
Grundfähigkeitsversicherung im Rahmen der Direktversicherung
(GN315352_202101)

Die vorliegenden Vertragsbedingungen stehen im Einklag mit den arbeitsrechtlichen Vorgaben des BetrAVG für Direktversicherungen im Sinne des § 1b
Absatz 2 BetrAVG. Deshalb gilt abweichend von den vorstehenden Bedingungen Folgendes:

Behandlung von Direktversicherungsbeiträgen bei Wegfall der Lohnfortzahlung
(1) Der versicherungsvertraglich vorgesehene Beitrag zur Direktversi -
cherung wi rd während der Dauer des Arbeitsverhäl tnisses solange ge-
zahlt, wie Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht.
(2) In Zeiten, in denen kein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht (z. B.
Erziehungsurlaub, unbezahlter Urlaub, langandauernde Krankheit usw.),
entfällt für den Arbeitgeber die Verpfl ichtung zur Entrichtung der Versi-
cherungsbeiträge.
(3) Besteht bei einer durch Entgeltumwandlung finanzierten betrieblichen
Altersvorsorge das Arbeitsverhäl tnis ohne Entgelt weiter, hat der Arbeit-
nehmer das Recht, die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen
(§ 1a Absatz 4 BetrAVG).

(4) Wurde die Versicherung durch den Arbeitnehmer mit eigenen Beiträ-
gen fortgeführt und die versicherte Leistung aufgrund dieser Änderung um
maximal 30 % reduziert, so kann die Versicherung ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung wieder auf die ursprünglich versicherte Leistung erhöht
werden, wenn
• die Versicherung zukünftig wieder durch den Arbeitgeber finanziert

wi rd und
• die Reduzierung nicht länger als 12 Monate zurückliegt.

Behandlung der Direktversicherung bei Firmenaustritt
(5) Wird das Arbeitsverhäl tnis vor Ablauf der Versicherung aufgelöst und
besteht für den Arbeitnehmer ein unwiderrufl iches Bezugsrecht auf die
Versicherungsleistungen aufgrund gesetzl icher Unverfal lbarkeit bzw.
vertraglicher Besserstellung, wi rd dem versicherten Arbeitnehmer die
Versicherungsnehmereigenschaft mit allen Rechten und Pflichten (soge-
nanntes versicherungsvertragliches Verfahren) nach § 2 Absatz 2
BetrAVG oder § 2 Absatz 5b BetrAVG übertragen. Der ausgeschiedene
Arbeitnehmer darf die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag in Höhe
des durch Beitragszahlungen des Arbeitgebers gebildeten Deckungska-
pitals weder abtreten noch beleihen. Gleichzeitig erhält der Arbeitnehmer
das Recht zur Fortführung der Versicherung mit eigenen Beiträgen.

(6) Wurde die Versicherung nach Ausscheiden des Arbeitnehmers im
Rahmen des § 2 Absatz 2 oder § 2 Absatz 6 BetrAVG durch den ausge-
schiedenen Arbeitnehmer mit eigenen Beiträgen fortgeführt und die ver-
sicherte Leistung aufgrund dieser Änderung um maximal 30 % reduziert,
so kann die Versicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder auf
die ursprünglich versicherte Leistung erhöht werden, wenn
• die Versicherung zukünftig wieder als betriebliche Altersversorgung

fortgeführt wi rd und
• die Reduzierung nicht länger als 12 Monate zurückliegt.

Umgang mit Erhöhungen nach Fortführung der Versicherung durch die versicherte Person mit eigenen Beiträgen
(7) Wurde die Versicherung nach Ausscheiden des Arbeitnehmers im
Rahmen des § 2 Absatz 2 oder § 2 Absatz 6 BetrAVG durch den ausge-
schiedenen Arbeitnehmer mit eigenen Beiträgen fortgeführt, so darf die
gesamte Monatsrente - bezugnehmend auf § 15 Absatz 5 der AVB für die
NÜRNBERGER Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung bzw. auf
§ 15 Absatz 4 der AVB für die NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversiche-
rung - bei allen auf die versicherte Person abgeschlossenen Grundfä-
higkeits- und Berufsunfähigkeits-(Zusatz)versi cherungen (auch bei an-
deren Gesell schaften) nach erfolgter Leistungserhöhung 70 % des Brut-

toeinkommens der versicherten Person nicht übersteigen. Maßgeblich ist
das durchschni ttl iche Bruttoeinkommen in den letzten 3 vol len Kalen-
derjahren vor dem Jahr der Erhöhung. Bei Berufsanfängern, die noch
keine 3 vol len Kalenderjahre gearbeitet haben, ist das aktuelle Brutto-
gehalt maßgeblich. Bei Personen, die länger als 1 Jahr keine berufl iche
Tätigkeit ausgeübt und dann seit dem Wiedereinstieg noch keine vol len 3
Kalenderjahre gearbeitet haben, ist das durchschni ttl iche Bruttoeinkom-
men seit dem Wiedereinstieg maßgeblich.

Behandlung von Direktversicherungen bei Zahlungsschwierigkeiten
(8) Soweit aufgrund vertragswidriger Nichtzahlung von Beiträgen des
Versicherungsnehmers die zugesagten Leistungen der Versorgungszu-
sage vermindert werden oder vol lständig entfallen, kann sich eine ar-
beitsrechtliche Einstandspfl icht aufgrund der gesetzl ichen Subsidiärhaf-
tung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 BetrAVG ergeben.
(9) Die Verrechnung von zukünftigen oder bereits fäl l igen Beiträgen der
Versicherung mit dem Überschussguthaben bzw. durch die Entnahme der
Fondsanteile ist nicht mögl ich.
(10) Die Stundung von Beiträgen nach § 16 Absatz 3 der Al lgemeinen
Bedingungen ist nach Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeits-
verhäl tnis im Rahmen des § 2 Absatz 2 BetrAVG oder § 2 Absatz 6
BetrAVG mögl ich, wenn die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortge-

führt wurde. Wird die Versicherung innerhalb der vereinbarten Stundung
wieder im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung durch einen Ar-
beitgeber fortgeführt, so endet die Stundung zu diesem Zeitpunkt. Be-
zügl ich der weiteren Voraussetzungen sind die Regelungen des § 16 Ab-
satz 3 der Al lgemeinen Bedingungen maßgeblich.
(11) Die Stundung von Beiträgen nach § 16 Absatz 4 oder 5 der Al lge-
meinen Bedingungen ist mögl ich, wenn die Versicherung im Rahmen der
betrieblichen Altersversorgung durch den Arbeitgeber geführt wi rd. Sie
kann dann auch durch den Arbeitnehmer beantragt werden. Bezüglich der
weiteren Voraussetzungen sind die Regelungen des § 16 Absatz 4 oder 5
der Al lgemeinen Bedingungen maßgeblich.

Abtretungsverbot
(12) Es wi rd vereinbart, dass, abgesehen von der Einräumung eines nicht
übertragbaren und nicht beleihbaren Bezugsrechts an die nach dem

Vertrag zu begünstigenden Personen, die Übertragung der Ansprüche auf

NÜRNBERGER
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die versicherten Leistungen an Dri tte - auch in Form von anderen Be-
zugsrechten - ausgeschlossen ist.

Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Hinweise zu Direktversiche-
rungen(GN224603_201807)

Hiermit informieren wir Sie über wichtige - Ihre Versicherung betreffende - steuer- und sozialversicherungsrechtliche
Regelungen. Unsere Hinweise entsprechen dem Stand der Steuergesetzgebung bei Vertragsabschluss.

Steuerrechtliche Behandlung
(1) Versicherungsteuer
Die Beiträge zu dieser Versicherung sind nach § 4 Nr. 5 VersStG (Versi-
cherungsteuergesetz) steuerfrei.
(2) Steuerliche Förderung des Durchführungswegs Direktversiche-
rung
a) Beiträge zu Direktversicherungen sind beim Arbeitgeber als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig.
b) Ansprüche aus einer Direktversicherung sind vom Arbeitgeber nicht zu
aktivieren, soweit sie dem Arbeitnehmer aufgrund seines Bezugsrechts
zugerechnet werden. Um die Aktivierung im Falle einer Abtretung oder
Beleihung der Direktversicherung zu vermeiden, muss sich der Arbeit-
geber gegenüber dem Arbeitnehmer schriftl ich verpfl ichten, ihn bei Ein-
tritt des Versorgungsfal les so zu stellen, als ob eine Abtretung oder Be-
leihung nicht erfolgt wäre (§ 4b EStG).
(3) Steuerliche Förderung gemäß § 3 Nr. 63 EStG
a) Steuerfrei sind Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstver-
hältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Di-
rektversicherung, zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Al-
tersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Inval i-
ditäts- oder Hinterbl iebenenversorgungsleistungen in Form einer Rente
vorgesehen ist, soweit die Beiträge im Kalenderjahr 4 % der Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzl ichen Rentenversicherung (West) nicht
übersteigen.

b) Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer nach § 1a Abs. 3 BetrAVG
(Betriebsrentengesetz) verlangt hat, dass die Voraussetzungen für eine
Förderung nach § 10a EStG oder Abschni tt XI EStG erfül lt werden.
c) Der Höchstbetrag nach Abschni tt a) erhöht sich auf 8 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze der gesetzl ichen Rentenversicherung (West),
wenn die Beiträge im Sinne des Abschni tts a) auf Grund einer Versor-
gungszusage geleistet werden, die nach dem 31.12.2017 erteilt wurde.
d) Leistungen im Alter, bei Inval idität oder bei Tod sind als sonstige
Einkünfte nach § 22 Nr. 5 EStG steuerpfl ichtig. Das gilt sowohl für Ren-
ten- als auch für Kapitalzahlungen sowie für Sterbegeldauszahlungen.
(4) Individuelle Besteuerung (bei privater Weiterführung)
Diese steuerl ichen Hinweise gelten nur für betrieblich veranlasste Versi-
cherungen. Wird die Versicherung vom Arbeitnehmer nach dem Aus-
scheiden aus dem Arbeitsverhäl tnis auf privater Basis beitragspfl ichtig
weitergeführt (oder zahlt der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhäl t-
nisses Eigenbeiträge), kommen für diese Beiträge und die darauf entfal-
lenden Erträge die nachfolgend dargestell ten steuerl ichen Bestimmungen
zum Tragen.

Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Leistungen im Versorgungsfall
Kapital - und Rentenzahlungen im Alter, bei Tod oder bei Inval idität aus
der bAV gehören im Versorgungsfal l zu den Versorgungsbezügen nach §
229 SGB V. Mitgl ieder der gesetzl ichen Krankenkassen zahlen den vol len
allgemeinen Beitragssatz zur Krankenversicherung sowie den vol len

Beitrag zur gesetzl ichen Pflegeversicherung (ggf. zzgl . Zuschlag für
Kinderlose), soweit die Versorgungsbezüge insgesamt 1/20 der monatl i-
chen Bezugsgröße übersteigen. Bei Kapitalzahlungen ist 1/120 als mo-
natl iche Einnahme für längstens 120 Monate beitragspfl ichtig.

Steuerrechtliche Hinweise (GN274610_201807)

Hiermit informieren wir Sie über wichtige - Ihre Versicherung betreffende - steuerrechtliche Regelungen. Unsere
Hinweise entsprechen dem Stand der Steuergesetzgebung bei Vertragsabschluss.

Versicherungsteuer
Die Beiträge zu dieser Versicherung sind nach § 4 Nr. 5 VersStG (Ver-
sicherungsteuergesetz) steuerfrei.

Einkommensteuer
Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits-, Schulunfähigkeits- und Erwerbsausfall-Versicherungen
(1) Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits-, Schulunfähigkeits- und Er-
werbsausfall-Versicherungen sind entsprechend EStG steuerl ich be-
günstigt.
(2) Die Beiträge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer im
Rahmen der Höchstbeträge für sonstige Vorsorgeaufwendungen (§ 10
Absatz 4 EStG) abgezogen werden.

(3) Renten aus Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits-, Schulunfähigkeits-
und Erwerbsausfall-Versicherungen sind als abgekürzte Leibrenten nur in
Höhe des Ertragsanteils (§ 22 EStG, § 55 EStDV) einkommensteuer-
pfl ichtige Einkünfte.
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Falls Zusatzversicherungen eingeschlossen sind:
Alle Zusatzversicherungen
Die Beiträge zu evtl. eingeschlossenen Zusatzversicherungen können bei
der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rahmen der Höchstbeträge für

sonstige Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Absatz 4 EStG) abgezogen wer-
den.

Unfall-Berufsunfähigkeits- und SchnellHilfe-Renten-Zusatzversicherung
Renten aus Unfall-Berufsunfähigkeits- und SchnellHil fe-Renten-Zusatz-
versicherungen sind als abgekürzte Leibrenten (Tarife UR und SHR) nur

in Höhe des Ertragsanteils (§ 22 EStG, § 55 EStDV) einkommensteuer-
pfl ichtige Einkünfte.

ErnstfallSchutz- und SchnellHilfe-Kapital-Zusatzversicherung
Kapital leistungen aus ErnstfallSchutz- und SchnellHil fe-Kapital -Zusatz-
versicherungen (Tarife NESZ und SH) sind stets einkommensteuerfrei.

Allgemeine Hinweise zum Versicherungsvertrag(GN254710_201807)

Leistungsverpflichtung des Versicherers
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen ist,
jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in den beigefügten Al lge-
meinen Vertragsdaten angegebenen Versicherungsbeginn. Ihr Vertrag gilt
als abgeschlossen, wenn wi r Ihren Antrag auf Abschluss des Versiche-
rungsvertrags angenommen haben bzw. wenn wi r Ihre Annahmeerklä-
rung zu unserem Antrag erhalten haben. Ist der Einlösungsbeitrag bei
Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wi r in der Regel
nicht zur Leistung verpfl ichtet. Darüber hinaus besteht ggf. bereits vorher
Versicherungsschutz gemäß den Bestimmungen des "vorläufigen Versi-
cherungsschutzes" nach den Bedingungen im Aufnahmeantrag.

Beitragsverpflichtung des Versicherungsnehmers
"Wer ist Wer" beim Vertrag?
Als "Versicherungsnehmer" sind Sie unser Vertragspartner. Sie haben es
auch übernommen, die Beiträge zu zahlen. Die "versicherte Person"
hingegen ist die Person, auf deren Gesundheitszustand Ihre Berufsunfä-
higkeits- bzw. Grundfähigkeitsversicherung abgeschlossen ist. Meist
sind "Versicherungsnehmer" und "versicherte Person" ein und dieselbe
Person.
Die von Ihnen zum Empfang der Versicherungsleistung bestimmte Person
ist "Bezugsberechtigter" . Es empfiehlt sich, insbesondere für den To-
desfall, stets die Bezugsberechtigung namentl ich festzulegen, z. B. Ihren
Ehepartner (mi t Nennung des Vornamens) oder Ihre Kinder (Name, An-
schrift, Geburtsdatum). Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Bezugsbe-
rechtigung noch Ihren Wünschen entspri cht.
Die Bezugsberechtigung kann bis zum Eintritt des Todes der versicherten
Person jederzeit widerrufen werden, fal ls sie nicht ausdrücklich als un-
widerrufl ich bezeichnet worden ist.

Vertragspartnerschaft braucht Regeln
Versicherungsbedingungen sind bindend:
Für die Versicherung sind der Antrag und die dazugehörigen Erklärungen
sowie die beigefügten Bedingungen maßgebend.
Annahmefrist:
Vorbehaltl ich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 VVG (Versicherungsver-
tragsgesetz) ist der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf Abschluss
eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 6 Wochen anzunehmen.
Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag der ärztl ichen Untersuchung
oder, fal ls eine solche nicht erforderl ich ist, mi t dem Tag der Antrag-
stellung.
Haben wi r Ihnen einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags
unterbreitet, so halten wi r uns 6 Wochen an diesen Antrag gebunden.
Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Textform
Alle uns oder Dri tten gegenüber abzugebenden Anzeigen oder Erklärun-
gen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mai l).
Insbesondere mündl iche oder telefonische Erklärungen sind also nicht
ausreichend. Schreibt das Gesetz für bestimmte Anzeigen oder Erklä-
rungen eine strengere Form als die Textform vor, ist die gesetzl iche Form
maßgeblich. Bitte adressieren Sie Ihre Erklärungen und Anzeigen an
unsere Generaldirektion:
NÜRNBERGER Versicherung
Ostendstraße 100
90334 Nürnberg
Fax: 0911 531-3206
E-Mai l: info@nuernberger.de

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren
Unser Unternehmen ist Mitgl ied im Verein Versicherungsombudsmann
e. V. Sie können damit das kostenlose außergerichtl iche Streitschl ich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen.

Den Ombudsmann der Versicherungen erreichen Sie per:
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei)*
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei)*
Post: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berl in
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
E-Mai l: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
*Verbindungen zu 0800er-Nummern werden nicht von allen Telefondienst-
oder Netzanbietern ermögl icht. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an
Ihren persönl ichen Anbieter.
Von der Inanspruchnahme des kostenlosen außergerichtl ichen Streit-
schl ichtungsverfahrens unberührt bleibt die Mögl ichkeit, den Rechtsweg
zu beschreiten.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig an uns
oder den betreuenden Vermittler. Darüber hinaus haben Sie die Mög-
lichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden:
Bundesanstal t für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
bzw. Postfach 12 53, 53002 Bonn

Beratungs-Service wird gebührenfrei geboten
Die Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler sind nicht berech-
tigt, vom Versicherungsnehmer irgendwelche besonderen Gebühren für
die Aufnahme des Antrages oder aus anderen Gründen zu erheben.

Abschriften oder Ersatzurkunde lieferbar
Gemäß § 3 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) kann der Versicherungs-
nehmer jederzeit Abschr iften der Erklärungen fordern, die er mit Bezug
auf den Vertrag abgegeben hat. Er kann außerdem auf seine Kosten die
Ausstellung einer Ersatzurkunde für einen abhanden gekommenen oder
vernichteten Versicherungsschein verlangen.

Was müssen Sie über die Beitragszahlung wissen?
Die Beiträge zu Ihrer Berufsunfähigkeits- bzw. Grundfähigkeitsversiche-
rung können Sie je nach Vereinbarung monatl ich, vierteljährlich, halb-
jährlich oder jährlich zahlen. Sie können jederzeit auch eine Änderung
der Zahlungsweise Ihrer laufenden Beiträge beantragen.

Was tun, wenn die laufenden Beiträge nicht mehr ge-
zahlt werden können?
Wichtige Gründe, wie z. B. Krankheit oder Arbeitslosigkeit, können dazu
führen, dass Sie eine Zeit lang die Beiträge zu Ihrer Berufsunfähigkeits-
bzw. Grundfähigkeitsversicherung nicht mehr aufbringen können. Eine
überstürzte Kündigung des Vertrags wäre dann sicherl ich der schlech-
teste Ausweg. Lassen Sie sich in einer solchen Situation rechtzeitig von
uns beraten. Wir haben je nach Lage Ihres Falls verschiedene Mögl ich-
keiten, Ihnen zu helfen.
Rechtzeitige und vollständige Vorlage der Unterlagen, insbesondere
die Angabe Ihrer Kontoverbindung, gewährleistet die prompte Ab-
wicklung Ihrer Ansprüche im Leistungsfall.
Meldungen und Unterlagen an folgende Anschr ift:
NÜRNBERGER Versicherung
Ostendstraße 100
90334 Nürnberg
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Bestimmungen bei Zahlung mittels SEPA-Basislastschrift 

Für die Durchführung der Beitragszahlung mittels SEPA-Basislast-
schrift gelten diese Bestimmungen: 

1. Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats
(1) Der Versicherungsnehmer erteilt dem Versicherer zur Durch-
führung der Beitragszahlung ein SEPA-Basislastschriftmandat. 
Darin ermächtigt der Versicherungsnehmer den Versicherer, 
Zahlungen von seinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift 
einzuziehen. Zugleich weist er seinen Zahlungsdienstleister (in 
der Regel seine kontoführende Bank) an, die von dem Versicherer 
auf das Konto des Versicherungsnehmers gezogenen SEPA-Basis-
lastschriften einzulösen. 
(2) Das SEPA-Basislastschriftmandat enthält ferner grundsätzlich 

• den Namen des Versicherers, seine Adresse und seine
Gläubiger-Identifikationsnummer;

• die Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlungen 
oder eine einmalige Zahlung gegeben wird;

• den Namen, die Adresse, die Kontoverbindung und die 
Unterschrift des Versicherungsnehmers.

(3) Die Mandatsreferenznummer wird vom Versicherer gesondert 
vergeben und dem Versicherungsnehmer nachträglich bekannt 
gegeben. 
(4) Wird statt des Versicherungsnehmers eine andere Person als 
Beitragszahler (= abweichender Beitragszahler) vereinbart, sind 
die Regelungen der Ziffer 3 zu beachten. 

2. Vorabankündigung (Pre-Notification)
(1) Der Versicherer wird dem Versicherungsnehmer den SEPA-
Basislastschrifteinzug spätestens 5 Kalendertage vor der 
Fälligkeit der 1. SEPA-Basislastschriftzahlung ankündigen 
beziehungsweise im Rahmen einer Einmalzahlung spätestens 
5 Kalendertage vor der Fälligkeit der einmaligen SEPA-Basis-
lastschriftzahlung (Vorabankündigung/Pre-Notification). 
(2) Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Lastschrift-
beträgen erfolgt eine einmalige Vorabankündigung vor dem 
1. SEPA-Basislastschrifteinzug; verändert sich der einzuziehende 
Lastschriftbetrag (z. B. durch eine Beitragserhöhung), erhält der 
Versicherungsnehmer eine neuerliche Vorabankündigung 
spätestens 5 Kalendertage vor der Fälligkeit des neuen 
Lastschriftbetrags. 
(3) Wird ein abweichender Beitragszahler vereinbart, sind die 
Regelungen der Ziffer 3 zu beachten. 

3. Besonderheiten bei abweichendem Beitragszahler
(1) Wird ein abweichender Beitragszahler vereinbart, erteilt 
dieser dem Versicherer zur Durchführung der Beitragszahlung 
ein SEPA-Basislastschriftmandat. Darin ermächtigt der 
abweichende Beitragszahler den Versicherer, Zahlungen von 
seinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und 
weist zugleich seinen Zahlungsdienstleister an, die von dem 
Versicherer auf das Konto des abweichenden Beitragszahlers 
gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen. Im SEPA-
Basislastschriftmandat sind der Name, die Adresse, die 
Kontoverbindung und die Unterschrift des abweichenden 
Beitragszahlers aufzunehmen. 
(2) Die Mitteilung der Mandatsreferenznummer nach Ziffer 1 (3) 
sowie die Vorabankündigung (Pre-Notification) nach Ziffer 2 
werden gegenüber dem Versicherungsnehmer und dem 
abweichenden Beitragszahler vorgenommen. 
(3) Der Versicherungsnehmer als unser Vertragspartner ist 
verpflichtet, Änderungen beim abweichenden Beitragszahler 
(insbesondere eine Adressänderung) unverzüglich dem 
Versicherer mitzuteilen. Der Versicherungsnehmer stellt sicher, 
dass der abweichende Beitragszahler mit der Übermittlung der 
Änderungen der personenbezogenen Daten an den Versicherer 
einverstanden ist. Kann eine Lastschrift nicht eingelöst werden, 
weil der Versicherungsnehmer diese Pflicht nicht erfüllt hat, 
muss er dem Versicherer den daraus entstehenden Schaden 
ersetzen. 

4. Haftung bei Rücklastschriften
Verursacht der Versicherungsnehmer schuldhaft eine Rück-
lastschrift (z. B. durch unrichtige Angaben im SEPA-Basis-
lastschriftmandat oder durch Unterlassen der Mitteilung von 
Änderungen), hat er dem Versicherer den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. 

BT4all 07.2021 SP2 R4.14.0|BAV_Direktversicherung|ON|GAN BG-Erfassung (BU ohne Scoring)|LV005_900_2021072|128303660|M 18.10.2021, 08:47:17 Seite 36 von 52



 1 von 2BA445_202106     M

Direktversicherung

Recht auf bAV

Seit 2002 hat jeder in der Gesetzlichen Renten-
versicherung pflichtversicherte Arbeitnehmer (AN) 
einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Er 
kann also von seinem Arbeitgeber (AG) verlangen, 
dass Teile seines Gehalts zugunsten einer betriebli-
chen Altersversorgung umgewandelt werden. 

• Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber

• Versicherte Person ist der Mitarbeiter

• Mitarbeiter bzw. Hinterbliebene haben einen un-
widerruflichen Anspruch auf alle Versicherungs-
leistungen ab Beginn

Das Modell

Versorgungszusage/
Versorgungsleistungen

Rechts-
anspruch

Beiträge

Entgeltumwandlung

Arbeit-
nehmer

Arbeit-
geber

Staatliche Förderung

Diese Beiträge sind in der Ansparphase bis maxi-
mal 8 % der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) zur 
Deutschen Rentenversicherung steuerfrei (2021 
bis zu 568 EUR monatlich bzw. 6.816 EUR jährlich). 
Außerdem sind bis 4 % der BBG sozialabgabenfrei
(2021 bis zu 284 EUR monatlich bzw. 3.408 EUR 
jährlich). Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge 
werden dabei addiert. 

Erst die Leistung (Rentenphase) ist steuerpflichtig 
und ggf. kranken- und pflegeversicherungspflichtig 
(nicht bei privat Krankenversicherten).

Mit Zuschuss vom Arbeitgeber

Spart der Arbeitgeber durch die Entgeltumwand-
lung Sozialversicherungsbeiträge, werden diese als 
verpflichtender Arbeitgeber-Zuschuss in Höhe von 
15 % des Entgeltumwandlungsbetrags durch den 
Arbeitgeber zusätzlich gezahlt (seit 2019 gemäß 
Betriebsrentenstärkungsgesetz). Damit fließt also 
noch mehr in die Vorsorge des Arbeitnehmers.

So funktioniert die Entgeltumwandlung

Ein Beispiel: Arbeitnehmer mit 2.500 EUR Brutto-
einkommen und Stkl. IV:

Vom Bruttogehalt des Arbeitnehmers fließen 
100 EUR steuer- und sozialversicherungsfrei in die 
Altersvorsorge. Dazu kommt der verpflichtende 
Arbeitgeber-Zuschuss von 15 EUR.

Im Ergebnis fließen 115 EUR in die Altersversor-
gung, vom Nettoeinkommen des Arbeitnehmers 
gehen aber monatlich nur rund 57 EUR weg.

Direktversicherung – 
das Rentenplus von Ihrem Arbeitgeber.

Die Direktversicherung ist einer der Durchführungswege der betrieblichen Alters-
versorgung (bAV). Sie eignet sich besonders gut für die Entgeltumwandlung auch 
mit Arbeitgeber-Zuschuss. Aber natürlich ist eine rein arbeitgeberfi nanzierte 
Direktversicherung ebenso möglich.

Quelle: NÜRNBERGER Versicherung, 
Stand 01.2021

115,00 EUR
Bruttobeitrag

22,91 EUR  
Lohnsteuer-Ersparnis

57,21 EUR
Nettoaufwand für AN

15,00 EUR
AG-Zuschuss
19,88 EUR
Sozialabgaben-Ersparnis

ca. 50 % Förderung
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NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg 
www.nuernberger.de

50 EUR Nettoaufwand des Mitarbeiters in die bAV 
oder in einen Privatvertrag?

Unabhängig von Alter, Gehalt oder Steuerklasse: 
Die bAV lohnt sich immer.

Bei gleichem Nettoaufwand ergeben sich aus einem 
bAV-Vertrag im Vergleich zum Privat-Vertrag  
höhere Netto-Versorgungsleistungen.

Der jeweilige Vorteil ist in untenstehender Tabelle 
beispielhaft dargestellt.

Eintritts-
alter

 
Einkommen

Vorteil 
Stkl. I/IV

Vorteil 
Stkl. III

Vorteil 
Stkl. V

20 Jahre 2.000 EUR +38 % +15 % +64 %

30 Jahre 3.000 EUR +46 % +39 % +67 %

40 Jahre 4.000 EUR +53 % +44 % +67 %

50 Jahre 5.000 EUR +57 % +29 % +58 %

Quelle: NÜRNBERGER Versicherung, Stand 04.2021

Warum gerade die NÜRNBERGER?

Weil Auszeichnungen und Ratings für sich sprechen.

Die bAV-Direktversicherung 
wurde beim AssCompact 
AWARD 2021 auf Platz 2 
gewählt.  
Stand 06.2021

Fitch Ratings, eine der  
3 weltweit größten Rating- 
agenturen, hat die finanzi-
elle Stärke der NLV mit A+ 
(stark) bewertet.

Vorteile  
für Arbeitnehmer

 • Garantierte lebenslange Altersrente oder  
Kapitalauszahlung

 • Verpflichtender Arbeitgeber-Zuschuss
 • Steuer- und sozialversicherungsfreie Beiträge
 • Ansprüche Hartz-IV-sicher und pfändungsgeschützt
 • Hohe Flexibilität 
 • Anspruch auf vorzeitige Rentenleistung
 • Gesetzlicher Anspruch auf Übertragung (Portabilität) 

bei Arbeitgeberwechsel
 • Bei Ausscheiden des Arbeitnehmers kann der Vertrag 

mit privat gezahlten Beiträgen fortgeführt werden
 • Beitragsgarantie (Höhe ist abhängig von der Laufzeit)

Vorteile für Arbeitgeber

 • Bilanzneutral
 • Gesamtlohn bleibt Betriebsausgabe
 • Spart Lohnnebenkosten
 • Die Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung  

ist einfach, online und papierlos über NÜRNBERGER 
Verwaltungsportale möglich

Mehr dazu erfahren Sie unter www.nuernberger.de/ratingsIhr Ansprechpartner:

Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen 
für alle Geschlechter gleichermaßen.
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Ihre Rente

Versorgungslücke jetzt auffüllen! 

Im Alter droht eine Versorgungslücke von 
ca. 50 % im Vergleich zum letzten Netto-
verdienst. Sorgen Sie mit 
einer betrieblichen 
Rente vor.   

gesetzlich

Ihre Rente

Versorgungslücke jetzt auffüllen! 

Im Alter droht eine Versorgungslücke von 
ca. 50 % im Vergleich zum letzten Netto-
verdienst. Sorgen Sie mit 
einer betrieblichen 
Rente vor.   

gesetzlich

 1 von 2

Betriebliche Altersvorsorge 
mit VWL

BA804_202104     M

Leistungen clever investieren

Als Arbeitnehmer können Sie unab hängig von 
Ihrem Einkommen bis zu 40 EUR im Monat über 
vermögenswirksame  Leistungen (VWL) anlegen. 
Dabei zahlen Sie aber Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge.

Das können Sie sich sparen! Investieren Sie Ihre 
VWL in Ihre betriebliche Altersvorsorge (bAV) – 
und zwar abgabenfrei.

So wird auch Ihre Versorgungslücke im Alter kleiner. 

Wie groß ist Ihre Versorgungslücke?

Angestellter, Steuerklasse I, keine Kinder,
Berechnung in EUR/monatlich, Altersrente mit 
67 Jahren nach Abzug von Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträgen 

Brutto-
verdienst

Netto-
verdienst

Alters-
rente

Versorgungs-
lücke

2.000 1.408 672 736

3.000 1.943 971 972

4.000 2.438 1.221 1.217

Quelle: NÜRNBERGER Versicherung; Stand 01.2021

VWL zur Betriebsrente machen: 
was für ein Wandel! 

Den Ruhestand in vollen Zügen genießen – können Sie sich das leisten? Ihre gesetz-
liche Rente beträgt nach einem normalen Erwerbsleben nur circa 50 % Ihres letzten  
Nettoeinkommens. Mit einer Betriebsrente wird es besser – und die können Sie 
sogar zum Nulltarif ausbauen.

Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen
für alle Geschlechter gleichermaßen.
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Mehr Vorsorge, gleiches Gehalt

Sorgen Sie jetzt gezielt vor und nutzen Sie dabei 
die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge (bAV).

Optimieren Sie Ihre VWL

Von Ihrem Arbeitgeber erhalten Sie z. B. 40 EUR 
VWL, um die sich Ihr steuer- und sozialabgaben-
pflichtiges Gehalt erhöht. Diesen Betrag können  
Sie zur Vermögensbildung nutzen und z. B. in  
einem Bausparvertrag anlegen. Der VWL-Betrag 
wird dann aber vom Nettogehalt abgezogen und  
mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen  
belastet. Im Klartext heißt das: Es kostet Sie circa  
20 EUR, wenn Sie die 40 EUR VWL bekommen. 
Der Arbeitgeber muss zudem seinen Anteil der  
Sozialversicherungsbeiträge abführen. Somit 
entstehen auf beiden Seiten Mehrkosten, die man 
vermeiden kann.

Legen Sie deshalb Ihre VWL in einer betrieblichen 
Altersvorsorge über Ihren Arbeitgeber an. Erst 
wenn Sie in Rente gehen, müssen Sie die Leistungen 
zu dem dann geltenden – meist niedrigeren – Satz 
versteuern. Auch eventuelle Sozialabgaben sind 
erst später fällig. 

Arbeitnehmer 
ledig, keine Kinder mit VWL bAV statt VWL

Bruttoeinkommen 2.500,00 2.500,00

VWL 40,00 0,00

Entgeltumwandlung  
statt VWL

0,00 40,00

AG-Zuschuss zur  
Entgeltumwandlung

0,00 10,58

Betrag bAV 0,00 –81,11

Gesamt 2.540,00 2.469,47

Steuern –283,25 –267,00

Sozialabgaben –513,72 –499,44

Nettoeinkommen 1.743,03 1.703,03

VWL –40,00 0,00

Auszahlung 1.703,03 1.703,03

Angaben in EUR; Steuersätze 2021

Durch die Umwandlung der VWL in eine bAV 
ergibt sich bei gleicher Nettoaus zahlung ein 
bAV-Beitrag in Höhe von 81,11 EUR. Für Sie 
heißt das: deutlich mehr Leistung bei gleichem 
Einsatz. 

Ausgezeichnetes Unternehmen

National und international anerkannte Rating- 
agenturen bescheinigen der NÜRNBERGER bei 
ihren Produkten seit Jahren Erstklassigkeit.

Fitch Ratings, eine der  
3 weltweit größten Rating- 
agenturen, hat die finanzi-
elle Stärke der NLV mit  
A+ (stark) bewertet.

Mehr dazu finden Sie unter www.nuernberger.de/ratings

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg 
www.nuernberger.de

Ihr Ansprechpartner:

Ihre Vorteile 
• Steuerstundung und -ersparnis
• Sozialabgabenersparnis
• Höhere bAV-Rente bei gleichem Netto
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Zur internen Verwendung 

Fachkonzept 

NÜRNBERGER 
Gruppentarife 

K1-, K2-, K3-, K4-, K5-Tarife 

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG 

Stand: Juli 2019
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Warum ein Lebensversicherungsprodukt 
In Deutschland besitzen im Jahr 2010 über 60 % der privaten Haushalte einen Lebens- bzw. Rentenversicherungsvertrag. Die Gründe 
für den Abschluss sind vielfältig. Im Vordergrund stehen bei den meisten Kunden die Absicherung der Familie und die eigene Alters-
versorgung durch Kapitalbildung, denn die Einkommenslücken im Alter sind bereits heute groß und werden sich in Zukunft voraus-
sichtlich noch vergrößern. 

So geht es derzeit den Rentnern in Deutschland: 

Auch in der betrieblichen Altersversorgung und bei der Finanzierung von Immobilien spielen Lebensversicherungsprodukte eine 
große Rolle. 

1.611
1.870

3.708

1.603
1.862
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1.676

2.051

3.057

1.597

2.340
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1.656
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0
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55-65 J. 65-70 J. 70-80 J. 80J plus insgesamt

alleinlebende Frauen alleinlebende Männer Paare ohne Kinder

Verfügbares Einkommen älterer Alleinstehender 
und Paare ohne Kinder nach Altersgruppen im Jahre 2008

(Durchschnitt je Haushalt und Monat in Euro)

Quelle: DIA Deutsches Institut für Altersvorsorge
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Betriebliche Altersversorgung – eine Investition, die sich lohnt 
Betriebliche Altersversorgung ist schon längst nicht mehr nur Sache von Großbetrieben. Auch immer mehr kleine und mittelständi-
sche Betriebe haben die Vorteile der betrieblichen Altersversorgung erkannt. Qualifizierte und motivierte Fachkräfte sowie Mitar-
beiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, sind entscheidend im wirtschaftlichen Wettbewerb. Für neu zu gewinnende 
Mitarbeiter spielen bei der Beurteilung von Arbeitsplätzen zusätzliche Sozialleistungen eine immer größere Rolle. 

Betriebliche Altersversorgung ist personalpolitisch hervorragend geeignet, die langfristige Bedeutung jedes einzelnen Mitarbeiters 
für das Unternehmen zum Ausdruck zu bringen. Die Förderung von Motivation und Betriebsklima führt letztendlich zu einer Steige-
rung der Leistungsfähigkeit und Arbeitsproduktivität. 

Betriebliche Altersversorgung mit Lebens-/Rentenversicherungen ist überschaubar, flexibel und bewahrt den Arbeitgeber vor Risiken, 
die nicht in sein Geschäftsfeld gehören. 

Viele gute Gründe – personalpolitische, betriebswirtschaftliche und steuerliche ‒ sprechen somit für die betriebliche Altersversorgung. 

Klassische Produkte der NÜRNBERGER im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung sind 

• die Rückdeckungsversicherung zu Pensionszusagen 

• alle Arten der Direktversicherung 

• die rückgedeckte Unterstützungskasse über die NÜRNBERGER überbetriebliche Versorgungskasse e. V. 

• die rückgedeckte Komponente im Rahmen der NÜRNBERGER Pensionsfonds AG 

• arbeitgeber-/arbeitnehmerfinanzierte Versorgungen im Rahmen der NÜRNBERGER Pensionskasse AG 

Viele kleine und mittelständische Firmen haben sich in Verbänden organisiert. Neben der Vertretung der branchen- bzw. berufsspe-
zifischen Interessen der Mitgliedsunternehmen beraten diese Organisationen ihre Mitglieder auch bei der Absicherung der Unter-
nehmen, bei Finanzierungen, Vermögensplanung und bei der Vorsorge der Unternehmer sowie deren Beschäftigten. Als berufs-
ständische Vertragspartner bei Gruppenverträgen ermöglichen diese Verbände auch den kleinen Mitgliedsunternehmen, an den 
günstigen Gruppentarifen teilzuhaben. 

Warum Gruppentarife? 
Grundsätzlich sind Sondervergütungen oder sonstige Begünstigungen bei Lebens-/ Rentenversicherungen nicht erlaubt. Nur in be-
stimmten Ausnahmefällen dürfen Vertragspartnern Sonderkonditionen eingeräumt werden. 

Die in den Standardtarifen eingerechneten Kosten beziehen sich auf Versicherungsverträge mit einzelnen Personen. Bei Gruppen-
verträgen wird eine Gruppe von Personen versichert, die Vertragsverwaltung und Inkassoführung jedoch nur mit dem Gruppenver-
tragspartner abgewickelt. Dadurch ergibt sich für den Versicherer eine Kostenersparnis. Diese Kostenvorteile werden an den Teil 
der Versichertengemeinschaft zurückgegeben, der diese Ersparnis möglich macht. 

Zu diesem Zweck gibt es Gruppentarife, die je nach dem Grad der Kostenersparnis im Vergleich zu den Standardtarifen Beitragsver-
günstigungen bieten. 

Die dem Gruppenvertragspartner eingeräumten besonderen Konditionen müssen sich aus Personengruppen heraus selbst tragen 
und dürfen keine Subventionierung zu Lasten der übrigen Versichertengemeinschaft mit sich bringen. 

Grundsätze für die Gruppenversicherung 
Grundsätze für den Abschluss von Lebensversicherungen nach Gruppentarifen. 

Vorbemerkung 
Den Gruppentarifen (konventionelle und fondsgebundene Kapital- und Rentenversicherungen sowie eigenständige Berufsunfähig-
keitsversicherungen) liegt im Vergleich zu den Einzeltarifen eine günstigere Kostenkalkulation zugrunde. Die Anwendung dieser 
Tarife ist daher nur möglich, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Allgemeine Voraussetzungen 
Der Abschluss von Lebensversicherungen nach Gruppentarifen ist nur im Rahmen eines Gruppenvertrags möglich. Im Gruppenver-
trag werden die Rahmenbedingungen für den Abschluss der einzelnen Versicherungsverträge festgelegt. 

Vertragspartner für den Abschluss eines Gruppenvertrags können insbesondere sein: 

Firmen (Arbeitgeber), Vereinigungen von Arbeitgebern (Arbeitgeberverbände), Berufsverbände, rechtsfähige Vereine, rechtsfähige 
Versorgungseinrichtungen, Ministerien und Behörden. 

Ein Gruppenvertrag kann nur abgeschlossen werden, wenn von Beginn an mindestens 5 Personen versichert werden. 

Die Versicherungsnehmer der einzelnen Versicherungsverträge oder die versicherten Personen müssen in einer bestimmten, fest-
zulegenden Beziehung zum Vertragspartner des Gruppenvertrags stehen (z. B. Arbeitnehmer, Vereinsmitglieder, Versorgungsbe-
rechtigte, Familienangehörige). Diese Beziehung muss sich aus der Geschäftstätigkeit (dem Zweck, der Satzung) des Vertragspart-
ners herleiten lassen. Sie muss auf Dauer angelegt sein und darf sich nicht allein oder überwiegend im Versicherungsabschluss be-
gründen. 

Besondere Voraussetzungen 
Das Tarifwerk der Gruppenversicherung umfasst die Gruppenstufen K1, K2, K3, K4 und K5. Für die Anwendung der einzelnen Stufen 
müssen neben den Allgemeinen Voraussetzungen noch folgende, weitere Kriterien erfüllt werden: 

Gruppen-Stufe K1 
Der Vertragspartner wirbt bei dem in Frage kommenden Personenkreis aktiv für die Teilnahme am Gruppenvertrag. Er kann diese 
Aufgabe auch auf einen Dritten (Vermittler/Berater) übertragen. 

Gruppen-Stufe K2 

• Das Inkasso der Beiträge zu den abgeschlossenen Versicherungsverträgen durch die NÜRNBERGER erfolgt ausschließlich im Last-
schriftverfahren oder über ein gleichwertig kostengünstiges Verfahren. 

• Der Vertragspartner stellt einen entsprechenden Rahmen für Informationsveranstaltungen und Beratungsgespräche in Form von 
Räumlichkeiten und Sprechzeiten zur Verfügung. Die Einzelberatungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. 

• Der Vertragspartner betreibt aktive Bestandspflege im Zusammenhang mit den im Rahmen des Gruppenvertrags abgeschlosse-
nen Versicherungsverträgen. Dies kann z. B. durch Auskunftserteilung über das Versicherungsverhältnis (Vorsorgereport), Bera-
tung bei Zahlungsstörungen (Stornoverhütung) oder Beratung bei Anpassungen (Erhöhung) der bestehenden Versicherungsver-
träge erfolgen. 

Gruppen-Stufe K3 
Es müssen die Voraussetzungen der Stufe K2 erfüllt sein und die Versicherungsverträge müssen nach einheitlichen Kriterien hin-
sichtlich Tarifen bzw. Tarifkombinationen und mit standardisierten Versicherungssummen oder Beiträgen abgeschlossen werden. 
Außerdem muss der versicherte Personenkreis nach objektiven Merkmalen, die sich aus den Beziehungen der Versicherten zum 
Vertragspartner herleiten lassen, beschrieben werden können. Bei den Versicherten muss es sich um mindestens 90 % der nach 
diesen Merkmalen in Frage kommenden Personen handeln. 

Von den folgenden 4 Kriterien müssen mindestens 2 erfüllt sein: 

• Ansprache der Mitarbeiter durch Beilagen zur Gehalts- bzw. Lohnabrechnung 

• Auftritt im Intranet des Unternehmens/Bereitstellung eines Firmenportals 

• Bereitstellung von Flyern/Informationsbroschüren 

• Es besteht eine Versorgungsordnung, die allen Mitarbeitern zugängig gemacht wird 

Gruppen-Stufe K4 
Es müssen die Voraussetzungen der Stufe K1 erfüllt sein und die Versicherungsverträge müssen nach einheitlichen Kriterien hin-
sichtlich Tarifen bzw. Tarifkombinationen abgeschlossen werden. Es erfolgt eine individuelle Beratung bzw. Bedarfsermittlung hin-
sichtlich der versicherten Leistungen (versicherte Summen bzw. Renten). Außerdem muss der versicherte Personenkreis nach ob-
jektiven Merkmalen, die sich aus den Beziehungen der Versicherten zum Vertragspartner herleiten lassen, beschrieben werden 
können. Bei den Versicherten muss es sich um mindestens 50 % der nach diesen Merkmalen in Frage kommenden Personen han-
deln. 

Gruppen-Stufe K5 
Es müssen die Voraussetzungen der Stufe K3 erfüllt sein. Die Antragstellung erfolgt im Antragsverfahren (kein Versichererantrag). 
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Mehrere Gruppenstufen in einem Gruppenvertrag 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Gruppenvertrags eine einheitliche Gruppenstufe für alle Versicherungs-
verträge angeboten wird. In begründeten Ausnahmefällen können aber auch mehrere Gruppenstufen nebeneinander bestehen. 
Ausnahmefälle können z. B. sein: 

• Es kommen unterschiedliche Tarife zur Anwendung, die nicht in allen Gruppen-Stufen angeboten werden. 

• Die besonderen Kriterien werden nur für einen klar definierten Teilbestand erfüllt (z. B. arbeitgeberfinanzierte Verträge in der 
Gruppenstufe K2, Entgeltumwandlung Gruppenstufe K1). 

• Regelungen auf Ebene der Satzung des Vertragspartners 

Gesundheitsprüfung 
Unabhängig von der Wahl der Gruppenstufe richtet sich die Beantwortung von Gesundheitsfragen nach den jeweils gültigen An-
nahmerichtlinien Leben der NÜRNBERGER. 

Berufsunfähigkeitsversicherungen, Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen 

Grundsätzlich ist eine Gesundheitsprüfung der zu versicherten Personen erforderlich. Hierzu ist das jeweilige entsprechende For-
mular „Gesundheitserklärung zur Versicherung“ zu verwenden. 

Bei mehr als 10 zu versichernden Personen kann unter bestimmten Voraussetzungen mit vereinfachten Gesundheitsfragen bzw. 
einer entsprechenden Erklärung des Arbeitgebers (Dienstobliegenheitserklärung) gearbeitet werden. 

In diesen Fällen bitte eine Anfrage, mit Angaben zum Unternehmen, Mitarbeiterzahl, Rentenhöhe und Angaben um welche Form 
der Absicherung (arbeitnehmer- oder arbeitgeberfinanziert) es sich handelt, an die Direktion richten. 

Konventionelle und fondsgebundene Kapital- und Rentenversicherungen 

Bei Abschluss der Versicherungsverträge kann auf eine Gesundheitsprüfung verzichtet werden, wenn gleichzeitig mindestens 
10 Personen nach einheitlichen Kriterien hinsichtlich Tarif bzw. Tarifkombinationen und mit einheitlichen Versicherungssummen 
bzw. Renten oder Beiträgen versichert werden. 

Der versicherte Personenkreis muss nach objektiven Merkmalen, die sich aus den Beziehungen der Versicherten zum Vertragspartner 
herleiten lassen, beschrieben werden können. Bei den Versicherten muss es sich um alle (100 %) der nach diesen Merkmalen in Frage 
kommenden Personen handeln. Der Abschluss der Versicherungsverträge muss für die in Frage kommenden Personen obligatorisch 
sein, d. h. es dürfen keine individuellen Wahlrechte wie z. B. bei Modellen der Entgeltumwandlung eingeräumt werden. 

In bestimmten Fällen kann die Erfüllung von zusätzlichen Voraussetzungen (z. B. vollständige Gesundheitsprüfung nach den Kriterien 
der Einzelversicherung) verlangt werden. 

Gruppentarif-Klausel 
Wird ein Gruppentarif beantragt, so muss zur Überprüfung, ob die vorstehend beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind, die 
„Gruppentarif-Klausel“ im Antrag vollständig ausgefüllt werden. Ohne diese Erklärung kann eine Lebensversicherung nach einem 
Gruppentarif nicht abgeschlossen werden. Es wird stattdessen nach dem entsprechenden Tarif der Einzelversicherung policiert. 

Entfallen während der Laufzeit die Voraussetzungen für den Gruppentarif, ist ab folgender Beitragsfälligkeit auf den jeweiligen Ein-
zeltarif der Gesellschaft umzustellen. 

N/NR Gruppentarife K1, K2, K3, K4, K5 
Uni-Sex-Tarife: Wie bei den Standardtarifen werden bei den Gruppentarifen ein Rechnungszins (garantierter Zins) von 0,9 % sowie 
als Sterbetafeln die NÜRNBERGER Tafel 2013 T und NÜRNBERGER Tafel 2013 R zugrunde gelegt. 

Bi-Sex-Tarife: Bei den sogen. BIV-Tarifen kommen die Sterbetafeln DAV 2008 T und DAV 2004 R zur Anwendung.  

(Bi-Sex-Tarife werden z. B. zur Rückdeckung von Pensionszusagen in Form von Leistungszusagen oder an Organe von Gesellschaften 
verwendet.) 

Im Vergleich zu den entsprechenden Standardtarifen weisen die Gruppentarife Vergünstigungen durch verminderte Abschluss- 
und/oder Verwaltungskosten auf. 
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NB/NBR Gruppentarife K1, K2 
Uni-Sex-Tarife: Wie bei den Standardtarifen werden bei den Gruppentarifen ein Rechnungszins (garantierter Zins) von 0,9 % sowie 
als Sterbetafeln die NÜRNBERGER Tafel 2013 T und NÜRNBERGER Tafel R (NBL) zugrunde gelegt. 

Bi-Sex-Tarife: Bei den sogen. Pensionszusagen die mit BIV-Tarifen rückgedeckt werden kommen die Sterbetafeln DAV 2008 T und 
DAV-Rententafel (DAV2004R) DAV 2004 R zur Anwendung. 

(Bi-Sex-Tarife werden z. B. zur Rückdeckung von Pensionszusagen in Form von Leistungszusagen oder an Organe von Gesellschaften 
verwendet.) 

Im Vergleich zu den entsprechenden Standardtarifen weisen die Gruppentarife Vergünstigungen durch verminderte Verwaltungs-
kosten auf. 

Anbahnungen bei Verbänden und Vereinen 
Die Einrichtung von Versorgungswerken in Verbänden und Vereinen ist ungleich schwieriger als Vertragsverhandlungen mit einzel-
nen Firmen. Oftmals müssen mehrere Gremien ihre Zustimmung zum Vertragsabschluss erteilen. Bei Kontakten mit Berufs- oder 
Arbeitgeberverbänden bzw. Vereinen sollten schriftliche Informationen dieser Vertragspartner (z. B. Satzungen, Vereinsregisteraus-
züge, Selbstdarstellungen, Geschäftsberichte usw.) eingeholt werden. Diese Unterlagen sind mit einer Notiz über die bereits erfolg-
ten Gespräche zur Prüfung in die GD, Abteilung MM-F einzureichen. Die weiteren Schritte werden individuell abgesprochen. 

Anbahnungen bei anderen Vertragspartnern 
Typische Vertragspartner für den Abschluss von Gruppenverträgen sind Firmen (Arbeitgeber). Als versicherte Personen kommen 
hier die Mitarbeiter bzw. deren Familienangehörige in Frage. Die Versicherung dient dabei bei Familienangehörigen ausschließlich 
der privaten Versorgung, bei Mitarbeitern der privaten und betrieblichen Versorgung. 

Sollen die Gruppenverträge mit anderen Vertragspartnern abgeschlossen werden, so ist dies nur nach Rücksprache mit der GD, Abt. 
MM-F möglich. Für die Beurteilung von Bedeutung sind hierbei vor allem die Aufgaben und die Stellung des Vertragspartners, seine 
Beziehung zu den Versicherten sowie der Zweck, dem die abzuschließenden Versicherungen dienen sollen, wichtig. 

Abschluss eines Gruppenvertrags 
Erfolgt der Versicherungsabschluss im Rahmen eines Gruppenvertrags, ist der Gruppenversicherungsantrag Direktversicherung 
(BA115) an die GD, Abteilung MM-F zu senden. 

Die jeweiligen Versicherungen können listenförmig, durch Datenträgeraustausch oder mittels Einzelantrag beantragt werden. 

Ob eine listenförmige Meldung bzw. eine Meldung durch Datenträgeraustausch möglich ist, muss im Einzelfall mit der GD, Abt. 
MM-F vorab abgestimmt werden. 

Bei Versicherungen mit Einschluss von Zusatzversicherungen bzw. biometrischen Risiken, bei denen eine Gesundheitsprüfung erfor-
derlich ist, sowie bei Versicherungen auf privater Ebene, muss die Antragstellung mittels Einzelantrag erfolgen. 

Der Vertragspartner erhält von der NÜRNBERGER einen Gruppenvertrag in doppelter Ausführung. Ein Exemplar ist vom Vertrags-
partner unterschrieben an die Abteilung MM-F zurückzugeben. 

Der Gruppenvertrag enthält unabhängig von der Art der beantragten Versicherungen die Möglichkeit zum Abschluss betrieblicher 
Versicherungen (VN = Arbeitgeber) und privater Versicherungen (VN = Arbeitnehmer). 

Bestehende Verträge, die inkassomäßig einbezogen werden sollen, können auf K1- bzw. K2-Tarife umgestellt werden. Eine Umstel-
lung auf K3, K4- bzw. K5-Tarife ist nicht möglich. 

Zur Erledigung des Inkassos erhält der Vertragspartner regelmäßig Inkassounterlagen, in denen die fälligen Beiträge den einzelnen 
Versicherungen zugeordnet sind. Es sollte grundsätzlich ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden. 
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Beispiele zu Gruppenverträgen 
• Ein Arbeitgeber bietet seinen Arbeitnehmern die Direktversicherung durch Entgeltumwandlung im Rahmen eines Gruppenver-

trags ohne objektive Kriterien an. Die Versicherungsleistungen bzw. den Beitragsaufwand kann jeder Arbeitnehmer frei bestim-
men. Zusätzlich kann der Arbeitgeber seine privaten Lebensversicherungen (auch bestehende) in den Gruppenvertrag einbezie-
hen und die Beitragsvergünstigungen nutzen.

• Dasselbe gilt für die privaten Lebensversicherungen der Arbeitnehmer. Voraussetzung ist nur, dass der Arbeitgeber für alle Versi-
cherungen das Inkasso übernimmt oder ausschließlich ein Lastschriftverfahren vereinbart wird.

• Ein Arbeitgeber möchte für 100 seiner insgesamt 1000 Mitarbeiter Direktversicherungen mit einem festgelegten Leistungsumfang
abschließen. Die Beteiligungsquote beträgt also 10 %; ein nach objektiven Kriterien ausgerichteter Gruppenvertrag ohne Gesund-
heitsprüfung ist nicht möglich.
Gehören aber die 100 Arbeitnehmer alle zu der Gruppe „Abteilungsleiter“, von denen es insgesamt 100 gibt, beträgt die Beteili-
gungsquote bezogen auf den objektiv zu umschreibenden Personenkreis „Abteilungsleiter“ 100 %. Ein nach objektiven Kriterien 
ausgerichteter Gruppenvertrag ohne Gesundheitsprüfung ist in diesem Fall möglich, sofern eine negative Risikoauslese ausge-
schlossen ist.

Ansprechpartner 
Eine Übersicht der Ansprechpartner zur betrieblichen Altersversorgung sowie wichtige Adressen finden Sie in dem Dokument BA822. 
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Gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) X880_007_201708 

Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung für alle hier bean-
tragten Versicherungen und Zusatzversicherungen mit Ausnahme 
von Kranken-(Zusatz-)Versicherungen gilt. 
Für Kranken-(Zusatz-)Versicherungen gilt ausschließlich die Belehrung 
auf der Folgeseite. 

3. Vertragsänderung 
Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündigen, weil sie 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft 
Vertragsbestandteil. 
Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft rückwirkend Vertrags-
bestandteil. 
Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft erst ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Die Vertragsänderung kann (auch für bereits eingetretene Ver-
sicherungsfälle) zum Ausschluss des Versicherungsschutzes und
damit der Leistungspflicht führen. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt die Gesellschaft die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann ich den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werde ich in einer gesonderten Mitteilung hin-
gewiesen. 
Wurde die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, verzichtet die 
Gesellschaft – ausgenommen bei der Existenz-Betriebsunter-
brechungs-Versicherung – bedingungsgemäß auf die Ausübung
ihres Rechts auf Vertragsänderung. 

4. Ausübung der Rechte der Gesellschaft 
Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Gesellschaft von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihr
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Bei der 
Ausübung dieser Rechte sind die Umstände anzugeben, auf die 
sich die Erklärung stützt. Zur Begründung kann die Gesellschaft 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die eben 
genannte Frist nicht verstrichen ist. 
Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn sie den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte. 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss. Dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn ich die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt habe. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung der Rechte der Gesellschaft, die Kenntnis und Arglist 
meines Stellvertreters als auch meine eigene Kenntnis und Arglist 
zu berücksichtigen. 
Ich kann mich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
meinem Stellvertreter noch mir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder 
der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in andere Schriftstücke 
geschrieben haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertragserklärung alle mir 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform ge-
fragt ist, wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben sind. Sollte ich 
nach meiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, in Text-
form nach gefahrerheblichen Umständen gefragt werden, bin ich 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, dass die Gesellschaft bei 
unzutreffenden oder unvollständigen Angaben unter Umständen je 
nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, ihn anfechten, 
kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für bereits einge-
tretene Versicherungsfälle) verweigern kann.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die Gesellschaft 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn ich nachweise, 
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat die 
Gesellschaft kein Rücktrittsrecht, wenn sie den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt 
die Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, 
bleibt sie dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn ich nachweise, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
- noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn ich die
Anzeigepflicht arglistig verletzt habe. 
Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des Beitrags zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. Ich habe dann Anspruch auf die 
Auszahlung eines ggf. vorhandenen Rückkaufswerts. 

2. Kündigung 
Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, weil ich die
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt habe, kann die Gesellschaft den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Der Versiche-
rungsvertrag wandelt sich dann in eine beitragsfreie Versicherung 
um, sofern dies bedingungsgemäß oder gesetzlich vorgesehen ist 
und die dafür vereinbarte Mindestversicherungsleistung erreicht 
wird. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
Wurde die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, verzichtet die 
Gesellschaft – ausgenommen bei der Existenz-Betriebsunter-
brechungs-Versicherung – bedingungsgemäß auf die Ausübung
ihres Kündigungsrechts.

Beachten Sie bitte ggf. auch die „Gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht)“ zur Krankenversicherung auf der Folgeseite. 
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Gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) X880_007_201708 

Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung für alle hier bean-
tragten Kranken-(Zusatz-)Versicherungen gilt. 

3. Vertragsänderung 
Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündigen, weil sie 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen der 
Gesellschaft Vertragsbestandteil. 
Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft rückwirkend Vertrags-
bestandteil. 
Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, steht der Gesell-
schaft kein Recht zur Vertragsänderung zu. 
Die Vertragsänderung kann (auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle) zum Ausschluss des Versicherungsschutzes 
und damit der Leistungspflicht führen. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt die Gesellschaft die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann ich den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werde ich in einer gesonderten Mitteilung 
hingewiesen. 

4. Ausübung der Rechte der Gesellschaft 
Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Gesellschaft von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihr
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Bei der 
Ausübung dieser Rechte sind die Umstände anzugeben, auf die 
sich die Erklärung stützt. Zur Begründung kann die Gesellschaft 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die eben 
genannte Frist nicht verstrichen ist. 
Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn sie 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannte. 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von 3 Jahren nach Vertragsabschluss. Dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn ich die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt habe. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschluss-
frist für die Ausübung der Rechte der Gesellschaft, die Kenntnis 
und Arglist meines Stellvertreters als auch meine eigene Kenntnis 
und Arglist zu berücksichtigen. 
Ich kann mich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
meinem Stellvertreter noch mir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder 
der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in andere Schriftstücke 
geschrieben haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertragserklärung alle mir 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform 
gefragt ist, wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben sind. Sollte ich 
nach meiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, in Text-
form nach gefahrerheblichen Umständen gefragt werden, bin ich 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, dass die Gesellschaft bei 
unzutreffenden oder unvollständigen Angaben unter Umständen je 
nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, ihn anfechten, 
kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für bereits einge-
tretene Versicherungsfälle) verweigern kann.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die Gesellschaft 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn ich nachweise, 
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Habe ich die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt, kann die 
Gesellschaft dann nicht zurücktreten, wenn sie den Vertrag bei 
Kenntnis der Umstände zu anderen Bedingungen geschlossen 
hätte. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt 
die Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, 
bleibt sie dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn ich nachweise, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalls  
- noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht  
ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn ich die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt habe. 
Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des Beitrags zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 
Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, weil ich die
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt habe, kann die Gesellschaft den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Die Kündigung 
hat zur Folge, dass der Vertrag für die Zukunft beendet wird. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
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Prämie; Kosten gemäß Eintrittsalter 
und gewählter 
Rente ist der Betrag 
unterschiedlich

(fällig am 01. jedes Monats,
erstmals zu
Versicherungsbeginn)

monatlichTarifbeitrag

Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem
Konto.

Der erste Beitrag ist unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem Versicherungsbeginn.
Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag
zurücktreten, außer Sie weisen uns nach, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben. Ist der erste
Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, außer Sie weisen
uns nach, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind zu den oben angegebenen Fälligkeitsterminen zu zahlen. Wenn Sie einen
Folgebeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, gefährden Sie den Versicherungsschutz. Außerdem können wir den
Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen kündigen. Diese Nachteile treten nicht ein, wenn die Zahlung ohne Ihr
Verschulden ausgeblieben ist bzw. verspätet war.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Was müssen
Sie bei der Beitragszahlung beachten?" und "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" nach.

In den Beitrag einkalkulierte KostenA

Alle nachfolgenden Kostenausweise erfolgen auf Grundlage der oben angegebenen Beitragshöhe. Etwaige zukünftige
Vertragsänderungen wie z. B. Zuzahlungen während der Vertragslaufzeit, die Umwandlung in eine prämien-/
beitragsfreie Versicherung, Dynamikerhöhungen, etc., können die Kosten verringern oder erhöhen.

I. Abschluss- und Vertriebskosten: xx,xx EUR.

Die gesamten Abschluss- und Vertriebskosten werden nicht gesondert in Rechnung gestellt, sondern sind bereits in
den Beitrag einkalkuliert. Diese Kosten decken z. B. die Vergütung des Abschlussvermittlers, die Kosten der
Antrags-/Risikoprüfung sowie der Antrags- und Vertragsunterlagen.

Ein Kostenteil in Höhe von xx,xx EUR wird dem Vertrag zu Vertragsbeginn einmalig belastet. Im Falle einer 
prämienfreien Umwandlung wird die prämienfreie Versicherungssumme jedoch unter Berücksichtigung eines 
Mindestdeckungskapitals berechnet, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und 
Vertriebskosten auf die ersten 5 Vertragsjahre berechnet. Dies hat zur Folge, dass bei einer prämienfreien 
Umwandlung vor Ablauf von 5 Jahren weniger als die gesamten einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 
angesetzt werden.

Übrige in den Beitrag einkalkulierte KostenII.

Verwaltungskosten1.

Während der Laufzeit (= Beitragszahlungsdauer) werden die Verwaltungskosten aus den Beiträgen gedeckt:a)

• In den Beitrag unmittelbar einkalkulierte Verwaltungskosten:
Während der Laufzeit (= Beitragszahlungsdauer) von x Jahren bis zum xx.xx.xxxx entfallen auf die 
Jahresprämie (xxx,xx EUR) unmittelbar einkalkulierte Verwaltungskosten von jährlich xx,xx EUR.

Ab dem Ende der Laufzeit (= Beitragszahlungsdauer) werden Verwaltungskosten ausschließlich aus dem
Vertragswert gedeckt, der sich durch Ihre Beitragszahlungen gebildet hat:

b)

Nach Ablauf der Beitragszahlungsdauer betragen die Verwaltungskosten jährlich xx,xx EUR vor Beginn der
Leistungspflicht.

•

Mögliche sich aus a) und b) ergebende Verwaltungskosten im 1. vollen Vertragsjahr: xx,xx EUR.c)
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Der angegebene Wert basiert auf der Höhe der Überschussbeteiligung des aktuellen Jahres und ist nicht
garantiert.

Sonstige einkalkulierte Kosten: 0,00 EUR.2.

Mögliche sonstige KostenB

Aus besonderem Anlass oder einmalig können Kosten entstehen, die nicht in den Beitrag einkalkuliert sind. Für folgende
mögliche Aufwände stellen wir Ihnen aktuell folgende Kosten in Rechnung:

1,00 EURMahnung eines Beitrags

gesetzlicher Verzugszins (5 % -Punkte über Basiszins)Mahnzins

6,00 EURRückläufer im Lastschriftverfahren

30,00 EURPolicenabschrift / -zweitschrift bzw.
Ersatzversicherungsschein

15,00 EURVertragsänderung (außer einfache Bearbeitung)

2,50 EUREntnahme des Überschussguthabens (kein
Rechtsanspruch)

1 % der Entnahmesumme, maximal 50,00 EUREntnahme von Fondsanteilen (kein Rechtsanspruch)

2,50 EURVerrechnung offener Darlehenszinsen mit den
Überschüssen der Versicherung

nach tatsächlichem AnfallKosten für Arztauskünfte (z. B. im Zuge der
Leistungsprüfung)

2 % des Vertragswerts aus der Ehezeit, aber:
mindestens 200,00 EUR, höchstens 500,00 EUR

Entnahme eines Vertragswerts aufgrund
Versorgungsausgleichs

Sofern Sie uns im Falle des Ansatzes einer Pauschale nachweisen, dass die der Bemessung zugrunde liegenden
Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, so entfällt die Pauschale. Sofern Sie uns nachweisen, dass
die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Die Höhe der Kostensätze kann sich während der Vertragslaufzeit ändern. Auf Wunsch geben wir Ihnen während der
Vertragslaufzeit gerne die aktuellen Kostensätze bekannt.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter „Welche
Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?“ nach.
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